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Zusammenfassung 

Der vorliegende Bericht stellt die Solvabilitäts- und Fi-

nanzlage der R+V Lebensversicherung AG zum 31. De-

zember 2020 dar. Er dient der Offenlegung von qualitati-

ven und quantitativen Informationen gemäß Solvency II 

gegenüber der Öffentlichkeit. 

Die R+V Lebensversicherung AG gehört als Unterneh-

men von R+V der Genossenschaftlichen FinanzGruppe 

Volksbanken Raiffeisenbanken an. Sie ist mit einem Bei-

tragsvolumen von 6.955.381 TEuro (2019: 

5.916.170 TEuro) der größte Lebensversicherer von 

R+V. 

Die R+V Lebensversicherung AG betreibt ausschließlich 

selbst abgeschlossenes Geschäft in den Geschäftsberei-

chen Versicherung mit Überschussbeteiligung, Kranken-

versicherung, Indexgebundene- und fondsgebundene 

Versicherung und Sonstige Lebensversicherung. 

Ein Asset-Liability-Management sorgt dafür, dass die Un-

ternehmensleitung jederzeit über die Informationen für 

eine effiziente Steuerung der Gesellschaft verfügt. Das 

Asset-Liability-Management ist Element der verabschie-

deten und jährlich zu aktualisierenden Risikostrategie der 

R+V Lebensversicherung AG.  

Im Mittelpunkt der Risikostrategie steht die dauerhafte 

Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungs-

verträgen. Hierzu verfolgt R+V eine auf langfristige Stabi-

lität ausgerichtete Unternehmenspolitik. Kernelemente 

sind die Anlagestrategie, das Vorhalten hoher Reserven 

auf der Aktiv- und der Passivseite der Bilanz, sowie eine 

ausgewogene Überschussbeteiligungspolitik. 

Geschäftstätigkeit und Geschäftsergebnis 

Kapitel A des vorliegenden Berichts erläutert die Ergeb-

nisse der Geschäftstätigkeit der R+V Lebensversiche-

rung AG.  

Im Berichtszeitraum erzielte die RVL R+V Lebensversi-

cherung AG einen Rohüberschuss von 263.873 TEuro. 

Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr (2019: 489.627 

TEuro) resultiert vor allem aus einer höheren Zuführung 

zu den Zinszusatzrückstellungen und einem geringeren 

Kapitalanlageergebnis. 

Die R+V Lebensversicherung AG erzielte im Rahmen 

des Anlageergebnisses auf eigenes Risiko aus den Kapi-

talanlagen ordentliche Erträge von 1.679.493 TEuro 

(2019: 1.726.619 TEuro). Abzüglich ordentlicher Aufwen-

dungen von 130.217 TEuro (2019: 110.785 TEuro) ergab 

sich ein ordentliches Kapitalanlageergebnis von 

1.549.276 TEuro (2019: 1.615.833 TEuro). Die laufende 

Durchschnittsverzinsung, die sich auf die Kapitalanlagen 

auf eigenes Risiko bezieht, betrug gemäß Verbandsfor-

mel 2,6 % (2019: 2,9 %). Aus dem Saldo der Zu- und Ab-

schreibungen sowie den Abgangsgewinnen und -verlus-

ten resultierte ein außerordentliches Ergebnis von 

110.136 TEuro (2019: 183.642 TEuro). Das Nettoergeb-

nis aus Kapitalanlagen als Summe des ordentlichen so-

wie des außerordentlichen Ergebnisses belief sich damit 

für das Geschäftsjahr 2020 auf 1.659.412 TEuro (2019: 

1.799.475 TEuro). Die Nettoverzinsung der Kapitalanla-

gen auf Rechnung und Risiko der Gesellschaft lag bei 

2,8 % (2019: 3,2 %). 

Der Saldo aus den Sonstigen Erträgen und Aufwendun-

gen, die aus der sonstigen Tätigkeit der Gesellschaft ent-

standen sind, betrug -22.565 TEuro (2019:  

-21.842 TEuro). 

Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit vor Steu-

ern betrug 10.352 TEuro (2019: 83.758 TEuro). Da die 

R+V Lebensversicherung AG im Geschäftsjahr 2020 ein 

Ergebnis nach Steuern von 0 TEuro erzielte, wurde kein 

Ergebnis an die R+V Personen Holding abgeführt (2019: 

60.000 TEuro). 

Governance-System 

Kapitel B erläutert das solide und vorsichtige Manage-

ment des Geschäfts der R+V Lebensversicherung AG. 

Die Gesellschaft verfügt über ein angemessenes und 

wirksames Governance-System. Das Risikomanagement 

ist integraler Bestandteil der Unternehmenssteuerung 

und der Governance-Struktur. Es baut auf der vom Vor-

stand verabschiedeten Risikostrategie auf, die eng mit 

der Geschäftsstrategie verzahnt ist. Die Governance-

Struktur umfasst die drei miteinander verbundenen und in 

das Kontroll- und Überwachungssystem integrierten 

Funktionen der operativen Risikosteuerung, der Risiko-

überwachung und der internen Revision. Aufgaben der 

Risikoüberwachung werden durch die Schlüsselfunktio-

nen Risikomanagementfunktion, Compliance-Funktion 

und versicherungsmathematische Funktion wahrgenom-

men. 

Risikoprofil 

Das Risikoprofil der Gesellschaft wird in Kapitel C be-

schrieben und quantifiziert. Es wird aufgezeigt, wie Risi-

kominderungstechniken eingesetzt werden und wie mög-

liche Stress-Szenarien auf das Unternehmen wirken 

könnten. Das Risikoprofil der R+V Lebensversicherung 

AG ist in erster Linie durch Marktrisiken und Lebensversi-

cherungstechnische Risiken geprägt.  
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Das Management des versicherungstechnischen Risikos 

unterliegt der Zielsetzung des Vorhaltens eines breit 

diversifizierten Produktportfolios sowie der Weiterent-

wicklung bestehender und der Konzeption neuer, innova-

tiver Produkte. Die Rechnungsgrundlagen werden so be-

messen, dass sie ausreichende Sicherheitsmargen ent-

halten und Anpassungen an neueste Erkenntnisse be-

rücksichtigen, um neben der aktuellen auch einer verän-

derten Risikosituation standzuhalten. Bei Produkten mit 

Überschussbeteiligung stellt diese das zentrale Instru-

ment zur Risikominderung dar, ihre Festlegung erfolgt in 

angemessener Weise. Zeichnungsrichtlinien und Risi-

koprüfungen dienen der Vermeidung der Antiselektion. 

Die Risikoexposition für große Einzelrisiken wird gegebe-

nenfalls durch Rückversicherungsverträge begrenzt.  

Aus den Kapitalanlagen resultieren insbesondere Zins-, 

Spread- und Aktienrisiken. Versicherungsunternehmen 

sind verpflichtet, sämtliche Vermögenswerte so anzule-

gen, dass Sicherheit, Qualität, Liquidität und Rentabilität 

des Portfolios als Ganzes sichergestellt werden. Die von 

der R+V Lebensversicherung AG eingegangenen Markt-

risiken spiegeln die im Rahmen der Strategischen Asset 

Allokation unter Berücksichtigung der individuellen Risi-

kotragfähigkeit und der langfristigen Ertragsanforderun-

gen entwickelte Portfoliostruktur der Kapitalanlagen wi-

der.  

Bewertung für Solvabilitätszwecke 

In Kapitel D werden die in der Solvabilitätsübersicht aus-

zuweisenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 

dargestellt sowie die für diese Zwecke verwendeten Be-

wertungsansätze und -verfahren beschrieben.  

Die Solvabilitätsübersicht zeigt auf, inwieweit die Ver-

pflichtungen, die das Versicherungsunternehmen einge-

gangen ist, unter gewissen Risikoannahmen durch die 

Vermögenswerte bedeckt sind. In der Solvabilitätsüber-

sicht sind Vermögenswerte und Verbindlichkeiten grund-

sätzlich mit Marktwerten oder marktkonsistent zu bewer-

ten. 

Unterschiede zwischen der Bilanz gemäß Handelsge-

setzbuch (HGB) und der ökonomischen Solvabilitätsüber-

sicht begründen sich im Wesentlichen durch ausweis-

technische Unterschiede sowie durch abweichende Be-

wertungsmethoden. Beispiele für wesentliche Unter-

schiede sind hierbei stille Reserven oder Lasten bei der 

handelsrechtlichen Bewertung der Kapitalanlagen und 

die nach HGB vorsichtige Bewertung der versicherungs-

technischen Rückstellungen, die Bewertung von Invest-

mentfonds sowie der Ausweis von einforderbaren Beträ-

gen aus Rückversicherungsverträgen. 

Kapitalmanagement 

In Kapitel E werden die Eigenmittel der Gesellschaft und 

die Solvenzkapitalanforderungen sowie die daraus resul-

tierenden Bedeckungsquoten dargestellt.  

Für die R+V Lebensversicherung AG wurde im Ge-

schäftsjahr 2020 die Erstanwendung des Rückstellungs-

transitionals der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht (BaFin) angezeigt und die Anwendung der Vola-

tilitätsanpassung durch die BaFin genehmigt. Beide Maß-

nahmen haben eine entlastende Wirkung auf die Erfül-

lung der Solvabilitätsanforderungen. Das Rückstellungs-

transitional stellt eine zeitlich begrenzte Maßnahme dar, 

um den Versicherungsunternehmen den Übergang von 

Solvency I auf das aktuelle Aufsichtsregime Solvency II, 

zu erleichtern. Die Volatilitätsanpassung ist eine dauer-

haft einsetzbare Maßnahme, die verhindert, dass sich 

eine kurzfristig erhöhte Volatilität an den Märkten in der 

Bewertung langfristiger Versicherungsgarantien nieder-

schlägt.  

Die R+V Lebensversicherung AG verfügte zum 31. De-

zember 2020 über Eigenmittel in Höhe von insgesamt 

5.488.738 TEuro. 

Die Eigenmittel setzen sich zum Stichtag im Wesentli-

chen aus 98.800 TEuro Grundkapital, der Kapitalrücklage 

gemäß § 272 HGB – enthalten in der Position „Auf 

Grundkapital entfallendes Emissionsagio“ – in Höhe von 

612.500 TEuro, dem Überschussfonds in Höhe von 

1.783.309 TEuro sowie der Ausgleichsrücklage in Höhe 

von 2.839.729 TEuro zusammen.  

Neben dem Eigenkapital verfügt die R+V Lebensversi-

cherung AG über zusätzliche Eigenmittel in Form nach-

rangiger Verbindlichkeiten. Diese betragen insgesamt 

53.000 TEuro die sämtlich von Unternehmen der genos-

senschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisen-

banken gezeichnet wurden.  

Der Ansatz von noch nicht eingezahltem Eigenkapital in 

Höhe von 101.400 TEuro wird zum 31.12.2020 erstmals 

als Tier 2 Eigenmittel angesetzt. 

Zum Stichtag unterteilen sich die Eigenmittel in Tier 1-Ei-

genmittel in Höhe von 5.334.338 TEuro und Tier 2-Eigen-

mittel in Höhe von 154.400 TEuro. Tier 3-Eigenmittel sind 

nicht vorhanden. 

Die R+V Lebensversicherung AG konnte im Geschäfts-

jahr jederzeit ihre Auszahlungsverpflichtungen erfüllen.  

Die Eigenmittel stellen im Wesentlichen den Überschuss 

der Vermögenswerte der R+V Lebensversicherung AG 

über ihre Verbindlichkeiten dar und stehen zur Verfü-

gung, um erhöhte Verpflichtungen aufgrund des Eintritts 

von Risiken zu bedecken.  
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Bei der Berechnung dieses Solvenzkapitalbedarfs wer-

den alle quantifizierbaren Risiken sowie deren Abhängig-

keiten untereinander berücksichtigt. Das Sicherheitsni-

veau bei dieser Berechnung beträgt 99,5 %. 

Die R+V Lebensversicherung AG verfügte zum Stichtag 

über ausreichend Eigenmittel, um sowohl die Mindestka-

pitalanforderung (MCR) in Höhe von 446.327 TEuro als 

auch den Solvenzkapitalbedarf in Höhe von 

991.838 TEuro zu decken. Es errechneten sich zum 31. 

Dezember 2020 damit Bedeckungsquoten von 1.207 % 

(MCR) beziehungsweise 553 % (SCR). Auch ohne die 

Anwendung des Rückstellungstransitionals und der Vola-

tilitätsanpassung ergaben sich zum 31. Dezember 2020 

ausreichende Bedeckungsquoten von 332 % (MCR) und 

155 % (SCR). 

Bewältigung der Corona-Pandemie 

Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus COVID-19 

(wissenschaftliche Bezeichnung SARS-CoV-2) wurde am 

11. März 2020 von der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) zu einer Pandemie erklärt. Die Europäische Auf-

sichtsbehörde für das Versicherungswesen und die be-

triebliche Altersversorgung (EIOPA) hat zu diesem Zeit-

punkt die Lage als „wichtige Entwicklung“ im Sinne von 

Artikel 54 Absatz 1 der Solvency-II-Richtlinie (§ 42 Ab-

satz 1 VAG) eingestuft. In diesem Fall veröffentlicht das 

betroffene Versicherungsunternehmen angemessene An-

gaben über Art und Auswirkungen der wichtigen Entwick-

lung, sofern diese die Bedeutung der im Solvabilitäts- 

und Finanzbericht veröffentlichten Informationen erheb-

lich verändert. Die R+V Lebensversicherung AG hat aus 

diesem Grunde im Solvabilitäts- und Finanzbericht 2019 

in einem gesonderten Kapitel am Ende der Zusammen-

fassung über die möglichen Auswirkungen der Corona-

Pandemie berichtet.  

Aktienkurse und Risikoaufschläge haben sich nach dem 

pandemiebedingten Finanzmarktschock im ersten Quar-

tal 2020 zum Jahresende wieder erholt. Die Zinsen lagen 

zum Jahresende niedriger als zu Jahresbeginn. Auswir-

kungen der Corona-Pandemie und der Zinsentwicklung 

in 2020 sind im Zahlenwerk des vorliegenden Berichts 

enthalten.  

In Abhängigkeit von Dauer und Intensität der Pandemie 

besteht weiterhin das Risiko eines Anstiegs von Unter-

nehmensinsolvenzen. Dadurch können sich negative 

Auswirkungen insbesondere auf das Kapitalanlagenport-

folio der R+V Lebensversicherung AG ergeben. 

Die R+V Lebensversicherung AG hat die interne Risiko-

berichterstattung an die Steuerungserfordernisse zu Be-

ginn der Corona-Pandemie angepasst. Dazu wurde ein 

neues Berichtsinstrument etabliert, das in monatlichem 

Turnus die aktuelle Finanz- und Risikolage umfasst. Mit 

dem Bericht sollen insbesondere die Auswirkungen der 

im Zuge der Corona-Pandemie aufgetretenen Kapital-

marktverwerfungen sowie weitere mögliche adverse Ent-

wicklungen überwacht werden. 

Zur Fortführung des Geschäftsbetriebs hat die R+V Le-

bensversicherung AG frühzeitig auf die Auswirkungen 

der Corona-Pandemie reagiert und bereits im Februar 

2020 ein Lagezentrum eingerichtet. Innerhalb kurzer Zeit 

wurden mobile Arbeitsplätze eingerichtet und die Mitar-

beiter dadurch in die Lage versetzt, von zu Hause arbei-

ten zu können. Dadurch waren alle Geschäftsbereiche 

voll einsatzfähig und es kam zu keinen wesentlichen Be-

einträchtigungen des Geschäftsbetriebs.
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A Geschäftstätigkeit und Geschäftsergebnis 

A.1 Geschäftstätigkeit

Rechtsform und Konzernzugehörigkeit 

 

Die R+V Lebensversicherung AG (RVL), gegründet 1989, 

gehört als Unternehmen der R+V der Genossenschaftli-

chen FinanzGruppe an. Sie ist mit einem Beitragsvolumen 

von 6.955.381 TEuro der größte Lebensversicherer von 

R+V.  

Die Anteile der RVL werden zu 80,0 % von der R+V Per-

sonen Holding GmbH und zu 20,0 % von der R+V Versi-

cherung AG (RVV) gehalten. Die R+V Personen Holding 

GmbH wiederum ist eine hundertprozentige Tochter der 

RVV. Die RVV fungiert als Obergesellschaft des R+V Kon-

zerns.  

   

Halter qualifizierter Beteiligungen 

  Anteil am Kapital 

R+V Personen Holding GmbH, Wiesbaden  80,0% 

R+V Versicherung AG, Wiesbaden  20,0% 

   

 

Die RVV befindet sich über direkt und indirekt gehaltene 

Anteile mehrheitlich im Besitz der DZ BANK AG Deutsche 

Zentral-Genossenschaftsbank. Weitere Anteile werden 

von genossenschaftlichen Verbänden und Instituten ge-

halten. Der Vorstand der RVV trägt die Verantwortung für 

das gesamte Versicherungsgeschäft innerhalb der DZ 

BANK Gruppe. 

Die Vorstände der Gesellschaften von R+V sind teilweise 

in Personalunion besetzt. Der R+V Konzern wird geführt 

wie ein einheitliches Unternehmen. Die einheitliche Lei-

tung des R+V Konzerns findet ihren Niederschlag über-

dies in den zwischen den Gesellschaften abgeschlosse-

nen umfangreichen internen Ausgliederungsvereinbarun-

gen. 

Das obige Schaubild zeigt die R+V Gruppe. Diese setzt 

sich zusammen aus dem R+V Konzern sowie den Versi-

cherungsvereinen auf Gegenseitigkeit.  
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Die RVL hält per 31. Dezember 2020 folgende Anteile an 

verbundenen Unternehmen: 

   

Anteile an verbundenen Unternehmen 

  Anteil am Kapital 

Assimoco Vita S.p.A., Mailand, Italien  10,3% 

Englische Strasse 5 GmbH, Wiesbaden  90,0% 

Nuveen Immobilien GmbH & Co. GB I KG, 
Frankfurt am Main  73,2% 

RV AIP SCS SICAV-SIF-RV TF 2 Infra Debt, 
Luxembourg  77,0% 

RV AIP S.C.S. SICAV-SIF - RV TF 6 Infra Debt II,  
Luxembourg 2)  75,4% 

IZD Beteiligung S.à.r.l., Luxembourg  33,3% 

RC II S.à.r.l., Luxembourg  90,0% 

R+V INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES 
Ltd., Dublin, Irland 1)  100,0% 

R+V Mannheim P2 GmbH, Wiesbaden  94,0% 

RV AIP S.C.S.-SIF-RV TF Acquisition Financing, 
Luxembourg  73,3% 

RV AIP S.C.S. SICAV-SIF, Luxembourg  99,0% 

1) Gesellschaft in Abwicklung 

2) Kapitaleinzahlung am 18.12.2020 
   

 

Zwischen der RVL und der R+V Personen Holding GmbH 

besteht ein Ergebnisabführungsvertrag, der eine Steu-

erumlagevereinbarung enthält. Durch die Steuerumlage-

vereinbarung wird die RVL wirtschaftlich so gestellt, als ob 

sie selbstständig der Steuer unterliegen würde. 

Geschäftsbereiche und Regionen 

Die RVL betreibt ausschließlich selbst abgeschlossenes 

Geschäft in den Geschäftsbereichen Versicherung mit 

Überschussbeteiligung, Krankenversicherung, Indexge-

bundene- und fondsgebundene Versicherung und Sons-

tige Lebensversicherung. 

Die RVL betreibt den wesentlichen Teil des Versiche-

rungsgeschäfts in Deutschland. 

Finanzaufsicht und externer 
Abschlussprüfer 

Die RVL und die R+V Gruppe unterliegen mit ihren vielfäl-

tigen Aktivitäten im Versicherungsgeschäft und im Asset 

Management einer umfassenden Regulierung und Über-

wachung. Die Beaufsichtigung obliegt der Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf der Grund-

lage des Versicherungsaufsichtsgesetzes.  

Anschrift der Bundesanstalt  

für Finanzdienstleistungsaufsicht: 

Graurheindorfer Straße 108 

53117 Bonn 

alternativ: 

Postfach 1253 

53002 Bonn 

Kontaktdaten der Bundesanstalt  

für Finanzdienstleistungsaufsicht: 

Fon: 0228 / 4108 – 0 

Fax: 0228 / 4108 - 1550 

E-Mail: poststelle@bafin.de oder  

De-Mail: poststelle@bafin.de-mail.de  

Außerdem ist das Unternehmen als Teil des DZ BANK Fi-

nanzkonglomerats in die Beaufsichtigung des Finanzkon-

glomerats nach Maßgabe der aktuell geltenden gesetzli-

chen Vorschriften einbezogen. Der Koordinator für die 

Aufsicht des Finanzkonglomerats ist die Europäische 

Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am 

Main. 

Der für das Unternehmen und die R+V Gruppe zuständige 

Abschlussprüfer ist die Ernst & Young GmbH Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft, Mergenthalerallee 3-5, 65760 Esch-

born. Sie war erstmals für die Prüfung des Jahres- und 

Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2012 verantwort-

lich. Auch die im SFCR enthaltene Solvabilitätsübersicht 

unterliegt nach § 35 Absatz 2 VAG der Prüfung durch den 

Abschlussprüfer.  

Wesentliche Geschäftsvorfälle oder 
sonstige Ereignisse 

Das vor vier Jahren gestartete Strategieprogramm 

„Wachstum durch Wandel“ wird die Marktposition von R+V 

weiter festigen. Zu den Eckpunkten des Strategiepro-

gramms zählt die nachhaltige Sicherung ertragreichen 

Wachstums, die Weiterentwicklung des Vertriebs und der 

starken R+V Kultur sowie die verstärkte Fokussierung auf 

die Kundenbelange. Die zukunftsfähige Ausrichtung wird 

durch die Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie voran-

getrieben, die von Angeboten für Kunden und Vertriebs-

partner bis hin zur Bearbeitung von Kundenanliegen ein 

breites Spektrum umfasst. Diese strategischen Ziele wird 

auch die R+V Lebensversicherung AG in 2021 weiterver-

folgen. 

In den nachstehenden Erläuterungen zum Geschäftsver-

lauf sowie zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bis 

mailto:poststelle@bafin.de
mailto:poststelle@bafin.de-mail.de
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zum 31. Dezember 2020 sind die aktuell bekannten Aus-

wirkungen der Corona-Pandemie in der Bewertung der 

Kapitalanlagen und der Versicherungstechnik enthalten. 

Soweit sich in einzelnen Geschäftsbereichen wesentliche 

Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf im Kontext der 

Corona-Pandemie ergeben haben, werden diese in den 

nachfolgenden Berichtsteilen spezifiziert. 

Im Berichtszeitraum sind keine weiteren wesentlichen Ge-

schäftsvorfälle oder sonstigen Ereignisse, die sich erheb-

lich auf das Unternehmen ausgewirkt haben, zu verzeich-

nen. 

A.2 Versicherungstechnisches 
Ergebnis 

Versicherungstechnisches Ergebnis im 
Berichtszeitraum 

Die RVL ist der größte Lebensversicherer in der R+V 

Gruppe. Die Produktpalette der RVL reicht von staatlich 

geförderten Altersvorsorgeprodukten über Rentenversi-

cherungen zur Absicherung der Langlebigkeit bis hin zu 

Risikoversicherungen wie zum Beispiel der Risiko-Lebens-

versicherung oder der Berufsunfähigkeitsversicherung. 

Zudem bietet die RVL Produkte mit neuen Garantiemodel-

len an, die sicherheitsorientierte Bestandteile mit Rendi-

techancen verbinden. Das Geschäft der RVL verteilt sich 

auf die Geschäftsbereiche „Versicherung mit Überschuss-

beteiligung“, „Krankenversicherung“, „Sonstige Lebensver-

sicherung“ sowie „Index- und fondsgebundene Versiche-

rung“.  

Den größten Anteil am Geschäft der RVL haben dabei 

Versicherungen mit Überschussbeteiligung. Hier sind ins-

besondere Rentenversicherungen mit klassischen und al-

ternativen Garantieformen sowie kapitalbildende Versiche-

rungen zu nennen. Im Geschäftsbereich Krankenversiche-

rung werden bei der RVL Berufsunfähigkeitsversicherun-

gen (als Zusatz- oder Hauptversicherung) sowie der Risi-

kobestandteil aus Hauptversicherungen ausgewiesen. Der 

Geschäftsbereich Sonstige Lebensversicherungen um-

fasst im Wesentlichen Kapitalisierungsgeschäfte. Der 

vierte Geschäftsbereich betrifft Index- und fondsgebun-

dene Lebens- und Rentenversicherungen. 

Die RVL betreibt den wesentlichen Teil des Versiche-

rungsgeschäfts in Deutschland. 

Im Berichtszeitraum erzielte die RVL einen Rohüber-

schuss von 263.873 TEuro. Der Rückgang gegenüber 

dem Vorjahr (2019: 489.627 TEuro) resultiert vor allem 

aus einer höheren Zuführung zu den Zinszusatzrückstel-

lungen und einem geringeren Kapitalanlageergebnis. 

Im Folgenden werden die wesentlichen Größen des Mel-

debogens „Prämien, Forderungen und Aufwendungen 

nach Geschäftsbereichen“ (S.05.01) dargestellt: 
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Versicherungstechnisches 
Ergebnis 

         

 

 

           

Versicherungstechnische Ergebnisgrößen (brutto) 

  
Gebuchte 

Bruttobeiträge  

Aufwendungen für 
Versicherungsfälle 

(brutto, ohne 
Regulierung)  

Veränderung sons- 
tiger versiche- 

rungstechnischer 
Rückstellungen 

(brutto) 1)  

Abschluss- 
aufwendungen 

(brutto)  

Verwaltungs- 
aufwendungen 

(brutto) 

2020  TEuro  TEuro  TEuro  TEuro  TEuro 

Krankheitskostenversicherung  0  0  0  0  0 

Krankenversicherung  381.220  103.991  -133.185  124.586  4.120 

Versicherung mit Überschuss- 
beteiligung  6.132.211  3.295.596  -4.223.365  250.785  66.276 

Index- und fondsgebundene 
Versicherung  159.893  96.112  -170.234  4.407  1.728 

Sonstige Lebensversicherung  282.057  43.750  -56.032  6.339  3.048 

Gesamt  6.955.381  3.539.448  -4.582.815  386.118  75.173 

2019           

Krankheitskostenversicherung  0  0  0  0  0 

Krankenversicherung  366.803  105.204  -100.389  117.400  4.521 

Versicherung mit Überschuss- 
beteiligung  5.203.272  3.358.605  -3.208.418  233.932  64.135 

Index- und fondsgebundene 
Versicherung  110.041  100.160  -275.460  3.905  1.356 

Sonstige Lebensversicherung  236.055  38.911  -37.478  6.327  2.910 

Gesamt  5.916.170  3.602.880  -3.621.745  361.564  72.923 

1) Aufwendungen werden mit einem negativen Vorzeichen dargestellt 
           

 

Zum Bilanzstichtag verwaltete die RVL 4,2 Mio. Verträge 

mit gebuchten Bruttobeiträgen von 6.955.381 TEuro. Da-

von entfielen 6.132.211 TEuro auf Versicherungen mit 

Überschussbeteiligung und 381.220 TEuro auf Kranken-

versicherungen. Die gebuchten Bruttobeiträge von Index- 

und fondsgebundenen Versicherungen sowie Sonstigen 

Lebensversicherungen betrugen zusammen 

441.950 TEuro. Die gebuchten Bruttobeiträge lagen deut-

lich über dem Vorjahresniveau. Der starke Anstieg ist vor 

allem auf die Einmalbeiträge der Produktlinien R+V-Pri-

vatRente Performance und R+V-AnlageKombi 

Safe+Smart zurückzuführen. 

An den gebuchten laufenden Beiträgen hatten Rentenver-

sicherungen mit 50,6 % den größten Anteil, gefolgt von 

kapitalbildenden Versicherungen mit 15,9 %. Die höchsten 

Zuwachsraten bei den gebuchten laufenden Beiträgen er-

zielten Verträge der Produktlinie R+V-PrivatRente Perfor-

mance (+ 78,7 %). 

Im Neugeschäft gegen Einmalbeitrag wurden überwie-

gend Verträge mit neuen Garantien mit einem Anteil von 

58,4 % abgeschlossen. Auf klassische Rentenversiche-

rungen entfielen 21,3 %. Unter den neu abgeschlossenen 

Versicherungen mit laufendem Beitrag hatten klassische 

Rentenversicherungen mit 19,5 % nach wie vor einen gro-

ßen Anteil. Das Geschäft mit Lebensarbeitszeitkonten 

wies einen Anteil von 59,7 % auf, Produkte zur Absiche-

rung der Altersteilzeit erreichten einen Anteil von 7,1 %. 

Zum 31. Dezember 2020 sind Aufwendungen für Versi-

cherungsfälle (brutto, ohne Regulierung) in Höhe von 

3.539.448 TEuro angefallen. Diese betreffen Versiche-

rungsleistungen und Zahlungen für Rückkäufe. Mit 93,1 % 

entfiel der größte Anteil auf Versicherungen mit Über-

schussbeteiligung. Krankenversicherungen, Sonstige Le-

bensversicherungen und index- und fondsgebundene Ver-

sicherungen hatten zusammen einen Anteil von 6,9 %. 

Wesentlichen Einfluss auf die Höhe der Versicherungsleis-

tungen hatten die Ablaufleistungen von 2.080.280 TEuro 

sowie die Rentenzahlungen von 622.439 TEuro. Die Leis-

tungen für vorzeitige Versicherungsfälle betrugen 

330.058 TEuro und die Aufwendungen für Rückkäufe 

506.671 TEuro.  

Die Veränderung der sonstigen versicherungstechnischen 

Rückstellungen in Höhe von -4.582.815 TEuro ist gegen-

über dem Vorjahr gestiegen. Dies ist insbesondere auf die 

höheren gebuchten Bruttobeiträge sowie die höhere Zu-

führung zu den Zinszusatzrückstellungen aufgrund des 

gesunkenen Referenzzinses zurückzuführen. Mit 92,2 % 

entfiel der größte Anteil auf Versicherungen mit Über-

schussbeteiligung. 
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Im Jahr 2020 betrugen die Abschlussaufwendungen 

(brutto) 386.118 TEuro. Bezogen auf die Beitragssumme 

des Neugeschäfts in Höhe von 8.998.021 TEuro ergab 

sich gegenüber dem Vorjahr ein geringerer Abschlusskos-

tensatz von 4,3 % (2019: 4,4%). Die Abschlussaufwen-

dungen entfielen zu 65,0 % auf Versicherungen mit Über-

schussbeteiligung, zu 32,3 % auf Krankenversicherungen, 

zu 1,6 % auf Sonstige Lebensversicherungen und zu 

1,1 % auf Index- und fondsgebundene Versicherungen. 

Die Verwaltungsaufwendungen (brutto) per 31. Dezember 

2020 sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen und lagen 

bei 75.173 TEuro. Davon entfielen 88,2 % auf Versiche-

rungen mit Überschussbeteiligung und 5,5 % auf Kranken-

versicherungen. Für Index- und fondsgebundene sowie 

Sonstige Lebensversicherung betrug der Anteil an den 

Verwaltungsaufwendungen zusammen 6,3 %. Der Verwal-

tungskostensatz per 31. Dezember 2020 verbesserte sich 

aufgrund der gestiegenen gebuchten Bruttobeiträge auf 

1,1 % (2019: 1,2%). 

A.3 Anlageergebnis 

Anlageergebnis im Geschäftsjahr 

Das Kapitalanlageergebnis (HGB) setzt sich aus dem or-

dentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis zusam-

men. Das ordentliche Ergebnis umfasst auf der Ertrags-

seite Zins-, Dividenden- und Mieteinnahmen und wird auf 

der Aufwandsseite insbesondere um die Verwaltungskos-

ten und die planmäßigen Immobilienabschreibungen ver-

mindert. Im außerordentlichen Ergebnis werden Gewinne 

und Verluste aus Abgängen von Kapitalanlagen sowie Ab-

schreibungen aufgrund von Wertminderungen sowie Zu-

schreibungen aufgrund von Wertaufholungen saldiert. 

Nachstehende Tabelle zeigt die verschiedenen Quellen 

des Anlageergebnisses auf eigenes Risiko: 

     

Anlageergebnis im Geschäftsjahr 

  2020  2019 

  TEuro  TEuro 

Ordentliche Erträge  1.679.493  1.726.619 

Ordentliche Aufwen-
dungen  130.217  110.785 

Abgangsgewinne  237.811  195.269 

Abgangsverluste  5.556  46.239 

Zuschreibungen  8.136  59.228 

Abschreibungen  130.255  24.616 

Summe  1.659.412  1.799.475 

     

 

Die RVL erzielte aus den Kapitalanlagen ordentliche Er-

träge von 1.679.493 TEuro. Abzüglich ordentlicher Auf-

wendungen von 130.217 TEuro ergab sich ein ordentli-

ches Kapitalanlageergebnis von 1.549.276 TEuro (2019: 

1.615.833 TEuro). 

Die laufende Durchschnittsverzinsung, die sich auf die Ka-

pitalanlagen auf eigenes Risiko bezieht, betrug gemäß 

Verbandsformel 2,6 % (2019: 2,9 %). 

Bei den Kapitalanlagen der RVL ergaben sich Abschrei-

bungen von 130.255 TEuro. Aufgrund von Wertaufholun-

gen wurden 8.136 TEuro zugeschrieben. Durch Veräuße-

rungen von Vermögenswerten erzielte die RVL Abgangs-

gewinne von 237.811 TEuro sowie Abgangsverluste von 

5.556 TEuro. Aus dem Saldo der Zu- und Abschreibungen 

sowie den Abgangsgewinnen und -verlusten resultierte ein 

außerordentliches Ergebnis von 110.136 TEuro (2019: 

183.642 TEuro).  

Das Nettoergebnis aus Kapitalanlagen als Summe des or-

dentlichen sowie des außerordentlichen Ergebnisses be-

lief sich damit für das Geschäftsjahr 2020 auf 

1.659.412 TEuro und lag somit über dem Vorjahreswert 

von 1.799.475 TEuro. Die Nettoverzinsung der Kapitalan-

lagen auf Rechnung und Risiko der Gesellschaft lag bei 

2,8 % (2019: 3,2 %). 

In der folgenden Tabelle ist die Aufschlüsselung der ver-

schiedenen Ertrags- und Aufwandsquellen nach Vermö-

genswertklassen dargestellt: 

 



A Geschäftstätigkeit und 
Geschäftsergebnis 

 B Governance-System  C Risikoprofil  D Bewertung für  
Solvabilitätszwecke 

 E Kapitalmanagement 11 

          

Anlageergebnis          

 

 

               

Ertrags- und Aufwandsquellen nach Vermögenswertklassen   

  
Ordentliche 

Erträge  

Ordentliche 
Auf- 

wendungen  
Abgangs- 

gewinne  
Abgangs- 

verluste  
Zuschrei- 

bungen  
Abschrei- 

bungen  Summe 

  TEuro  TEuro  TEuro  TEuro  TEuro  TEuro  TEuro 

Derivatives  -13.822  9  11.345  0  0  75.371  -77.857 

Government Bonds  181.450  3.425  191.045  33  0  0  369.037 

Corporate Bonds  442.862  9.456  25.412  3.096  0  0  455.722 

Equity  79.740  6.113  6.079  580  7.483  42.744  43.866 

Investment Funds Collective Investment Un-
dertakings  580.077  10.639  3.833  1.843  51  11.932  559.546 

Structured notes  66.888  1.200  97  0  0  0  65.785 

Collateralised securities  10.140  494  0  -0  0  0  9.646 

Cash and deposits  3.564  118  0  0  0  0  3.446 

Mortgages and loans  253.897  63.430  0  4  0  208  190.256 

Property  74.697  35.334  0  0  601  0  39.965 

Other Investments  0  0  0  0  0  0  0 

Summe ohne FLV  1.679.493  130.217  237.811  5.556  8.136  130.255  1.659.412 

FLV*  4.123  87  431  2.747  47.290  29.036  19.973 

Summe mit FLV  1.683.616  130.304  238.242  8.302  55.426  159.292  1.679.386 

 
*Bei FLV werden unter Zu- und Abschreibungen die unrealisierten Zeitwertveränderungen dargestellt. 

Die Verteilung der ordentlichen Kapitalanlageerträge von 

1.679.493 TEuro auf die einzelnen Anlageklassen ver-

deutlicht die hohe Gewichtung der Anlagen in Zinsträgern. 

So wiesen die Vermögenswertklassen Unternehmens- 

und Staatsanleihen sowie Darlehen und Hypotheken ei-

nen Gesamtertrag von 878.209 TEuro auf. Die Position 

Vermögenswerte für index- und fondsgebundene Verträge 

mit einem Ertrag von 580.077 TEuro im Jahr 2020 um-

fasste Rentenanlagen im Fondsbestand sowie die in 

Fonds gehaltenen Substanzwerte der Anlageklassen Ak-

tien und Immobilien.  

Die ordentlichen Aufwendungen aus Kapitalanlagen wur-

den durch Kosten der Vermögensverwaltung, planmäßige 

Abschreibungen und Depotgebühren geprägt. Der größte 

Anteil der ordentlichen Aufwendungen aus Kapitalanlagen 

hatten die Positionen Darlehen und Hypotheken mit 

63.430 TEuro sowie Immobilien mit 35.334 TEuro. In der 

Position Immobilien wurden u.a. die planmäßigen Ab-

schreibungen auf Immobilien in Höhe von 18.782 TEuro 

erfasst. 

Abgangsgewinne und Abgangsverluste entstehen durch 

Handelsaktivitäten im Zuge der Portfoliosteuerung und -

optimierung. Mit einem Betrag von 216.456 TEuro waren 

Staats- und Unternehmensanleihen die größte Position bei 

den Abgangsgewinnen. Abgangsverluste entstanden vor 

allem bei den Unternehmensanleihen. 

Die im Jahr 2020 vorgenommenen Zu- und Abschreibun-

gen waren hauptsächlich auf Aktien zurückzuführen. 

Die RVL erstellt den Jahresabschluss nach den Vorgaben 

des Handelsgesetzbuchs (HGB). Daher werden Gewinne 

und Verluste aus Kapitalanlagen nicht direkt im Eigenkapi-

tal erfasst. 

Die Kategorie FLV, unter der die Kapitalanlagen der 

fondsgebundenen Lebensversicherung sowie die Anlagen 

der betrieblichen Altersversorgung zusammengefasst 

sind, die für Rechnung und Risiko von Versicherungsneh-

mern laufen, erzielte ordentliche Erträge von 4.123 TEuro 

und verursachte ordentliche Aufwendungen in Höhe von 

87 TEuro. Veräußerungen von Kapitalanlagen in dieser 

Kategorie führten auf der einen Seite zu Abgangsgewin-

nen von 431 TEuro und auf der anderen Seite zu Ab-

gangsverlusten von 2.747 TEuro. Die Kapitalanlagen der 

FLV werden zu Zeitwerten bilanziert. Unter Zuschreibun-

gen und Abschreibungen werden an dieser Stelle die posi-

tiven und negativen Zeitwertwertänderungen abgebildet. 

Das Verbriefungsportfolio der RVL bestand zum Berichts-

stichtag vollständig aus Collateralized Debt Obligations. 

Der beizulegende Zeitwert belief sich auf 

1.075.058 TEuro. Die zugrundeliegenden Forderungen 

stammten überwiegend aus Europa (80 %). Der Rest 

stammte aus den Vereinigten Staaten. Zum 31. Dezember 

2020 entfiel das gesamte Exposure auf die beiden höchs-

ten Ratingklassen (AAA bis AA). 

In der Risikomessung werden Verbriefungen im Spreadri-

siko berücksichtigt. Die Kapitalanforderung hierfür ergibt 
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sich mithilfe eines Faktoransatzes auf Grundlage des rele-

vanten Kreditvolumens. Die Höhe des Stressfaktors wird 

durch das Titel-Rating und die modifizierte Duration der 

Anlage bestimmt. 

A.4 Entwicklung sonstiger 
Tätigkeiten 

Sonstiges Ergebnis 

Im sonstigen Ergebnis werden bei der RVL überwiegend 

Erträge und Aufwendungen aus erbrachten Dienstleistun-

gen innerhalb der R+V Gruppe ausgewiesen. Das sons-

tige Ergebnis ist für die Beurteilung der Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage der RVL als unwesentlich einzustu-

fen. 

     

Sonstiges Ergebnis   

  2020  2019 

  TEuro  TEuro 

Sonstige nichtversicherungstechnische Erträge  193.723  197.380 

Erträge aus Dienstleistungen  181.846  189.203 

Übrige  11.877  8.176 

Sonstige nichtversicherungstechnische Aufwendungen  216.288  219.222 

Aufwendungen aus Dienstleistungen  154.805  165.258 

Aufwendungen für das VU als Ganzes  38.888  32.433 

Übrige  22.596  21.530 

Sonstiges Ergebnis  -22.565  -21.842 

     

 

Geschäftsergebnis 

Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit vor Steuern 

betrug 10.352 TEuro (2019: 83.758 TEuro). Da die RVL im 

Geschäftsjahr 2020 ein Ergebnis nach Steuern von 

0 TEuro erzielte, wurde kein Ergebnis an die R+V Perso-

nen Holding abgeführt (2019: 60.000 TEuro). 

Operating-Leasing-Verträge 

Die RVL ist Leasingnehmer bei Verträgen für Büro- und 

Geschäftsräume sowie bei Verträgen für eine Dienstwa-

genflotte. Leasinggeber ist die RVL grundsätzlich bei stan-

dardisierten gewerblichen Mietverträgen im Immobilienbe-

reich. 

Finanzierungs-Leasing-Verträge 

Finanzierungs-Leasing-Verträge lagen zum Stichtag 31. 

Dezember 2020 nicht vor. 

A.5 Sonstige Angaben 

Im Berichtszeitraum sind keine weiteren Vorgänge zu ver-

zeichnen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage der RVL von Bedeutung sind.



A Geschäftstätigkeit und Ge-
schäftsergebnis 

 B Governance-System  C Risikoprofil  D Bewertung für  
Solvabilitätszwecke 

 E Kapitalmanagement 13 

          

  Allgemeine Angaben zum 
Governance-System 

       

 

 

B Governance-System

B.1 Allgemeine Angaben zum 
Governance-System 

Vorstand 

Dem Vorstand der RVL gehören die folgenden Mitglieder 

an: 

Claudia Andersch – Vorsitzende 

Ressorts Vorstandsvorsitz und Geldwäscheprävention 

nach dem Geldwäschegesetz (GWG) 

Jens Hasselbächer 

Ressort Vertrieb 

Tillmann Lukosch 

Ressorts Zentrale Informationssysteme/Digitale Transfor-

mation und Ausgliederungsbeauftragter Risikomanage-

ment-Funktion 

Julia Merkel 

Ressort Personal und Konzerndienstleistungen 

Marc René Michallet 

Ressorts Finanzen, Rechnungswesen/Steuern und Aus-

gliederungsbeauftragter Interne Revisions-Funktion 

Die RVL ist Teil der R+V Gruppe und daher in das ge-

samte Governance- und Steuerungssystem der R+V 

Gruppe integriert. Die Geschäftsorganisation von R+V 

wird von vier ineinandergreifenden Grundsätzen geprägt:  

› Einheitliche Leitung bei R+V  

› Horizontale und vertikale Delegation  

› Steuerung nach Ressorts  

› Organisation nach dem Gedanken des Gemein-

schaftsbetriebs. 

Die R+V-Gesellschaften werden grundsätzlich wie ein 

einheitliches Unternehmen geführt. Die R+V Versiche-

rung AG ist die leitende Konzern- bzw. Gruppenoberge-

sellschaft. Sie koordiniert die Zusammenarbeit bei R+V. 

Alle wesentlichen strategischen und operativen Entschei-

dungen werden – im Rahmen der gesellschaftsrechtli-

chen Zulässigkeit – durch den Vorstand der R+V Versi-

cherung AG getroffen und durch die Tochtergesellschaf-

ten umgesetzt. Die einheitliche Leitung wird auch durch 

die personelle Besetzung der Vorstände und Aufsichts-

räte der R+V-Gesellschaften sichergestellt. Die Vor-

stände der größeren R+V-Gesellschaften setzen sich 

ganz oder teilweise aus Vorstandsmitgliedern der R+V 

Versicherung AG zusammen. Der Vorstandsvorsitzende 

der R+V Versicherung AG ist zudem regelmäßig Auf-

sichtsratsvorsitzender ihrer größeren Tochtergesellschaf-

ten. Die einheitliche Leitung wird darüber hinaus durch 

bestehende Beherrschungs- und/oder Ergebnisabfüh-

rungsverträge gewährleistet. Die R+V Versicherung AG 

hat jeweils einen Beherrschungs- und Ergebnisabfüh-

rungsvertrag mit der R+V KOMPOSIT Holding GmbH 

und der R+V Service Holding GmbH abgeschlossen. Die 

R+V KOMPOSIT Holding GmbH verfügt ihrerseits über 

Ergebnisabführungsverträge mit der R+V Allgemeine 

Versicherung AG, der R+V Direktversicherung AG und 

der Condor Allgemeine Versicherungs-Aktiengesell-

schaft. Die R+V Personen Holding GmbH hat einen Er-

gebnisabführungsvertrag mit der R+V Lebensversiche-

rung AG sowie mit der Condor Lebensversicherungs-AG 

abgeschlossen. Die R+V Service Holding GmbH verfügt 

über Ergebnisabführungsverträge mit der der R+V Ser-

vice Center GmbH und der PASCON GmbH. Der Organi-

sationsgrundsatz der einheitlichen Leitung ist zudem 

auch in die Geschäftsordnungen der Vorstände der R+V-

Gesellschaften eingeflossen.  

Die Verteilung der Verantwortlichkeiten erfolgt nach dem 

Prinzip der horizontalen und vertikalen Delegation. Auf 

Ebene des Vorstands der R+V Versicherung AG erfolgt 

eine horizontale Zuordnung von Verantwortlichkeiten 

durch die Zuweisung von Ressortzuständigkeiten. Die 

Ressortzuweisung erfolgt durch den Geschäftsvertei-

lungsplan, den sich der Vorstand der R+V Versicherung 

AG auf Grundlage seiner Geschäftsordnung und mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats gegeben hat. Die nach Res-

sortzuständigkeit horizontal zugeordneten Kompetenzen 

werden innerhalb des Ressorts vertikal an Organisations-

einheiten bzw. Mitarbeitende zugewiesen, die unmittelbar 

an das jeweilige Vorstandsmitglied berichten. 

R+V stellt hierbei sicher, dass die Aufgaben und Zustän-

digkeiten in Einklang mit der Geschäftsstrategie des Un-

ternehmens zugewiesen, abgegrenzt und koordiniert so-

wie in den Beschreibungen der Aufgaben und Zuständig-

keiten konkret dokumentiert werden. Im Zuge der Zuwei-

sung wird eine Vermeidung von potentiellen Interessen-

konflikten gewährleistet. Insbesondere wird dafür Sorge 

getragen, dass Personen, die für den Aufbau von Risi-

kopositionen zuständig sind, nicht auch mit der Kontrolle 

dieser Risikopositionen betraut werden. R+V trägt diesen 

Anforderungen sowohl im Rahmen der horizontalen als 

auch im Rahmen der vertikalen Delegation der Verant-

wortlichkeiten Rechnung. Bereits im Rahmen der hori-

zontalen Delegation wird sichergestellt, dass die risikoini-

tiierenden Ressorts grundsätzlich organisatorisch ge-

trennt von den Mitarbeitenden sind, die risikokontrollie-

rende Aufgaben wahrnehmen. Diese organisatorische 

Funktionstrennung wird unter dem Aspekt der Sachge-
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rechtigkeit aber teilweise durch ressortübergreifend orga-

nisierte Aufgabenwahrnehmung mit zentralen und de-

zentralen Komponenten überlagert, insbesondere bei 

den zentral / dezentral aufgebauten Schlüsselfunktionen 

„Risikomanagement“ und „Compliance“. Soweit risikoiniti-

ierende und risikokontrollierende Mitarbeitende innerhalb 

eines Ressorts tätig sind, wird der Grundsatz der Funkti-

onstrennung durch die Schaffung sonstiger angemesse-

ner organisatorischer Rahmenbedingungen sicherge-

stellt, die Interessenkonflikte ausschließen (bspw. Funkti-

onstrennung auf Abteilungsebene oder Ausschluss von 

Vorbefassung). Wesentliche strategische Neuausrichtun-

gen werden organisatorisch jenseits der Linienorganisa-

tion in zeitlich begrenzten Projekten oder Programmen 

erledigt. 

Diese horizontale und vertikale Delegationskette wird 

(unter dem Organisationsgedanken des Gemeinschafts-

betriebes) ergänzt durch die Ausgliederung und Zentrali-

sierung der Geschäftstätigkeit auf die mitarbeiterführen-

den Gesellschaften. Die Aufgaben aller Unternehmen 

sind R+V-intern bei einzelnen Gesellschaften zentrali-

siert, die diese Tätigkeiten dann als Dienstleister für die 

anderen R+V-Gesellschaften erbringen. Die Aufgaben 

werden primär bei der R+V Versicherung AG, der R+V 

Lebensversicherung AG und der R+V Allgemeine Versi-

cherung AG konzentriert sowie bei verschiedenen 

Dienstleistungsgesellschaften, die der R+V Service Hol-

ding GmbH untergeordnet sind. Die übrigen R+V-Gesell-

schaften sind überwiegend mitarbeiterlos. Vertragliche 

Grundlage dieser Zentralisierung sind 4 übergreifende 

Ausgliederungsverträge, die durch zahlreiche Neben- 

bzw. Sub-Vertragswerke und Service Level Agreements 

ergänzt und konkretisiert werden. Die Organisation nach 

dem Gemeinschaftsbetrieb gewährleistet eine klare, 

transparente Organisationsstruktur und ermöglicht zum 

Nutzen der Versicherungsnehmer eine effiziente und 

kostengünstige Wahrnehmung aller Aufgaben.  

Die Vorstände und Aufsichtsräte stehen in angemesse-

ner Interaktion mit den eingesetzten Ausschüssen, den 

Schlüsselfunktionen und den anderen Führungskräften 

des Unternehmens. Diese angemessene Interaktion um-

fasst vor allem einen Informationsfluss aus allen Berei-

chen des Unternehmens an den Vorstand. Die regelmä-

ßigen und anlassbezogenen Informationen an den Vor-

stand werden durch entsprechende Informations- und 

Beratungspflichten der anderen Stellen sichergestellt. 

Neben den geforderten Prozessen zur Übermittlung von 

Informationen und Berichten aus allen Unternehmensbe-

reichen an die Geschäftsleitung umfasst die angemes-

sene Interaktion auch Prozesse, die sicherstellen, dass 

die bearbeitenden Stellen über die getroffenen Entschei-

dungen der Geschäftsleitung informiert werden.  

Einen Teilaspekt der Aufbau- und Ablauforganisation 

stellt das Vorhandensein eines übergreifenden Verhal-

tenskodex für das gesamte Personal, einschließlich der 

Geschäftsleitung und der Führungskräfte, dar. R+V hat 

bereits im Jahr 2004 die Richtlinie „Verhaltensgrundsätze 

für den Geschäftsverkehr“ verabschiedet. Sie gilt für die 

gesamte Mitarbeiterschaft und sämtliche Führungskräfte 

unterhalb des Vorstandes und enthält bspw. Regelungen 

zum Umgang mit Interessenkonflikten, Insiderwissen o-

der zur Annahme von Zuwendungen. Die Mitglieder der 

Vorstände haben sich im Wege von Selbstverpflichtungs-

erklärungen Verhaltensgrundsätze auferlegt, die den In-

halten dieser Richtlinie entsprechen. 

Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat und seine etwaigen Ausschüsse über-

wachen die Geschäftsführung des Vorstands nach den 

gesetzlichen und satzungsgemäßen Vorschriften fortlau-

fend, begleiten diese beratend und entscheiden über die 

vorgelegten, zustimmungspflichtigen Geschäfte. Die 

Überwachungsaufgabe des Aufsichtsrats und des Prü-

fungsausschusses bezieht sich insbesondere auch auf 

die Wirksamkeit des Risikomanagementsystems, des in-

ternen Kontrollsystems sowie des internen Revisionssys-

tems. Der Aufsichtsrat setzt sich zum Stichtag aus den 

folgenden Personen zusammen: 

Dr. Norbert Rollinger – Vorsitzender – 

Vorsitzender des Vorstands der R+V Versicherung AG, 

Wiesbaden 

Roswitha Altinger – Stellv. Vorsitzende – 

Vorsitzende des Betriebsrats der R+V Lebensversiche-

rung AG, Filialdirektion Nürnberg, Roßtal 

Ulrike Brouzi 

Mitglied des Vorstands der DZ BANK AG Deutsche Zent-

ral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 

Ines Dombert 

Stellv. Vorsitzende des Innendienst-Betriebsrats der R+V 

Versicherung AG, Direktion Wiesbaden, Wiesbaden  

(ab 03.06 2020) 

Heinz Fohrer 

Mitglied des Vorstands der Volksbank Esslingen eG, 

Esslingen 

Joachim Hausner 

Stellv.Vorsitzender des Vorstands der Volksbank Forch-

heim eG, Forchheim 

Dieter Heidenreich 

Mitglied des Vorstands der Volks- und Raiffeisenbank 

Wismar, Wismar 
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Jens Klein 

Abteilungsdirektor R+V Lebensversicherung AG Direktion 

Wiesbaden, Wiesbaden 

Detlef Knoch 

EDV-Referent der R+V Lebensversicherung AG, Filialdi-

rektion Ludwigshafen/Saarbrücken, Heuchelheim 

Wolfgang Köhler CFA 

Mitglied des Vorstands der DZ BANK AG Deutsche Zent-

ral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 

Sascha Monschauer 

Vorsitzender des Vorstands der Volksbank RheinAhrEifel 

eG, Koblenz 

Hermann Müsch 

Mitglied des Gesamtbetriebsrats der R+V Lebensversi-

cherung AG, Vertriebsdirektion West, Köln 

Dr. Eckhard Ott WP/RA/StB 

Vorsitzender des Vorstands des DGRV-Deutscher Ge-

nossenschafts- und Raiffeisenverband e.V., Berlin 

Ulrich Pinn 

Vorsitzender des Betriebsrates der R+V Allgemeine Ver-

sicherung AG, Filialdirektion Gießen, Haiger  

(ab 03.06.2020) 

Armin Schmidt 

Fachsekretär Finanzdienstleistungen der Vereinte 

Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Bezirk Wiesbaden, 

Wiesbaden 

Martina Trümner 

Justiziarin der Bundesverwaltung der Vereinte Dienstleis-

tungsgewerkschaft ver.di, Berlin 

Der Aufsichtsrat wird grundsätzlich durch den Vorstand 

informiert.  

Zur Erfüllung seiner Aufgaben hat der Aufsichtsrat einen 

Prüfungsausschuss, einen Personalausschuss, einen 

Vermittlungsausschuss und einen Anlageausschuss ge-

bildet. 

Die Berichterstattung der Bereichsleiter der internen Re-

vision, des Rechnungswesens, des Konzern-Risikoma-

nagements, der Compliance-Funktion sowie die Bericht-

erstattung des Verantwortlichen Aktuars erfolgt (als aus-

schließliche oder zusätzliche Berichterstattung) direkt an 

den Prüfungsausschuss. 

Ausschüsse und Kommissionen des 
Vorstands 

Wesentliches Element der R+V Governance-Struktur 

sind auch die Konzernausschüsse und -kommissionen. 

Der Vorstand der R+V Versicherung AG als Konzern-

obergesellschaft hat verschiedene Ausschüsse und Kom-

missionen eingesetzt. Diese sind jeweils mit mindestens 

einem Mitglied des Vorstands besetzt. Ausschüsse ent-

scheiden für den Vorstand und sind daher mehrheitlich 

mit Vorstandsmitgliedern besetzt. Kommissionen dienen 

vorwiegend der Koordination einer Ressortverantwortlich-

keit, die auch andere Ressorts betrifft. Die Leitung der 

Kommission liegt daher beim jeweils federführenden 

Ressort. Die Ausschüsse und Kommissionen bereiten 

Beschlussfassungen des Vorstandes vor. Darüber hinaus 

berichten sie mindestens jährlich an den Vorstand und 

stellen somit eine wichtige Informationsquelle des Vor-

stands im Sinne einer angemessenen Interaktion dar. Die 

Berichterstattung über die Arbeit der Ausschüsse und 

Kommissionen obliegt dabei dem jeweiligen Vorsitzen-

den. Die in den Ausschüssen und Kommissionen vertre-

tenen Vorstandsmitglieder unterrichten ihrerseits die übri-

gen Ausschuss- bzw. Kommissionsmitglieder. Zuständig-

keiten, Zusammensetzung und Verfahrensabläufe der 

Ausschüsse und Kommissionen sind in ihren Geschäfts-

ordnungen geregelt. 

Nachfolgend sind die wesentlichen Ausschüsse und 

Kommissionen beschrieben: 

Finanzausschuss 

Bestimmte Geschäfte sind aufgrund ihrer Risikorelevanz 

an den Finanzausschuss zu berichten. Andere Geschäfte 

bedürfen aufgrund ihrer besonderen Risikorelevanz der 

Zustimmung des Finanzausschusses. Er steht in der Ent-

scheidungspyramide zwischen der Entscheidungskompe-

tenz des Ressortvorstands Finanzen (ggfs. unter Einbin-

dung des Investmentkomitees) und der Entscheidungs-

kompetenz des Gesamtvorstands. Welche Geschäfte je-

weils berichtsbedürftig oder zustimmungsbedürftig sind, 

hängt von ihrer Art und/oder ihrem Volumen ab. Des 

Weiteren bereitet der Finanzausschuss die Beschlussfas-

sung des Vorstands über die Definition einer strategi-

schen Anlagepolitik vor. Ferner nimmt er die vierteljährli-

che Berichterstattung über die Kapitalanlagen entgegen, 

beauftragt die Weiterentwicklung des Asset-Liability-Ma-

nagements (ALM), steuert die Asset-Liability-Manage-

ment-Prozesse und managt das ALM-Risiko auf Basis ei-

ner regelmäßigen Berichterstattung und von Erkenntnis-

sen aus der Risikokommission. Der Finanzausschuss tritt 

vierteljährlich zusammen. 
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Rückversicherungsausschuss 

Der Rückversicherungsausschuss entscheidet über die 

Rückversicherungspolitik und den Abschluss bestimmter 

Rückversicherungsgeschäfte, die ihm durch die Zeich-

nungsrichtlinie der aktiven Rückversicherung zugewiesen 

sind. Er steht zwischen der Entscheidungskompetenz 

des Ressortvorstands Rückversicherung und des Ge-

samtvorstands. Der RV-Ausschuss bereitet ferner die Be-

schlussfassung des Vorstands über die Grundsätze der 

Rückversicherungspolitik und ihrer Änderung vor. Die 

Rückversicherungspolitik umfasst die Entscheidungen 

über die Strategie und die Richtlinien des übernomme-

nen und abgegebenen Fremdgeschäfts sowie des abge-

gebenen und übernommenen Gruppengeschäfts auf 

Ebene der einzelnen Gesellschaften und auf Ebene der 

R+V Gruppe. Desweiteren obliegt ihm die regelmäßige 

Überprüfung der Auswirkungen von Rückversicherungs-

entscheidungen und der Ableitung von Rückversiche-

rungsstrukturen und Haftungsstrecken auf die Risikotrag-

fähigkeit der R+V Gruppe sowie der Einzelgesellschaf-

ten. Weitere Zuständigkeiten hat der RV-Ausschuss im 

Kontext der Empfehlung zum Einkauf von Rückversiche-

rungsprodukten, der Auswahl der Risikoparameter, der 

Kündigung von Rückversicherungsschutz, der Überwa-

chung der Risiken, die aus dem Risikotransfer mittels 

Rückversicherung entstehen und der Entgegennahme 

bestimmter rückversicherungsbezogener Berichterstat-

tungen. Der Rückversicherungsausschuss tagt halbjähr-

lich.  

Investitionskommission  

Die lnvestitionskommission tritt mindestens vierteljährlich 

zusammen und entscheidet über bestimmte Investitions-

projekte ab einem definierten Gesamtbetrag von 500 

TEuro. Diese bedürfen der Zustimmung der Investitions-

kommission. Investitionsprojekte ab einem Gesamtbetrag 

von 3.000 TEuro bedürfen zusätzlich der Zustimmung 

des Vorstands der R+V Versicherung AG. Diese Be-

schlussfassung wird von der Investitionskommission vor-

bereitet. Darüber hinaus bereitet die Investitionskommis-

sion auch Beschlussfassungen des Vorstands der R+V 

Versicherung AG über die Grundsätze der Investitionspo-

litik vor. Ferner obliegt ihr die Festlegung, fortlaufende 

Kontrolle und Anpassung des Projektportfolios und des 

Investitionscontrollingverfahrens sowie die Überprüfung 

und Kommunikation von wesentlichen Nutzen- oder Kos-

tenänderungen an den Vorstand der R+V Versicherung 

AG. 

Produktkommission 

Die Produktkommission (PK) tagt mindestens vierteljähr-

lich und entscheidet über – soweit PK-relevant – neue 

Produkte, die Anpassung bestehender Produkte, Tarife 

und Bedingungen sowie über Produkteinstellungen und 

bereitet etwaige diesbezügliche Beschlussfassungen der 

Investitionskommission oder des Vorstands der R+V Ver-

sicherung AG vor. Dabei sind neue Produkte und Pro-

dukteinstellungen generell PK-relevant, die Anpassung 

bestehender Produkte, Tarife und Bedingungen lediglich 

ab einem Aufwand von 0,5 Mio. Euro, bei hoher vertrieb-

licher Relevanz, bei hohen Auswirkungen auf das Risi-

koprofil oder bei sonstigen, im Sinne von § 23 Abs. 1a 

VAG als wesentlich anzusehenden Änderungen. Die PK 

ist nicht zuständig für Produkte der Aktiven Rückversi-

cherung. 

Die Produktkommission legt ferner den Produkt-Manage-

ment-Prozess (PMP) fest und verantwortet seine Anwen-

dung auf die PMP-relevanten Geschäftsvorfälle. Des 

Weiteren bereitet sie die Beschlussfassung des Vor-

stands über die Festlegung von Zielgruppen vor und 

nimmt Nutzenberichte (ein und zwei Jahre nach Pro-

dukteinführung) sowie die ABC-Analysen entgegen. 

Risikokommission 

Die Risikokommission ist das zentrale Entscheidungs-, 

Informations- und Koordinationsgremium der Risikoma-

nagement-Funktion. Sie bearbeitet die ressortübergrei-

fenden Fragestellungen und Themen im Zusammenhang 

mit dem Risikomanagementsystem und dem operativen 

Risikomanagement. Sie bildet einen integralen Bestand-

teil des ORSA-Prozesses und dient der Koordination, In-

formation und dem fachlichen Austausch zwischen dem 

Gesamt- und dem Ressort-Risikomanagement. Darüber 

hinaus hat die Risikokommission – ungeachtet der Lei-

tungsverantwortung des für das Risikomanagement zu-

ständigen Ressortvorstandes – eigenständige Entschei-

dungsbefugnisse und bereitet ferner Entscheidungen des 

Gesamtvorstands vor. Beispielsweise behandelt die Risi-

kokommission einmal jährlich die überarbeitete Risi-

kostrategie einschließlich der Limite für die Risikotragfä-

higkeit zur Beschlussfassung durch den Vorstand, unter-

stützt den Vorstand im ORSA-Prozess (regulär und ad 

hoc) und bereitet die Ergebnisse des ORSA-Prozesses 

zur Beschlussfassung durch die Geschäftsleitungsorgane 

vor. Ferner unterstützt die Risikokommission die Risiko-

management-Funktion bei der übergeordneten Einschät-

zung der jederzeitigen Risikotragfähigkeit (regulatorisch, 

ökonomisch) sowie der indikatorbasierten Risikoeinschät-

zung pro Gesellschaft und für die Gruppe. 

Die Risikokommission dient zudem der Interaktion der Ri-

sikomanagementfunktion mit den drei anderen Schlüssel-

funktionen, deren Inhaber als Gäste mit Rederecht zu al-

len Sitzungen der Risikokommission geladen werden.  

Die Aufgaben, Befugnisse sowie die Aufbau- und Ablau-

forganisation der Risikokommission sind in ihrer Ge-

schäftsordnung niedergelegt. 
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Weitere Governance-Gremien 

Neben den genannten Ausschüssen und Kommissionen 

existieren weitere Gremien, die wichtige Governance-

Aufgaben wahrnehmen. Besondere Bedeutung haben 

dabei die Führungskreise, das Kapitalkomitee, das Komi-

tee der versicherungsmathematischen Funktionen (VMF-

Komitee), die Compliance-Konferenz sowie die Sicher-

heits- und BCM-Konferenz (SBK). 

Schlüsselfunktionen 

Die Solvency II-Governance-Vorgaben enthalten spezifi-

sche Organisationsanforderungen für vier aus aufsichts-

rechtlicher Sicht besonders wichtige Bereiche des Versi-

cherungsunternehmens. Die Organisationseinheiten, de-

nen die Aufgaben dieser vier Themengebiete zugewie-

sen sind, werden als Schlüsselfunktionen bezeichnet: Ri-

sikomanagementfunktion, Compliance-Funktion, interne 

Revision sowie versicherungsmathematische Funktion.  

Unter einer Funktion ist dabei primär der Mitarbeitenden-

kreis zu verstehen, der die jeweiligen Aufgaben wahr-

nimmt. Funktionen bestehen aus einer Organisationsein-

heit, einem Teil dieser Organisationseinheit oder sind aus 

mehreren Organisationseinheiten oder mehreren Teilen 

von Organisationseinheiten zusammengesetzt. Für jede 

Schlüsselfunktion ist eine verantwortliche Person festge-

legt, der die Letztverantwortung für die ordnungsgemäße 

Erfüllung der Aufgaben ihrer Schlüsselfunktion zukommt.  

Die RVL hat die vier Schlüsselfunktionen eingerichtet und 

in die Aufbau- und Ablauforganisation integriert.  

In der R+V Gruppe sind die Schlüsselfunktionen auf ein-

zelne R+V-Gesellschaften ausgegliedert worden, die 

diese Schlüsselfunktionsaufgaben für die anderen be-

troffenen R+V-Unternehmen als Dienstleister erbringen. 

Die Schlüsselfunktionen „Risikomanagement“, „Compli-

ance“ und „interne Revision“ sind bei der RVV angesie-

delt, die diese Schlüsselfunktionsaufgaben für sich selbst 

sowie als Dienstleister für die anderen deutschen R+V-

Versicherungsunternehmen erbringt. Die versicherungs-

mathematische Funktion erbringt die RVV hingegen nur 

für sich selbst, nicht als Dienstleister für andere Gesell-

schaften. Die versicherungsmathematischen Funktionen 

der R+V-Kompositgesellschaften sind bei der R+V Allge-

meine Versicherung AG angesiedelt bzw. auf diese aus-

gegliedert, die versicherungsmathematischen Funktionen 

für die Gesellschaften des Ressorts Personenversiche-

rung sind bei der R+V Lebensversicherung AG angesie-

delt bzw. auf diese ausgegliedert. Alle Schlüsselfunktio-

nen sind organisatorisch direkt unter den jeweiligen Vor-

standsressorts angesiedelt. 

Für die Governance-Struktur von R+V nehmen die 

Schlüsselfunktionen eine wichtige Stellung im Konzept 

der drei Verteidigungslinien (3 lines of defence-concept) 

ein. Das Konzept dient der Sicherstellung eines funkti-

onsfähigen Überwachungs- und Kontrollsystems im Un-

ternehmen. Die erste Verteidigungslinie umfasst die Risi-

kokontrolle und -steuerung der operativen Einheiten 

selbst. Die zweite Verteidigungslinie bilden die Risikoma-

nagementfunktion, die Compliance-Funktion und die ver-

sicherungsmathematische Funktion. Eine prozessunab-

hängige Letztprüfung erfolgt durch die interne Revision, 

die als dritte Verteidigungslinie für die nachgelagerte Prü-

fung der operativen Tätigkeiten, aber auch der Tätigkeit 

der anderen drei Schlüsselfunktionen zuständig ist. 

In aufbauorganisatorischer Hinsicht stellt R+V sicher, 

dass jede Schlüsselfunktion eine angemessene Stellung 

innerhalb der Aufbauorganisation sowie klar festgelegte 

Zuständigkeiten und Befugnisse besitzt. Dies wird in den 

internen R+V-Leitlinien der vier Schlüsselfunktionen fest-

gelegt, in denen die Stellung der jeweiligen Schlüssel-

funktion im Unternehmen, ihre Kompetenzen sowie ihre 

organisatorische Einbindung festgelegt ist. Wesentlicher 

Aspekt ist hierbei die direkte Berichterstattung gegenüber 

dem Vorstand, die turnusmäßig mindestens einmal jähr-

lich in gesonderten schriftlichen Berichten sowie darüber 

hinaus ad hoc bei besonderem Anlass erfolgt. 

Auch die Ablauforganisation der Schlüsselfunktionen so-

wie die Sachverhalte, die an die jeweilige Schlüsselfunk-

tion zu melden sind, werden in der jeweiligen internen 

Leitlinie festgelegt.  

Die Risikomanagementfunktion ist zentral / dezentral or-

ganisiert. Die zentrale Risikomanagement-Stelle ist orga-

nisatorisch bei der RVV angesiedelt und wird dort vom 

Bereich „Gesamtrisikomanagement“ wahrgenommen. Sie 

führt die Risikomanagement-Aufgaben kooperativ mit 

den dezentralen Risikomanagement-Stellen der jeweili-

gen Ressorts aus. Zentrales Koordinations-, Entschei-

dungs- und Informationsgremium ist die Risikokommis-

sion. Die übrigen deutschen R+V Versicherungsunter-

nehmen haben die Risikomanagement-Funktion an die 

RVV ausgegliedert. Die Risikomanagementfunktion un-

terstützt den Vorstand und die anderen Funktionen bei 

einer effektiven Handhabung des Risikomanagementsys-

tems und überwacht sowohl dieses als auch das Risi-

koprofil. Sie ist für die Identifikation, Analyse und Bewer-

tung der Risiken im Rahmen des Risikomanagementpro-

zesses sowie für die Durchführung des ORSA verant-

wortlich. Dies schließt die Früherkennung, vollständige 

Erfassung und interne Überwachung aller wesentlichen 

Risiken ein. Dabei macht die Risikomanagementfunktion 

grundlegende Vorgaben über die für alle Gesellschaften 

der R+V Versicherungsgruppe anzuwendenden Risi-

komessmethoden. Damit soll ein konsistentes Risikoma-

nagement sichergestellt werden. Darüber hinaus berich-

tet das Risikomanagement die Risiken an die Risikokom-
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mission, den Vorstand und den Aufsichtsrat. Die Inhabe-

rin der Risikomanagementfunktion berichtet unmittelbar 

an den Vorstand. 

Die Compliance-Funktion ist zentral/dezentral organisiert. 

Die zentrale Compliance-Stelle ist organisatorisch bei der 

RVV eingerichtet und wird dort vom Bereich Konzern-

Recht wahrgenommen, bei dem auch die zentrale 

Rechtsabteilung angesiedelt ist. Die Compliance-Tätig-

keit wird von der zentralen Stelle in Kooperation mit den 

dezentralen Compliance-Stellen der Ressorts durchge-

führt. Zentrales Koordinations-, Informations- und Ent-

scheidungsgremium der Compliance-Funktion ist die 

Compliance-Konferenz. Die übrigen deutschen R+V Ver-

sicherungsunternehmen haben die Compliance-Funktion 

an die RVV ausgegliedert. Die Aufgabe der Compliance-

Funktion liegt vorrangig in der Überwachung der Einhal-

tung der externen Anforderungen sowie in der Sicherstel-

lung der Rechtmäßigkeit interner Verfahren und Vorga-

ben. Darüber hinaus berät sie den Vorstand in Bezug auf 

die Einhaltung der für den Betrieb des Versicherungsge-

schäfts geltenden Gesetze und Verwaltungsvorschriften, 

beurteilt die möglichen Auswirkungen von Änderungen 

des Rechtsumfeldes für das Unternehmen und identifi-

ziert und beurteilt das mit der Verletzung der rechtlichen 

Vorgaben verbundene Risiko (Compliance-Risiko). Der 

Inhaber der Compliance-Funktion berichtet unmittelbar 

an den Vorstand und ist organisatorisch direkt dem Vor-

standsvorsitzenden der RVV zugeordnet. 

Die Schlüsselfunktion interne Revision ist bei der RVV 

angesiedelt und wird dort vom Bereich Konzern-Revision 

ausgeübt. Die übrigen deutschen R+V Versicherungsun-

ternehmen haben die interne Revision an die RVV aus-

gegliedert. Die interne Revision prüft die Einhaltung der 

internen Regelungen, insbesondere auch des Risikoma-

nagementsystems, und deren Wirksamkeit. Die Konzern-

Revision ist eine von den operativen Geschäftsbereichen 

losgelöste, unabhängige und organisatorisch selbstän-

dige Funktion. Sie ist der Geschäftsleitung unterstellt und 

organisatorisch direkt dem Vorstandsvorsitzenden der 

RVV zugeordnet. Zur Behebung festgestellter Defizite 

werden Maßnahmen vereinbart und von der Konzern-Re-

vision nachgehalten. 

Die versicherungsmathematische Funktion der R+V Le-

bensversicherung AG wird im Verantwortlichen Aktuariat 

Personen wahrgenommen. Die versicherungsmathemati-

sche Funktion ist in erster Linie mit Kontrollaufgaben im 

Hinblick auf die ordnungsgemäße Ermittlung der versi-

cherungstechnischen Rückstellungen in der Solvabilitäts-

übersicht betraut. Im Einzelnen koordiniert sie die Be-

rechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen, 

gewährleistet die Angemessenheit der der Berechnung 

zugrundeliegenden Annahmen, Methoden und Modelle. 

Darüber hinaus bewertet sie die Qualität der bei der Be-

rechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen 

verwendeten Daten und Informationstechnologiesys-

teme, vergleicht die besten Schätzwerte der versiche-

rungstechnischen Rückstellungen mit den Erfahrungs-

werten und überwacht die Berechnung bei Verwendung 

von Näherungswerten. Mindestens einmal jährlich berich-

tet die versicherungsmathematische Funktion schriftlich 

an den Vorstand. Darüber hinaus gibt die versicherungs-

mathematische Funktion eine Stellungnahme zur allge-

meinen Zeichnungs- und Annahmepolitik und zur Ange-

messenheit der Rückversicherungsvereinbarungen ab. 

Wesentliche Änderungen am Governance-
System 

Zum Berichtsstichtag lagen keine wesentlichen Änderun-

gen am Governance-System vor. 

Vergütungspolitik und -system 

Die europäischen und nationalen Solvency II-Vorgaben 

legen allgemeine Grundsätze und konkrete Anforderun-

gen an die Vergütungssysteme von Versicherungsunter-

nehmen fest.  

Für die Vergütung aller Mitarbeitenden werden allge-

meine Grundprinzipien vorgegeben, die folgende Kern-

elemente der Vergütungspolitik von R+V definieren: 

› Einklang mit der Geschäfts- und Risikomanagement-

strategie des Unternehmens, seinem Risikoprofil, sei-

nen Zielen, seinen Risikomanagementpraktiken sowie 

den langfristigen Interessen und der langfristigen 

Leistung des Unternehmens als Ganzes  

› Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflik-

ten  

› Förderung eines soliden und wirksamen Risikomana-

gements und keine Ermutigung zur Übernahme von 

Risiken, die die Risikotoleranzschwellen des Unter-

nehmens übersteigen  

› Keine Gefährdung der Fähigkeit des Unternehmens, 

eine angemessene Kapitalausstattung aufrechtzuer-

halten. 

Aufsichtsrat 

Die Vergütung des Aufsichtsrates wurde durch Beschluss 

der Hauptversammlung als Fixvergütung festgelegt. Da 

der Aufsichtsrat die Leitung des Unternehmens durch 

den Vorstand überwachen soll, wird keine an die Errei-

chung von Zielen gekoppelte variable Vergütung für den 

Aufsichtsrat vorgesehen. Soweit vorhanden wird für die 

Tätigkeit in einem Ausschuss ein zusätzlicher Vergü-

tungsanspruch festgelegt. Daneben besteht ein Anspruch 

auf Sitzungsgeld als pauschale Aufwandsentschädigung 

und konkret verauslagte Reisekosten. Aktien oder Aktien-

optionen werden als Teil der Vergütung nicht gewährt. 
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Zusatzrenten- oder Vorruhestandsregelungen existieren 

nicht. 

Vorstand 

Das Vergütungssystem für den Vorstand fördert eine an-

gemessene, transparente und auf eine nachhaltige Ent-

wicklung ausgerichtete Vergütungsentscheidung durch 

den Aufsichtsrat. Es ist mit dem Steuerungssystem der 

R+V verknüpft. Die Ableitung der Ziele für die variable 

Vorstandsvergütung erfolgt aus der Geschäfts- und Risi-

komanagementstrategie. Die Ziele werden aus der ope-

rativen Planung in einem rollierenden mehrjährigen Pla-

nungsprozess abgeleitet. Bei der Vergütung des Vor-

stands achtet der Aufsichtsrat auf ein angemessenes 

Verhältnis der Vergütung zu den Aufgaben und Leistun-

gen des Vorstandes sowie zur Lage des Unternehmens. 

Außerordentlichen Entwicklungen werden durch eine 

feste Obergrenze der variablen Vergütung Rechnung ge-

tragen. Unter Berücksichtigung bestehender vertraglicher 

Ansprüche überprüft der Aufsichtsrat das Vergütungssys-

tem und die Vergütungshöhe regelmäßig auf ihre Ange-

messenheit.  

Die Vorsitzende bzw. die Mitglieder des Vorstands der 

RVL sind sämtlich auch Mitglied im Vorstand der R+V 

Versicherung AG und erhalten für die Organtätigkeit bei 

der RVL keine gesonderte Vergütung.  

Aktienoptionen oder Aktien werden als Teil der Vergü-

tung nicht gewährt. In den vertraglichen Vereinbarungen 

verpflichten sich die Vorstandsmitglieder während des 

gesamten Zeitraums, keine persönlichen Hedging Strate-

gien zu verfolgen und nicht auf vergütungs- oder haf-

tungsbezogene Versicherungen zurückzugreifen, die die 

in den Vergütungsregelungen verankerten Risikoanpas-

sungseffekte unterlaufen würden.  

Vergütung nichtleitender und leitender 
Mitarbeitender 

Die Vergütung der nichtleitenden Mitarbeitenden im In-

nendienst richtet sich grundsätzlich nach der aktuellen 

Fassung des Manteltarifvertrages und des Gehaltstarif-

vertrages der Versicherungswirtschaft. Die R+V-internen 

Vergütungsvorgaben für leitende und nichtleitende Mitar-

beitende sind in separaten internen Leitlinien für den In-

nendienst und für den Außendienst festgelegt. Die Ver-

gütungsleitlinien stellen insbesondere sicher, dass die 

Vergütungsvorgaben im Einklang mit der Geschäfts- und 

Risikomanagementstrategie des Unternehmens sowie 

mit seinem Risikoprofil stehen und dass die Erfolgskrite-

rien, nach denen sich die variable Vergütung bemisst, 

keine Interessenkonflikte schaffen und nicht zur Über-

nahme von Risiken ermutigen, die die Risikotoleranz-

schwellen des Unternehmens übersteigen. 

Das Jahreszielgehalt der nichtleitenden Mitarbeitenden 

im Innendienst setzt sich für Tarifmitarbeitende aus dem 

Jahresgrundgehalt und den Sonderzahlungen (Urlaubs- 

und Weihnachtsgeld) zusammen. Bei nichtleitenden Mit-

arbeitenden mit variabler Vergütung und leitenden Ange-

stellten im Innendienst besteht das Jahreszielgehalt aus 

dem Jahresgrundgehalt und dem Anteil der variablen 

Vergütung bei 100%iger Zielerreichung.  

Den überwiegenden Anteil der Vergütung des Innen-

dienstes bildet generell das fixe Grundgehalt. Die vari-

able Vergütung setzt sich aus einer Tantieme sowie einer 

Bonifikation zusammen. Die Höhe der Tantieme hängt 

von der Erreichung bestimmter Unternehmensziele ab, 

wobei 75% der Zieltantieme fix sind. Die Höhe der Bonifi-

kation richtet sich nach dem Grad der Erreichung indivi-

dueller und gegebenenfalls auch auf die Organisations-

einheit bezogener Ziele.  

Auch im Außendienst setzt sich die variable Vergütung 

aus einer Tantieme sowie einer Bonifikation zusammen. 

Die Höhe der Tantieme hängt von der Erreichung be-

stimmter Unternehmensziele ab, wobei 75% der Zieltanti-

eme fix sind. Die Höhe der Bonifikation richtet sich nach 

dem Grad der Erreichung individueller und gegebenen-

falls auch auf die Organisationseinheit bezogener Ziele. 

Im Außendienst werden als zusätzlicher variabler Vergü-

tungsbestandteil Provisionen ausgelobt. Die Höhe der 

Provisionen richtet sich nach dem Umfang vermittelter 

neuer Versicherungsverträge und der Erweiterung beste-

hender Versicherungsverträge.  

Ansprüche auf Aktienoptionen oder Aktien, die mit der 

Erreichung individueller oder kollektiver Erfolgskriterien 

verbunden wären, werden als Teil der Vergütung nicht 

gewährt. Lediglich die Höhe bzw. der Zielerreichungs-

grad der variablen Vergütungsbestandteile ist an die Er-

reichung individueller und kollektiver Erfolgskriterien ge-

koppelt. Die Ableitung der Ziele für die variable Vergü-

tung der nichtleitenden und leitenden Mitarbeitender er-

folgt aus der Geschäfts- und Risikomanagementstrate-

gie. Die Ziele werden aus der operativen Planung in ei-

nem rollierenden, mehrjährigen Planungsprozess abge-

leitet. Das Vergütungssystem der nichtleitenden und lei-

tenden Mitarbeitenden ist mit dem Vergütungssystem 

des Vorstands verknüpft. Soweit möglich und sachge-

recht werden identische oder vergleichbare Konzernziele 

ausgewählt. Insbesondere bei der Vergütung der leiten-

den Mitarbeitenden achtet der Vorstand auf ein ange-

messenes Verhältnis der Vergütung zu den Aufgaben 

und Leistungen sowie zur Lage des Unternehmens. Au-

ßerordentlichen Entwicklungen wird unter anderem auch 

durch eine feste Obergrenze der variablen Vergütung 

Rechnung getragen. 
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Risk-Taker, Inhaber der 
Schlüsselfunktionen und 
Hauptbevollmächtigte 

Die Risk-Taker, Inhaber der Schlüsselfunktionen sowie 

die Hauptbevollmächtigten erhalten ein Jahreszielgehalt, 

das neben fixen Gehaltsbestandteilen auch variable Ge-

haltsbestandteile – Tantieme und Bonifikation - enthält. 

Diese variable Vergütung hängt von der Erreichung 

quantitativer und qualitativer Ziele ab. Um im Sinne einer 

nachhaltigen Unternehmensentwicklung der Art und dem 

Zeithorizont der Geschäftstätigkeit des Unternehmens 

Rechnung zu tragen, wird im April des Folgejahres nicht 

die komplette Summe aus tatsächlicher Tantieme und in-

dividueller Bonifikation ausgezahlt. Die Auszahlung eines 

wesentlichen Teils der variablen Vergütung in Höhe von 

40% (bei Verträgen vor dem 1.1.2017 30%) wird um drei 

Jahre aufgeschoben und erfolgt im April des dem dritten 

Jahr folgenden Jahres. Die Höhe der Auszahlung des 

aufgeschobenen variablen Teils richtet sich nach der Ent-

wicklung des Unternehmenswertes nach drei Jahren. 

Falls dieser Wert nicht erreicht wird, kann der Auszah-

lungsbetrag gekürzt werden oder entfallen. Aktien oder 

Aktienoptionen werden als Teil der Vergütung nicht ge-

währt. Zusatzrenten- oder Vorruhestandsregelungen be-

stehen nicht. 

Wesentliche Transaktionen 

Im Berichtszeitraum sind keine Geschäfte im Sinne des 

§ 285 Nr. 21 HGB mit nahestehenden Unternehmen und 

Personen getätigt worden. 

B.2 Anforderungen an die 
fachliche Qualifikation und 
persönliche Zuverlässigkeit 

Anforderungen an Fähigkeiten, Kenntnisse 
und Fachkunde 

Vorstand 

Die individuelle fachliche Eignung jedes Vorstandsmit-

glieds muss dieses in die Lage versetzen, eine solide 

und umsichtige Leitung des Unternehmens zu gewähr-

leisten. Hierzu muss das Mitglied über vertiefte theoreti-

sche und praktische Kenntnisse in den wesentlichen 

Themenbereichen seiner Ressortzuständigkeit, ange-

messene theoretische und praktische Kenntnisse im Ver-

sicherungsgeschäft, versicherungsspezifische Kennt-

nisse im Risikomanagement und der Informationstechno-

logie, ausreichende Kenntnisse aller Geschäftsbereiche, 

um eine gegenseitige Kontrolle zu gewährleisten sowie 

über Leitungserfahrung verfügen, die über einen ange-

messenen Zeitraum auf einer höheren Verantwortungs-

ebene erworben wurde. Einschlägige Erfahrungen in an-

deren Finanzsektoren und anderen Unternehmen werden 

berücksichtigt. 

Neben der individuellen Eignung und Zuverlässigkeit ei-

ner Person, die als Vorstandsmitglied bestellt werden 

soll, ist entsprechend der EIOPA-Governance-Leitlinie 11 

auch zu prüfen, ob der Vorstand als Gesamtgremium zu-

mindest in fünf Themenkomplexen über angemessene 

Qualifikationen, Erfahrungen und Kenntnisse verfügt 

(„kollektive Qualifikation“): 

› Versicherungs- und Finanzmärkte 

› Geschäftsstrategie und Geschäftsmodell 

› Governance-System 

› Finanzanalyse und versicherungsmathematische 

Analyse sowie  

› Regulatorischer Rahmen und regulatorische Anforde-

rungen. 

Aufsichtsrat 

Die Prüfung der fachlichen Eignung eines zu bestellen-

den Aufsichtsratsmitglieds umfasst die Prüfung der indivi-

duellen fachlichen Eignung der Person. Die fachliche Eig-

nung von Aufsichtsratsmitgliedern muss diese befähigen, 

ihre Kontrollfunktion wahrnehmen, die Geschäftstätigkeit 

des Unternehmens überwachen und die Entwicklung des 

Unternehmens aktiv begleiten zu können. Hierzu müssen 

Aufsichtsratsmitglieder über versicherungsspezifische 

Grundkenntnisse im Risikomanagement und ausrei-

chende theoretische und praktische Kenntnisse aller Ge-

schäftsbereiche verfügen. Einschlägige Erfahrungen in 

anderen Finanzsektoren und anderen Unternehmen wer-

den berücksichtigt. 

Darüber hinaus ist im Wege einer Gesamtschau zu prü-

fen, ob durch die Bestellung der Person auch die kollek-

tive Eignung des Aufsichtsrats als Gesamtgremium si-

chergestellt ist. Eine Kollektivqualifikation muss (in Über-

einstimmung mit den Vorgaben des BaFin-Merkblatts 

„Aufsichtsrat VA“) mindestens in den Themenfeldern Ka-

pitalanlage, Versicherungstechnik und Rechnungslegung 

gegeben sein. Zudem muss mindestens ein Mitglied des 

Aufsichtsrates über Sachverstand auf den Gebieten 

Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen und 

die Mitglieder müssen in ihrer Gesamtheit mit dem Versi-

cherungssektor vertraut sein. 

Schlüsselfunktions-Inhaber und 
Mitarbeitende in der Schlüsselfunktion 

Obgleich lediglich die beabsichtigte Bestellung von 

Schlüsselfunktions-Inhabern einer Anzeigepflicht unter-

liegt, gelten die versicherungsaufsichtsrechtlichen Anfor-
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derungen an Eignung und Zuverlässigkeit für Schlüssel-

funktions-Inhaber und Mitarbeitende in den Schlüssel-

funktionen grundsätzlich gleichermaßen. 

Bei R+V werden die Anforderungen an die fachliche Eig-

nung von Schlüsselfunktions-Inhabern und Schlüssel-

funktions-Mitarbeitenden im Profil der jeweiligen Stelle 

niedergelegt, das von der zuständigen Führungskraft 

festzulegen ist. 

Schlüsselfunktions-Inhaber 

R+V stellt an die Schlüsselfunktions-Inhaber folgende 

spezifischen Anforderungen hinsichtlich der fachlichen 

Qualifikationen: 

Risikomanagementfunktion: 

› Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissen-

schaften, Volkswirtschaft, Mathematik, Physik oder 

vergleichbaren Abschluss in einem mathematisch/na-

turwissenschaftlich orientierten Studiengang 

› Mehr als 8 Jahre Berufserfahrung im Risikomanage-

ment eines Finanzdienstleistungsunternehmens oder 

Beratungsunternehmens, vertiefte Kenntnisse der 

Solvency II Anforderungen und Beherrschung der Zu-

sammenhänge der Geschäfts-/ Risikomodellierung 

von Versicherungen, nachgewiesene Führungserfah-

rung  

Compliance-Funktion: 

› Abgeschlossenes 2. Juristisches Staatsexamen so-

wie mehrjährige Berufserfahrung in einem juristisch 

ausgerichteten Bereich eines Versicherungsunterneh-

mens, in einer verantwortlichen Compliance- oder Re-

visions-Funktion.  

› Erfahrung in der Durchführung von Risk-Assessments 

sowie nachgewiesene Führungserfahrung. 

Versicherungsmathematische Funktion: 

› Inhaber der versicherungsmathematischen Funktion 

können weitreichende Kenntnisse der Versicherungs- 

und der Finanzmathematik vorweisen, idealerweise 

durch einen thematisch ausgerichteten Studienab-

schluss (Mathematik, Wirtschaftswissenschaften, 

etc.).  

› Zusätzlich sind erforderlich: mehr als 8 Jahre Berufs-

erfahrung im Aktuariat einer Versicherung oder lang-

jährige erfolgreiche Wahrnehmung einer verantwortli-

chen Funktion im finanzmathematischen Umfeld einer 

Versicherung. 

Interne Revision: 

› Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches, juris-

tisches oder vergleichbares Studium oder abge-

schlossene Versicherungs- oder Bankausbildung mit 

erheblicher berufsbegleitender Weiterqualifizierung. 

› Mehrjährige Berufserfahrung in der Versicherungs-

wirtschaft in mehreren leitenden Funktionen. 

› Kenntnisse der Revisions-Prüfungsstandards sowie 

der aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen. 

Mitarbeitende in Schlüsselfunktionen 

Die Eignungsanforderungen an die Schlüsselfunktions-

Mitarbeitenden setzen sich aus grundlegenden, auf die 

jeweilige Schlüsselfunktion bezogenen Anforderungen 

sowie aus den individuellen Anforderungen für die indivi-

duelle Stelle (festgelegt in der jeweiligen Stellenbeschrei-

bung) zusammen. 

Risikomanagementfunktion: 

› Ausbildung oder Studium mit Bezug zu den Aufgaben 

der Risikomanagementfunktion 

› Erfüllung der individuellen Vorgaben des jeweiligen 

Stellen-Funktionsprofils 

› Tiefere praktische Erfahrungen im Risikomanagement 

(nur für leitende Mitarbeiter der Risikomanagement-

funktion) 

Compliance-Funktion: 

› Vertrautheit mit dem Versicherungsgeschäft 

› Vertrautheit mit den für den Zuständigkeitsbereich re-

levanten externen und internen Vorschriften  

› Erfahrung in der Durchführung von Risikoanalysen 

› Führungserfahrung (nur für die Leitungspersonen der 

dezentralen Compliance-Stellen) 

› Abgeschlossenes 1. und 2. juristisches Staatsexamen 

(nur für die Mitarbeitende der zentralen Compliance-

Stelle) 

Versicherungsmathematische Funktion: 

› Ausbildung oder Studium mit Bezug zu den Aufgaben 

der versicherungsmathematischen Funktion 

› Erfüllung der individuellen Vorgaben des jeweiligen 

Stellen-Funktionsprofils 

› Tiefere praktische Erfahrungen in versicherungsma-

thematischen Themengebieten  

Interne Revision: 

› Ausbildung oder Studium mit Bezug zu den Aufgaben 

der internen Revision, der Betriebsorganisation oder 

wesentlicher Tätigkeiten und Aufgaben in einem Ver-

sicherungsunternehmen 
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› Erfüllung der individuellen Vorgaben des jeweiligen 

Stellen-Funktionsprofils 
› Führungserfahrung (nur für leitende Mitarbeiter der in-

ternen Revision) 

Bewertung der fachlichen Qualifikation und 
der persönlichen Zuverlässigkeit 

Vorstand 

Die Mitglieder des Vorstands werden vom Aufsichtsrat 

bestellt. Letzterer ist daher für die Prüfung und Sicher-

stellung von Eignung und Zuverlässigkeit der zu bestel-

lenden Person verantwortlich. Bei der Prüfung der Zuver-

lässigkeit und der fachlichen Eignung wird der Aufsichts-

rat durch den Bereich Konzern-Recht unterstützt, der 

eine Vorprüfung durchführt und den Aufsichtsrat – über 

den Aufsichtsratsvorsitzenden – vor seiner Entscheidung 

über etwaige Auffälligkeiten informiert. 

Der Aufsichtsrat trifft die Entscheidung, ob die Person 

fachlich geeignet und zuverlässig ist sowie die Entschei-

dung, ob die kollektive Qualifikation des Gesamtvorstan-

des weiterhin gegeben ist, inzident mit der Entscheidung 

zur Bestellung des Vorstandsmitglieds. 

Wird ein Umstand bekannt, der eine Neubeurteilung der 

fachlichen Eignung oder der Zuverlässigkeit eines amtie-

renden Vorstandsmitglieds gebietet, ist der Vorsitzende 

des Aufsichtsrates zu informieren. Von diesem ist unver-

züglich eine Neuprüfung der Eignung oder der Zuverläs-

sigkeit durch den Aufsichtsrat einzuleiten. 

Aufsichtsrat 

Bei der Prüfung der fachlichen Eignung und Zuverlässig-

keit wird der Aufsichtsrat durch den Bereich Konzern-

Recht unterstützt, der eine Vorprüfung durchführt und 

den Aufsichtsrat – über den Aufsichtsratsvorsitzenden – 

vor seiner Entscheidung über etwaige Auffälligkeiten in-

formiert.  

Die Entscheidung über die fachliche Eignung und die Zu-

verlässigkeit der zu bestellenden Person sowie über das 

Fortbestehen der Kollektivqualifikation des Gesamtgremi-

ums erfolgt inzident im Empfehlungsbeschluss an die 

Hauptversammlung.  

Sofern eine Gesellschaft den Vorgaben des MitbestG o-

der des DrittelbG unterliegt, erfolgt die Bestellung der 

Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer durch Wahl. In 

diesem Fall findet die Überprüfung der Eignung und der 

Zuverlässigkeit nach Amtsantritt durch den Bereich Kon-

zern-Recht statt. 

Wird dem Aufsichtsrat ein Umstand bekannt, der eine 

Neubeurteilung der Eignung und/oder der Zuverlässigkeit 

eines amtierenden Aufsichtsratsmitglieds gebietet, ist 

vom Aufsichtsratsvorsitzenden bzw. (sofern der Auf-

sichtsratsvorsitzende betroffen ist) seinem Stellvertreter 

unverzüglich eine Neuprüfung der Eignung und/oder der 

Zuverlässigkeit durch den Aufsichtsrat einzuleiten. 

Schlüsselfunktions-Inhaber und 
Mitarbeitende in der Schlüsselfunktion 

Obgleich lediglich die beabsichtigte Bestellung von 

Schlüsselfunktions-Inhabern einer Anzeigepflicht unter-

liegt, gelten die versicherungsaufsichtsrechtlichen Anfor-

derungen an Eignung und Zuverlässigkeit für Schlüssel-

funktions-Inhaber und Mitarbeitende in den Schlüssel-

funktionen grundsätzlich gleichermaßen.  

Eignung 

Bei R+V werden die Anforderungen an die fachliche Eig-

nung von Schlüsselfunktions-Inhabern und Schlüssel-

funktions-Mitarbeitenden im Profil der jeweiligen Stelle 

niedergelegt, das von der zuständigen Führungskraft in 

Abstimmung mit dem Bereich Personal zu erstellen ist. 

Im Rahmen der Prüfung der fachlichen Eignung wird da-

her untersucht, ob die jeweilige Person die Anforderun-

gen der konkreten Stellenbeschreibung erfüllt. Dabei legt 

die Führungskraft insbesondere den Lebenslauf, Qualifi-

kationsnachweise und etwaige Arbeitszeugnisse der Per-

son zugrunde. 

Im laufenden Beschäftigungsverhältnis wird die Eignung 

der Schlüsselfunktions-Inhaber und der Schlüsselfunkti-

ons-Mitarbeitenden durch eine jährliche Beurteilung der 

Person und ihre fortlaufende, aufgabenbezogene Qualifi-

zierung gewährleistet.  

Der Bedarf zur fachlichen Weiterbildung wird jährlich an-

hand der fachlichen Anforderungen gemäß der jeweiligen 

Stellenbeschreibung geprüft. Etwaigen Qualifizierungser-

fordernisse wird durch die Festlegung von Fortbildungs- 

bzw. Schulungsmaßnahmen Rechnung getragen. Die 

Qualifizierungsmaßnahmen werden von der Führungs-

kraft in Abstimmung mit dem Schlüsselfunktions-Inhaber 

bzw. mit dem Schlüsselfunktions-Mitarbeitenden im On-

line-Entwicklungsplan dokumentiert.  

Zuverlässigkeit 

Die Zuverlässigkeit muss nicht positiv nachgewiesen wer-

den, sondern wird vermutet, sofern keine Anhaltspunkte 

vorliegen, die gegen eine Zuverlässigkeit sprechen. Im 

Rahmen der Zuverlässigkeitsprüfung von Schlüsselfunk-

tions-Inhabern und Schlüsselfunktions-Mitarbeitenden 

werden bei R+V die Person und ihr Werdegang daher auf 

solche, die Zuverlässigkeit kontraindizierende Aspekte 

untersucht. Hierzu dienen insbesondere der Lebenslauf 

der Person sowie ein von der Person auszufüllender 
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Selbstauskunftsbogen, der inhaltlich im Wesentlichen der 

Selbstauskunft entspricht, die von der BaFin bei der An-

zeige eines Schlüsselfunktionsinhabers verlangt wird. Die 

Zuverlässigkeitsprüfung wird von der Personalabteilung 

durchgeführt. 

Die Zuverlässigkeit der Schlüsselfunktions-Inhaber und 

der Schlüsselfunktions-Mitarbeitenden wird von der zu-

ständigen Führungskraft und dem Bereich Personal dau-

erhaft sichergestellt, indem bei Auffälligkeiten, die Indika-

toren gegen eine Zuverlässigkeit sein könnten, unverzüg-

lich eine Neuprüfung der Zuverlässigkeit durchgeführt 

wird. 

Des Weiteren fordert der Bereich Personal in einem Tur-

nus von fünf Jahren vom jeweiligen Schlüsselfunktions-

Inhaber bzw. der in der Schlüsselfunktion mitarbeitenden 

Person eine Prüfung der im Selbstauskunftsbogen vorge-

nommenen Angaben. 

B.3 Risikomanagementsystem 
einschließlich der 
unternehmenseigenen Risiko- und 
Solvabilitätsbeurteilung 

Ziel des Risikomanagements 

Unter einem Risikomanagementsystem ist die Gesamt-

heit der Regelungen, die einen strukturierten Umgang mit 

Chancen und Risiken im Unternehmen sicherstellt, zu 

verstehen. 

Aus der Risikokultur, der Unternehmensstrategie und den 

Unternehmenszielen werden die Ziele des Risikomana-

gementsystems abgeleitet und in der Risikostrategie for-

muliert. 

Ziel des Risikomanagements ist es, für die gesamte Ge-

schäftstätigkeit die dauernde Erfüllbarkeit der Verpflich-

tungen aus den Versicherungen und hierbei insbeson-

dere die Solvabilität sowie die langfristige Risikotragfä-

higkeit, die Bildung ausreichender versicherungstechni-

scher Rückstellungen, die Anlage in geeignete Vermö-

genswerte, die Einhaltung der kaufmännischen Grunds-

ätze einschließlich einer ordnungsgemäßen Geschäftsor-

ganisation und die Einhaltung der übrigen finanziellen 

Grundlagen des Geschäftsbetriebs zu gewährleisten.  

Risiken ergeben sich aus nachteiligen Entwicklungen für 

die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage und bestehen 

in der Gefahr von zukünftigen Verlusten. 

Der Vorstand trägt die Gesamtverantwortung für die ord-

nungsgemäße Geschäftsorganisation und damit auch für 

ein angemessenes und wirksames Risikomanagement. 

Das Risikomanagement ist gemäß Geschäftsverteilungs-

plan einem Vorstand zugeordnet. Der Gesamtvorstand 

benennt den Inhaber der Risikomanagementfunktion und 

muss ihn eigeninitiativ, angemessen und zeitnah über 

alle Tatsachen informieren, die für seine Aufgabenerfül-

lung erforderlich sein können.  

Die Risikomanagementfunktion ist so strukturiert, dass 

die Umsetzung des Risikomanagementsystems maßgeb-

lich befördert wird. Bei den R+V-Gesellschaften setzt sie 

sich aus dem Inhaber der Risikomanagementfunktion so-

wie aus der zentralen (Gesamtrisikomanagement) und 

den dezentralen Risikomanagementeinheiten (Ressort-

Risikomanagement) zusammen, die die Aufgabe der Ri-

sikomanagementfunktion wahrnehmen. 

Der Risikomanagementfunktion obliegen folgende Aufga-

ben:  

› die Unterstützung des Vorstands und anderer Funkti-

onen bei der effektiven Handhabung des Risikomana-

gementsystems, 

› die Förderung des Risikobewusstseins der vom Risi-

komanagementsystem betroffenen Mitarbeiter, 

› die Überwachung des Risikomanagementsystems, 

› die Überwachung des allgemeinen Risikoprofils des 

Unternehmens, 

› die Berichterstattung über wesentliche Risikoexponie-

rungen, das Risikoprofil sowie die Angemessenheit 

des Risikomanagementsystems und die Beratung des 

Vorstands in Fragen des Risikomanagements und 

› die Weiterentwicklung des Risikomanagementsys-

tems. 

Die Risikomanagementfunktion arbeitet bei der Erstel-

lung der Solvabilitätsübersicht sowie bei der Bewertung 

von Risiken eng mit der versicherungsmathematischen 

Funktion zusammen. 

Risikostrategie 

Die vom Vorstand festgelegte Risikostrategie wird aus 

der Geschäftsstrategie abgeleitet und umfasst Aussagen 

zu Art, Umfang und Komplexität der Risiken sowie zur Ri-

sikotragfähigkeit. Die Risikokommission bereitet die Be-

schlussfassung des Vorstands zur Risikostrategie inkl. 

der Limite für die Risikotragfähigkeit vor. Eine Beschluss-

fassung über die Risikostrategie erfolgt jährlich.  

Bei der Entscheidung über die Geschäftsstrategie wird 

das Ergebnis der vorausschauenden Beurteilung der un-

ternehmenseigenen Risiken berücksichtigt. In der Risi-

kostrategie sind Strategien zur Steuerung der wesentli-

chen Risiken und deren Auswirkungen auf den Solvenz-

kapitalbedarf (SCR), den Gesamtsolvabilitätsbedarf 

(Overall Solvency Needs, OSN), die Eigenmittel sowie 
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Maßnahmen (Kapitalunterlegung und/oder Risikominde-

rungstechniken) entsprechend dem Risikoprofil enthal-

ten.  

Die Steuerung basiert auf der vorausschauenden Beur-

teilung von Erfolgsfaktoren sowie auf der Ableitung von 

Zielgrößen für die RVL und deren Unternehmensberei-

che. Im Rahmen des jährlichen strategischen Planungs-

prozesses wird die Strategische Planung für die kom-

menden vier Jahre unter Berücksichtigung der Risiko-

tragfähigkeit sowie der Rahmendaten der DZ BANK vor-

genommen.  

Risikomanagementprozess 

Im Folgenden wird der Ablauf der unternehmenseigenen 

Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung (Own Risk and Sol-

vency Assessment, ORSA) dargestellt. Die Begriffe Risi-

komanagementprozess und ORSA-Prozess sind syno-

nym zu verwenden.  

Der ORSA-Prozess ist integraler Bestandteil des Risiko-

managements. Die Rahmenbedingungen des Risikoma-

nagementprozesses, das heißt die Risikogrundsätze, die 

Festlegung der methodischen Grundlagen, die organisa-

torische Struktur, die Abgrenzung der zu betrachtenden 

Unternehmensbereiche und die Zuordnung von Verant-

wortlichkeiten und Aufgaben, werden vom Vorstand vor-

gegeben. 

Bezugspunkt der ORSA-Durchführung ist der 31. Dezem-

ber eines Geschäftsjahres. Der Vorstand betrachtet 

ORSA als wichtiges Instrument, um ein umfassendes Bild 

über die Risiken vermittelt zu bekommen, denen die RVL 

ausgesetzt ist oder in Zukunft ausgesetzt sein könnte. 

Der ORSA wird einmal pro Jahr vollständig durchgeführt. 

Unterjährig wird mindestens zu den Quartalsstichtagen 

die Risikosituation im Rahmen der Risikokommission 

analysiert. Die Durchführung des ORSA ist im ersten 

Halbjahr des darauffolgenden Geschäftsjahres vorgese-

hen.  

Aufgrund der ablauforganisatorischen Regelungen mit ei-

ner vierteljährlich stattfindenden Risikokommission ist 

eine dauerhafte Auseinandersetzung mit der Risikositua-

tion – einschließlich der Sicherstellung einer ausreichen-

den Solvenz – gewährleistet. Darüber hinaus ist der 

nicht-reguläre ORSA etabliert. Der nicht-reguläre ORSA 

ist gemäß aufsichtsrechtlicher Anforderung anlassbezo-

gen immer dann durchzuführen, wenn sich das Risi-

koprofil des Unternehmens wesentlich verändert hat. 

Hierfür wurden Auslöser definiert. Somit ist die Überwa-

chung der jederzeitigen Risikotragfähigkeit gewährleistet. 

Die Vorgaben zur Einhaltung der Datenqualität werden 

durch das Grundsatzdokument „Risikodaten-Qualitäts-

management“ beschrieben. Das Ziel dieses Grundsatz-

dokuments ist es, einen einheitlich gültigen Standard für 

die Sicherstellung der Datenqualität zu definieren. 

Risikoidentifikation 

Die Identifikation der Risiken ist aufgrund der sich ständig 

ändernden Verhältnisse und Anforderungen eine kontinu-

ierliche Aufgabe. Sie ist bei R+V in die alltäglichen Ar-

beitsabläufe integriert. Die Integration fördert das Risiko-

bewusstsein bei den Mitarbeitern und reduziert zugleich 

den Umsetzungsaufwand. Alle Risiken im Unternehmen 

sind strukturiert und systematisch unternehmensweit zu 

definieren und zu erfassen. Die Risikoidentifikation wird 

einmal jährlich vollumfänglich im Rahmen der Risikoin-

ventur durchgeführt. 

Ziel der Risikoidentifikation ist es, eine vollständige Über-

sicht über die wesentlichen Risiken im Unternehmen zu 

erhalten. In einem ersten Schritt erfolgt bei der Risikoin-

ventur eine Identifikation und Dokumentation aller Risi-

ken inklusive Beschreibung der Risikomerkmale und Risi-

kotreiber. Sämtliche Risiken werden anhand des Wesent-

lichkeitskonzepts eingeteilt. Die Auflistung, Beschreibung 

und Einteilung stellt im Ergebnis das Risikoprofil dar. 

Risikobewertung und -analyse 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Risikoidentifikation 

erfolgt eine Analyse und Bewertung der wesentlichen Ri-

siken anhand quantitativer und qualitativer Methoden. 

Wesentliche Risiken, die bereits in anderen Risikokate-

gorien berücksichtigt werden, sind nicht zwingend einer 

separaten Analyse und Bewertung zu unterziehen. Die 

Risikomessung erfolgt mittels der Standardformel gemäß 

den Vorgaben von Solvency II. Die Ermittlung der Risiko-

kapitalanforderung beruht auf dem Risikomaß Value-at-

Risk (VaR) zum Konfidenzniveau 99,5 % über einen Zeit-

horizont von einem Jahr. Die Ergebnisse der Risikobe-

wertungen sind zum einen das SCR gemäß der Säule 1 

von Solvency II und zum anderen der OSN gemäß den 

Anforderungen der Säule 2. Diesen Kapitalanforderun-

gen stehen die anrechenbaren ökonomischen Eigenmit-

tel gegenüber. 

Die generelle Grundlage zur Bestimmung der Kapitalan-

forderungen ist eine ökonomische Betrachtung der Fi-

nanz- und Risikosituation des Versicherungsunterneh-

mens, die in einem Gesamtbilanzansatz erfolgt.  

Im ersten Schritt müssen Versicherungsunternehmen 

eine Solvabilitätsübersicht aufstellen, welche ökonomi-

sche Werte aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 

enthält. Aus der Differenz dieser Werte ergeben sich die 

vorhandenen ökonomischen Eigenmittel. Im zweiten 
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Schritt ist auf Basis der Risiken in allen Aktiv- und Passiv-

positionen (risikobasierter Ansatz) der Kapitalbedarf zu 

bestimmen, das SCR. Ausreichende Solvabilität ist gege-

ben, wenn die ökonomischen Eigenmittel das SCR über-

steigen. 

Die im Rahmen der Standardformel vorgeschlagene Mo-

dellierung und Parametrisierung soll grundsätzlich ein 

„durchschnittliches“ europäisches Versicherungsunter-

nehmen abbilden. Daher kann es sein, dass die spezifi-

sche Risikosituation nicht bzw. nicht angemessen abge-

bildet wird. Explizites Ziel im Rahmen der Umsetzung der 

Solvency II-Anforderungen ist die angemessene Abbil-

dung und Bewertung des spezifischen Risikoprofils. Die 

in diesem Zusammenhang eingesetzte Angemessen-

heitsprüfung verfolgt das Ziel, die aus der Standardformel 

abgeleitete Modellierung und Parametrisierung zu über-

prüfen.  

Sofern die aus den Anforderungen an die Standardformel 

abgeleiteten Bewertungsansätze die spezifische Risikosi-

tuation der RVL nicht abbilden, sind für diese Bewer-

tungsansätze interne Weiterentwicklungen erforderlich, 

um die korrekte interne Sicht auf die Solvabilitätsanforde-

rung zu gewährleisten.  

Eine Überprüfung der zur Risikoberechnung angewende-

ten Modelle und Methoden findet im Rahmen der operati-

ven Prozesse statt. Ziel der Validierung ist die Erfüllung 

aufsichtsrechtlicher, konzern- und unternehmensinterner 

Vorgaben und damit ein Verständnis über die Qualität 

und die Stärken und Schwächen der zur Risikoberech-

nung eingesetzten Modelle. Es wird untersucht, ob die 

zur Risikoberechnung eingesetzten Modelle geeignet 

sind, die Risiken von R+V angemessen zu quantifizieren. 

Ergebnis der Validierungshandlungen ist damit eine Aus-

sage darüber, ob die Modelle für den Einsatzzweck ge-

eignet sind und ob sie die gestellten Anforderungen erfül-

len.  

Die von R+V regelmäßig durchgeführten Stresstests set-

zen sich aus makroökonomischen und hypothetischen 

Stresstests zusammen. 

Zusätzlich werden neben dem Basisfall definierte Szena-

rien (z.B. Niedrigzins) über den Planungshorizont proji-

ziert und analysiert. 

Risikosteuerung 

Unter Risikosteuerung ist die operative Umsetzung der 

Risikostrategie in den risikotragenden Geschäftseinhei-

ten zu verstehen. Die Risikosteuerung erfolgt gemäß den 

in der Risikostrategie beschriebenen Verfahren. Die ver-

antwortlichen Geschäftseinheiten treffen Entscheidungen 

zur bewussten Übernahme oder Vermeidung von Risi-

ken. Dies geschieht unter Berücksichtigung vorgegebe-

ner Rahmenbedingungen und Risikolimitierungen bzw. 

der vereinbarten Schwellenwerte. Die operative Umset-

zung erfolgt auch durch die jeweiligen Zeichnungs- und 

Anlagerichtlinien.  

Die Anwendung von Risikominderungstechniken ist Teil 

der Risikostrategie. Die Leitlinie „Rückversicherung und 

andere Risikominderungstechniken“ beinhaltet die zent-

ralen Vorgaben, die Aufbauorganisation sowie die we-

sentliche Ablauforganisation für den Einsatz von Rück-

versicherung zu Zwecken der Risikominderung und den 

Einsatz weiterer Risikominderungstechniken. 

Die Ergebnisse des ORSA und die während der ORSA-

Durchführung gewonnenen Einblicke werden im Kapital-

management (siehe auch Kapitel E.1.1), in der geschäftli-

chen Planung und bei der Entwicklung und Konzeption 

neuer Produkte berücksichtigt. 

Der Produktmanagement-Prozess von R+V beschreibt 

den Prozess, der bei der Entwicklung, Konzeption und 

Einführung neuer Versicherungsprodukte einzuhalten ist. 

Dabei ist ein Bestandteil des Produktmanagement-Pro-

zesses von R+V die Risikobeurteilung neuer Produkte. 

Für die Einführung neuer Finanzprodukte ist ebenfalls ein 

expliziter Prozess ("Neue-Produkte-Prozess") festgelegt, 

bei dem die mit dem neuen Finanzprodukt verbundenen 

Risiken beurteilt werden. 

Risikoüberwachung 

Zur Risikoauslastung wird die SCR- bzw. OSN-Bede-

ckungsquote der RVL anhand der „gelben“ (125 %) und 

„roten“ (110 %) Schwellenwerte bewertet und quartals-

weise bzw. jährlich in der Risikokommission von R+V be-

richtet. Außerdem wird die Solvenzquote ohne Volatili-

tätsanpassung regelmäßig betrachtet. Die Auswirkungen 

von Rückversicherungsentscheidungen, Rückversiche-

rungsstrukturen und Haftungsstrecken auf die Risikotrag-

fähigkeit wird regelmäßig überprüft. Durch Projektion des 

OSN bzw. SCR und der Eigenmittel der RVL wird voraus-

schauend betrachtet, ob die gesetzten Limits im Pla-

nungszeitraum eingehalten werden. 

Risikoberichtswesen 

Bei wesentlichen Veränderungen von Risiken sind Mel-

dungen an den Vorstand vorgesehen. Die risikorelevan-

ten Unternehmensinformationen werden den zuständigen 

Aufsichtsgremien vierteljährlich sowie bedarfsweise ad 

hoc zur Verfügung gestellt. 

Im Rahmen der Durchführung des ORSA-Prozesses wird 

pro Einzelgesellschaft und für die R+V Gruppe ein 

ORSA-Bericht verfasst. R+V übermittelt die internen 
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ORSA-Berichte nach Freigabe durch den Vorstand als 

externe ORSA-Berichte an die BaFin. 

Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen des ORSA wer-

den nach Abnahme durch den Vorstand an die Bereichs-

leiter von R+V und die Mitglieder der Risikokommission 

übermittelt, die diese im Rahmen der dezentralen Verant-

wortung an ihre Mitarbeiter weitergeben. 

Inhaltliche Verknüpfung der 
Unternehmenssteuerung mit den 
Ergebnissen des ORSA 

Der Vorstand betrachtet ORSA als wichtiges Instrument, 

um ein umfassendes Bild über die Risiken vermittelt zu 

bekommen, denen R+V ausgesetzt ist oder in Zukunft 

ausgesetzt sein könnte. Die Ergebnisse des ORSA und 

die während der ORSA-Durchführung gewonnenen Ein-

blicke werden im Kapitalmanagement, in der geschäftli-

chen Planung und bei der Entwicklung und Konzeption 

neuer Produkte berücksichtigt. Bei R+V findet daher eine 

inhaltliche Verknüpfung der Unternehmenssteuerung mit 

den Ergebnissen des ORSA statt.  

Bestehende Gremien werden genutzt, um die ORSA-Er-

gebnisse zu hinterfragen. Dies erfolgt u.a. zu einem 

Großteil im Rahmen der Vorstandsklausuren. Im Rahmen 

dieser Klausuren und regulärer Vorstandssitzungen wer-

den die Ergebnisse des ORSA diskutiert.  

Durch den ORSA wird der Vorstand von R+V in die Lage 

versetzt, zu beurteilen, wie sich die Risiken im Kapitalbe-

darf widerspiegeln. Die Mitglieder des Vorstandes sorgen 

für eine angemessene Ausgestaltung des ORSA und 

steuern dessen Durchführung.  

Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem ORSA 

genehmigt der Vorstand die lang- und kurzfristige Kapi-

talplanung unter Beachtung der von ihm festgelegten Ge-

schäfts- und Risikostrategie im Rahmen der Vorstands-

klausurtagungen der R+V Versicherung AG im Frühjahr 

und Herbst. Dieser Plan umfasst Alternativen, um sicher-

zustellen, dass die Kapitalanforderungen selbst unter un-

erwartet ungünstigen Umständen erfüllt werden können. 

B.4 Internes Kontrollsystem 

Beschreibung des internen 
Kontrollsystems 

Das interne Kontrollsystem (IKS) von R+V ist die Ge-

samtheit aller organisatorischen und technischen Maß-

nahmen, Kontrollen und Funktionen, die dazu dienen, die 

Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftstätigkeit 

zu unterstützen und sicherzustellen, dass alle zu beach-

tenden Gesetze und Verordnungen sowie alle aufsichts-

behördlichen Anforderungen und internen Vorgaben ein-

gehalten werden. Das IKS soll ebenfalls sicherstellen, 

dass die im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit 

stehenden Informationen an interne oder externe Adres-

saten vollständig und zutreffend sind. Das IKS umfasst 

alle Unternehmensebenen und auch ausgegliederte Be-

reiche und Prozesse. 

Das IKS stellt konzeptionell ein Element des gesamten 

integrierten Kontroll- und Steuerungssystems im Sinne 

des Modells der drei Verteidigungslinien dar, in dem die 

Zuständigkeiten und Kontrollaktivitäten aller Organisati-

onseinheiten und der Schlüsselfunktionen ineinandergrei-

fen.  

Zur Einrichtung und Durchführung interner Kontrollen 

sind durch die R+V-interne Leitlinie „IKS“ alle Unterneh-

mensbereiche verpflichtet. Die IKS-Leitlinie richtet sich 

an Mitarbeitende und Führungskräfte. Sie legt die Vorga-

ben an die risikoorientierte Prüfung der Ablauforganisa-

tion, die daran anknüpfende Einrichtung und Dokumenta-

tion angemessener Kontrollmaßnahmen fest sowie die 

regelmäßige und anlassbezogene Überprüfung dieser Ri-

sikoeinschätzungen und der Angemessenheit der Kon-

trollmaßnahmen. Darüber hinaus regelt die IKS-Leitlinie 

die Durchführung und Dokumentation der vorgesehenen 

Kontrollmaßnahmen, den Umgang mit etwaig festgestell-

ten Defiziten sowie die diesbezüglichen Melde- und Be-

richtswege, insbesondere auch an die Schlüsselfunktio-

nen. Die Kontrollprozesse sind integraler Bestandteil der 

Aufbau- und Ablauforganisation bei R+V. 

Die interne Revision der R+V überprüft die Angemessen-

heit und Wirksamkeit des gesamten IKS. Dies geschieht 

durch unabhängige und objektive Prüfung der vorgela-

gerten Verteidigungslinien.  

Compliance-Funktion 

Die Aufgabe der Compliance-Funktion liegt vorrangig in 

der Überwachung der Einhaltung der externen Anforde-

rungen und in der Sicherstellung der Rechtmäßigkeit in-

terner Vorgaben und Verfahren. Darüber hinaus berät sie 

den Vorstand in Bezug auf die Einhaltung der für den Be-

trieb des Versicherungsgeschäfts geltenden Gesetze und 

Verwaltungsvorschriften, beurteilt die möglichen Auswir-

kungen von Änderungen des Rechtsumfeldes für das Un-

ternehmen und identifiziert und beurteilt das mit der Ver-

letzung der rechtlichen Vorgaben verbundene Risiko 

(Compliance-Risiko).  

Die Compliance-Funktion wird wegen der übergreifenden 

Organisation der Geschäftsprozesse unternehmensüber-

greifend durch eine zentrale Compliance-Stelle in Koope-

ration mit dezentralen Compliance-Stellen der Vorstands-

ressorts der R+V Versicherung AG wahrgenommen. Die 

zentrale Compliance-Stelle ist bei der R+V Versicherung 
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AG und dort beim Bereich Konzern-Recht angesiedelt. 

Die übrigen deutschen R+V Versicherungsunternehmen 

haben die Compliance-Funktion an die R+V Versiche-

rung AG ausgegliedert. Die Mitarbeitenden der zentralen 

Compliance-Stelle nehmen auch Aufgaben im Rahmen 

der allgemeinen Rechtsberatung wahr, wobei die Vermei-

dung von potenziellen Interessenkonflikten sichergestellt 

wird. Die Mitarbeitenden in den dezentralen Compliance-

Stellen sind teilweise auch mit Aufgaben des Risikoma-

nagements oder allgemeiner Rechtsberatung betraut, 

wobei auch insoweit potenzielle Interessenkonflikte ver-

mieden werden. 

Zentrales Koordinations-, Entscheidungs- und Berichts-

gremium der Compliance-Funktion ist die vierteljährlich 

stattfindende Compliance-Konferenz. Dort werden die 

Aktivitäten der zentralen und dezentralen Compliance-

Stellen berichtet und koordiniert sowie relevante Vorfälle 

behandelt. In der Compliance-Konferenz finden zudem 

Informationsaustausch und Interaktion mit den anderen 

Schlüsselfunktionen statt, deren Inhaber als Gäste mit 

Rederecht zu jeder Sitzung geladen werden. Bei beson-

ders gravierenden Verstößen sind Ad-hoc-Meldungen 

auch jenseits der Compliance-Konferenz an die zentrale 

Compliance-Stelle vorgesehen.  

Inhaber der Compliance-Funktion ist der Leiter des Be-

reichs Konzern-Recht. Er berichtet unmittelbar an den 

Vorstand und ist organisatorisch direkt dem Vorstands-

vorsitzenden der R+V Versicherung AG zugeordnet. 

B.5 Funktion der internen Revision 

§ 30 VAG verpflichtet Versicherungsunternehmen eine 

Interne Revision einzurichten. Im Rahmen des soge-

nannten „Drei-Linien-Modells“ nimmt die Interne Revision 

ihre Aufgaben auf der dritten Verteidigungslinie wahr. Die 

übrigen drei Schlüsselfunktionen – die Compliance-Funk-

tion, die Risikomanagement-Funktion sowie die versiche-

rungsmathematische Funktion – gehören der zweiten 

Verteidigungslinie an. 

Die Revisionsfunktion wird durch die Konzern-Revision 

der R+V Versicherung AG wahrgenommen. Sie ist eine 

von den operativen Geschäftsprozessen losgelöste, un-

abhängige und organisatorisch selbstständige Funktion 

zur Überwachung aller Unternehmensbereiche. Sie ist 

der Geschäftsleitung unmittelbar unterstellt und organisa-

torisch direkt dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet. 

Die Konzern-Revision hat zur Wahrung ihrer Aufgaben 

ein uneingeschränktes Informationsrecht. Der Leiter der 

Konzern-Revision ist verantwortlicher Inhaber der 

Schlüsselfunktion Interne Revision.  

Die Revisionsfunktion erbringt unabhängige und objek-

tive Prüfungs- und Beratungsleistungen, welche darauf 

ausgerichtet sind, Mehrwerte zu schaffen und die Ge-

schäftsprozesse zu verbessern. Sie unterstützt die Orga-

nisation bei der Erreichung ihrer Ziele, indem sie mit ei-

nem systematischen und zielgerichteten Ansatz die Ef-

fektivität des Risikomanagements, der Kontrollen sowie 

der Führungs- und Überwachungsprozesse bewertet und 

diese zu verbessern hilft. 

Das Hauptziel der Revisionsfunktion ist, das Unterneh-

men vor Vermögensverlusten zu schützen. Die Aufgaben 

sowie die Aufbau- und Ablauforganisation der Internen 

Revision werden durch verschiedene deutsche und euro-

päische Normen sowie verschiedene Prüfungs- und Re-

visionsstandards vorgegeben. Die Handlungsweisen der 

Revisionsfunktion orientieren sich zudem an den berufs-

ständischen deutschen (Deutsches Instituts für Interne 

Revision - DIIR) und internationalen Standards (Institute 

of Internal Auditors - IIA). 

Die Revisionsplanung erfolgt risikoorientiert und wird 

jährlich, so auch 2020, im Revisionssystem aktualisiert. 

Sie beinhaltet die Prüfungsgebiete, die eine Kombination 

der Prüfungsthemen mit allen zu prüfenden Bereichen 

und Prozessen (Prüfungsuniversum) darstellen. Im Zuge 

der Planung werden auch Kapazitäten für außerplanmä-

ßige Revisionsprüfungen vorgehalten.  

Anti-FRAUD-Management, die Abwehr strafbarer und 

arglistiger Angriffe auf das Gesellschaftsvermögen, ge-

winnt auch in der R+V Gruppe zunehmend an Bedeu-

tung. Seitens der Konzern-Revision wird das Thema Anti-

FRAUD-Management seit mehreren Jahren zunehmend 

stärker koordiniert und im Unternehmen vorangetrieben. 

B.6 Versicherungsmathematische 
Funktion 

Die versicherungsmathematische Funktion (VMF) ist in 

erster Linie mit Kontrollaufgaben im Hinblick auf die ord-

nungsgemäße Bildung der versicherungstechnischen 

Rückstellungen in der Solvabilitätsübersicht betraut. Ne-

ben dieser Kontrolltätigkeit nimmt die VMF weitere Auf-

gaben wahr. Dies umfasst unter anderem eine Stellung-

nahme zur allgemeinen Zeichnungs- und Annahmepolitik 

sowie zur Angemessenheit der Rückversicherungsver-

einbarungen und die Unterstützung der Risikomanage-

mentfunktion im Rahmen der unternehmenseigenen Ri-

siko- und Solvabilitätsbeurteilung.  

Die VMF erstellt einmal pro Jahr einen schriftlichen Be-

richt über die wesentlichen Erkenntnisse ihrer Aufgaben, 

der dem Vorstand vorgelegt wird. Zusätzlich berichtet die 

VMF bei Bedarf anlassbezogen an den Vorstand. 

Die VMF ist so eingerichtet, dass sie frei von Einflüssen 

ist, die eine objektive, faire und unabhängige Aufgaben-
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erfüllung beeinträchtigen können. Sie verfügt über Mitar-

beiter, die in ihrer Funktion als Mitarbeiter der VMF nur 

dem Inhaber der Schlüsselfunktion VFM als Person un-

terstellt sind. 

Die VMF ist gleichrangig und gleichberechtigt neben den 

anderen Schlüsselfunktionen, ohne dass diese gegensei-

tig weisungsbefugt sind. Um die geforderte Trennung von 

Berechnung und Validierung der versicherungstechni-

schen Rückstellungen sicherzustellen, ist die Durchfüh-

rung der Validierung der versicherungstechnischen Rück-

stellungen durch die VMF jeweils organisatorisch von 

den für die Berechnung der versicherungstechnischen 

Rückstellungen zuständigen Einheiten getrennt. 

Zur Abstimmung von gruppenweiten Vorgaben besteht 

ein gemeinsames Gremium der versicherungsmathemati-

schen Funktionen der R+V Gruppe („VMF-Komitee“). Da-

neben finden regelmäßig Gespräche mit der Funktion der 

internen Revision, der Compliance-Funktion sowie der 

Risikomanagementfunktion statt. 

B.7 Outsourcing 

Das Solvency II-Recht enthält aufsichtsrechtliche Anfor-

derungen für bestimmte Dienstleistungsverträge, mit de-

nen das Unternehmen Tätigkeiten an andere Unterneh-

men auslagert. Welche Pflichten für den jeweiligen Aus-

gliederungsvorgang zu erfüllen sind, hängt davon ab, in 

welche Kategorie der Vertrag einzuordnen ist. Aufsichts-

rechtlich relevant sind nur ein Teil der Ausgliederungs-

vorgänge, also nur Verträge über die Ausgliederung einer 

„Funktion“ oder „wichtigen Funktion“, einer „Versiche-

rungstätigkeit“ oder „wichtigen Versicherungstätigkeit“ o-

der einer „Schlüsselfunktion“. Für Verträge, die eine 

Funktion bzw. Versicherungstätigkeit ausgliedern, wer-

den bestimmte Pflicht-inhalte in die Ausgliederungsver-

träge aufgenommen (u.a. Weisungs- und Kontrollrechte 

des ausgliedernden Unternehmens und der Aufsicht) und 

die Verträge ins Risikomanagement mit einbezogen. Bei 

Ausgliederung einer Schlüsselfunktion wird zusätzlich ein 

Ausgliederungsbeauftragter bestimmt, der den Dienst-

leister überwacht sowie Eignung und Zuverlässigkeit der 

betroffenen Mitarbeiter des Dienstleisters sichergestellt. 

Die interne und externe Ausgliederung von Tätigkeiten 

bietet Qualitäts- und Kostenvorteile. Dabei zieht die Aus-

gliederung aber auch verschiedene, ausgliederungsspe-

zifische Risiken nach sich, die identifiziert, analysiert und 

von einem angemessenen Risikomanagement begleitet 

werden.  

Der Ausgliederungsprozess besteht – sowohl für externe 

als auch für interne Ausgliederungsvorgänge – aus vier 

Phasen: 

› Prüfungs- und Auswahlphase 

› Verhandlung und Vertragsabschluss 

› Laufender Vertrag 

› Beendigung und Abwicklung 

In jeder dieser Phasen sind Vorgaben definiert, die zum 

großen Teil davon abhängen, wie der Ausgliederungsver-

trag aufsichtsrechtlich zu klassifizieren ist. 

Für die RVL wurden keine wichtigen Funktionen bzw. 

Versicherungstätigkeiten extern ausgegliedert. 

Folgende wichtige Funktionen bzw. Versicherungstätig-

keiten der RVL wurden intern an Gesellschaften der 

R+V-Gruppe ausgegliedert:  

› Funktionsausgliederung Vertrieb 

› EDV (Systembetrieb, Systementwicklung, Konzep-

tion, Steuerung und IT-Sicherheitsmanagement) 

› Vertriebsunterstützung und strategische Vertriebsko-

ordination (inkl. Aufgaben des Produktmanagement-

prozesses) 

› Vertriebsbezogene Tätigkeiten der Beschwerdema-

nagementfunktion 

› Compliance Funktion 

› Interne Revision 

› Risikomanagement-Funktion 

› Gesellschaftsübergreifende Koordination des Rech-

nungswesens 

› Gesellschaftsübergreifendes Controlling (einschließ-

lich zentralem Ausgliederungscontrolling für ausge-

gliederte Schlüsselfunktionen) 

› Bestandsverwaltung und Leistungsbearbeitung hin-

sichtlich des geschlossenen Bestandes an Restkredit- 

und Kreditrahmenversicherungen 

Die Dienstleister sind in der Bundesrepublik Deutschland 

ansässig. 

B.8 Bewertung des Governance-
Systems 

In der Solvency II-Leitlinie „Interne Revision (Einzelge-

sellschaften)“ hat der Vorstand die Konzern-Revision be-

auftragt, eine Überprüfung der Geschäftsorganisation 

(Governance) im Rahmen von § 23 Abs. 2 VAG durchzu-

führen. Der Umfang der Überprüfung richtet sich insbe-

sondere nach den Anforderungen der §§ 23 – 32 VAG 

(auf Gruppenebene jeweils in Verbindung mit § 275 

VAG). Die Überprüfung der Geschäftsorganisation 

(Governance) nach § 23 Abs. 2 VAG wurde in 2020 

durch die Konzern-Revision vorgenommen. Der Revisi-

onsbericht wurde an alle Vorstände der deutschen Versi-

cherungsgesellschaften der R+V-Gruppe verteilt. 

Die Ergebnisse aus der revisionsseitigen Überprüfung 

der Geschäftsorganisation (Governance) ließen auf ein 

angemessenes und wirksames Governance-System 
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schließen. Aus der zusammenfassenden Bewertung aller 

Erkenntnisquellen ergab sich für die Revision, dass im 

geprüften Zeitraum die Geschäftsorganisation und die 

Unternehmenssteuerung im Einklang mit der Geschäfts-

strategie und der Risikostrategie des Unternehmens 

standen.  

Die von der BaFin im Rahmen von § 23 Abs. 2 VAG ge-

forderte zukunftsgerichtete Gesamtbewertung des 

Governance-Systems (inkl. der Konzern-Revision als 

dessen Bestandteil) erfolgte durch den Vorstand. Der 

Vorstand kam bei dieser zukunftsgerichtete Gesamtbe-

wertung des Governance-Systems, auch gestützt auf die 

Prüfungsergebnisse der Revision, zu dem Ergebnis, dass 

die Geschäftsorganisation und die Unternehmenssteue-

rung im Einklang mit der Geschäftsstrategie und der Risi-

kostrategie des Unternehmens waren. 

B.9 Sonstige Angaben 

Im Berichtszeitraum lagen keine berichtspflichtigen sons-

tigen Informationen vor.
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C Risikoprofil 

Im Risikoprofil der RVL werden die Risiken erfasst, denen 

die Gesellschaft ausgesetzt ist.  

Ausgangspunkt ist die Identifikation und Dokumentation 

sämtlicher für das Unternehmen vorhandener Risiken. Alle 

identifizierten Risiken werden im Rahmen der Wesentlich-

keitsprüfung anhand qualitativer Kriterien eingeschätzt und 

als wesentlich oder nicht wesentlich eingestuft.  

Die Ergebnisse der Risikoidentifikation und der Wesentlich-

keitseinstufung werden im Risikoprofil dargestellt. Das Risi-

koprofil enthält somit alle wesentlichen und unwesentlichen 

Risiken.  

Die RVL bewertet ihre Risiken zur Messung der aufsichts-

rechtlichen Kapitalanforderungen mittels der Standardformel 

(siehe Kapitel E.2). Das Modell folgt einem Value-at-Risk 

Ansatz über einen einjährigen Horizont zu einem Sicher-

heitsniveau von 99,5%.  

Die regelmäßig durchgeführten Stresstests setzen sich aus 

zwei verschiedenen Stresstestarten zusammen. Es werden 

makroökonomische Stresstests und hypothetische Stress-

tests berechnet. Bei den makroökonomischen Stresstests 

handelt es sich um risikoartenübergreifende Stresstests, in 

denen mehrere Risikofaktoren und Bewertungsparameter in 

verschiedenen Risikoarten simultan verändert werden. Die 

hypothetischen Stresstests hingegen sind sogenannte risi-

koartenspezifische Stresstests, in denen jeweils nur ein Ri-

sikoparameter verändert wird. 

Nachfolgend ist die Risikoexponierung der RVL zum Stich-

tag gemäß den aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen 

dargestellt. Dabei bezeichnet „Brutto“ das SCR vor Verlust-

ausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstel-

lungen und „Netto“ das SCR nach Verlustausgleichsfähig-

keit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 

     

SCR / MCR 

  BRUTTO 2020  NETTO 2020 

  TEuro  TEuro 

Marktrisiko  7.986.357  1.044.457 

Gegenparteiausfallrisiko  94.177  10.661 

Lebensversicherungstechnisches 
Risiko  2.048.168  175.076 

Krankenversicherungstechnisches 
Risiko  1.717.549  125.540 

Nichtlebensversicherungstech-
nisches Risiko  0  0 

Diversifikation  -2.450.230  -210.061 

Risiko immaterielle Ver-
mögenswerte 

 
0 

 
0 

Basissolvenzkapitalanforderung  9.396.021  1.145.673 

Operationelles Risiko  305.155 

Verlustausgleichsfähigkeit der ver-
sicherungs- 
technischen Rückstellungen  -8.250.348   

Verlustausgleichsfähigkeit der 
latenten Steuern  -458.989 

Solvenzkapitalanforderung  991.838 

Mindestkapitalanforderung  446.327 

     

 

C.1 Versicherungstechnisches 
Risiko 

Risikoexponierung 

Die RVL ist eine der Kerngesellschaften und die größte Per-

sonenversicherungsgesellschaft der R+V mit umfassendem 

Versorgungsauftrag. Die breit diversifizierte Produktpalette 

umfasst Renten-, Kapitallebens-, Risikolebens- , Pflege-, 

Berufsunfähigkeits- sowie Zusatzversicherungen mit beson-

deren Ausprägungen für Privatkunden (mit/ohne staatli-

che(r) Förderung (Riester, Rürup), fondsgebunden, index-

gebunden, standardisiert für den Bankenvertrieb) und Fir-

menkunden (Direkt- (Breitengeschäft) und Rückdeckungs-

versicherungen für Direktzusagen und Unterstützungs-

kasse, Altersteilzeitabsicherungen und Lebensarbeitszeit-

konten, Rückdeckung für kollektiv kalkulierte Berufsunfähig-

keitsversicherung Chemie, Kapitalisierungsprodukte).
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Lebensversicherungstechnisches Risiko 

     

Lebensversicherungstechnisches Risiko 

Risiken  Beschreibung  Einstufung 

Lebensversicherungstech-
nisches Risiko 

 

Das lebensversicherungstechnische Risiko bezeichnet die Gefahr, die sich aus der 
Übernahme von Lebensversicherungsverpflichtungen ergibt, und zwar in Bezug auf 
die abgedeckten Risiken und die verwendeten Prozesse bei der Ausübung des Ges-
chäfts. 

 Wesentlich 

Sterblichkeitsrisiko 

 

Das Sterblichkeitsrisiko beschreibt die Gefahr eines Verlusts oder einer nachteiligen 
Veränderung des Werts der Versicherungsverbindlichkeiten, die sich aus Veränder-
ungen in der Höhe, im Trend oder bei der Volatilität der Sterblichkeitsraten ergibt, 
wenn der Anstieg der Sterblichkeitsrate zu einem Anstieg des Werts der Versicher-
ungsverbindlichkeiten führt. 

 Wesentlich 

Langlebigkeitsrisiko 

 

Das Langlebigkeitsrisiko beschreibt die Gefahr eines Verlusts oder einer nachteiligen 
Veränderung des Werts der Versicherungsverbindlichkeiten, die sich aus Veränder-
ungen in der Höhe, im Trend oder bei der Volatilität der Sterblichkeitsraten ergibt, 
wenn der Rückgang der Sterblichkeitsrate zu einem Anstieg des Werts der Versicher-
ungsverbindlichkeiten führt. 

 Wesentlich 

Invaliditätsrisiko 

 

Das Invaliditätsrisiko beschreibt die Verlustgefahr oder die Gefahr einer sonstigen neg-
ativen Veränderung des Werts der Versicherungsverbindlichkeiten, die sich aus Verän-
derungen in der Höhe, im Trend oder bei der Volatilität der Invaliditäts-, Krankheits- 
und Morbiditätsraten ergibt. (Berufsunfähigkeitsversicherung wird gemäß der Solvency 
II-Bestimmungen unter Krankenversicherung ausgewiesen.) 

 Nicht wesentlich 

Lebensversicherungskatastro-
phenrisiko 

 

Risiko eines Verlustes oder einer nachteiligen Veränderung des Werts der Versicher-
ungsverbindlichkeiten, die sich aus extremen Veränderungen oder außergewöhnlichen 
Ereignissen in der Höhe, im Trend oder bei der Volatilität der Sterblichkeitsraten ergibt. 

 Nicht wesentlich 

Stornorisiko 

 

Das Stornorisiko beschreibt die Gefahr eines Verlusts oder einer nachteiligen Verän-
derung des Werts der Versicherungsverbindlichkeiten, die sich aus Veränderungen in 
der Höhe oder bei der Volatilität der Storno-, Kündigungs-, Verlängerungs- und Rück-
kaufsraten von Versicherungspolicen ergibt. 

 Wesentlich 

Revisionsrisiko 

 

Risiko eines Verlustes oder einer nachteiligen Veränderung des Werts der Versicher-
ungsverbindlichkeiten, das sich aus einem unmittelbaren dauerhaften Anstiegs der zu 
zahlenden Leistungen aufgrund von Änderungen im Rechtsumfeld oder der gesund-
heitlichen Verfassung des Versicherten ergibt. 

 Nicht wesentlich 

Lebensversicherungskosten-
risiko 

 

Risiko eines Verlustes oder einer nachteiligen Veränderung des Werts der Versicher-
ungsverbindlichkeiten, das sich aus Veränderungen in der Höhe, im Trend oder in der 
Volatilität der bei den Verwaltungskosten von Versicherungs- und Rückversicherungs-
verträgen angefallenen Kosten ergibt. 

 Wesentlich 

     

Sterblichkeitsrisiko 

Das Produktportfolio der RVL beinhaltet mit Kapitallebens-

versicherungen, Risikolebensversicherungen und Hinterblie-

benenzusatzversicherungen Produkte, die das Todesfallri-

siko für den Kunden absichern. Für diese Produkte ist für 

die RVL das Sterblichkeitsrisiko vorhanden. Im Bestand ha-

ben diese Produkte gemessen an der gesamten Versiche-

rungssumme (Bestand ohne Kapitalisierungsprodukte zum 

31.12.2020) einen Anteil von ca. 41 %. Das Sterblichkeitsri-

siko ist wesentlich für die Gesellschaft. 

Langlebigkeitsrisiko 

Das Produktportfolio der RVL beinhaltet mit Rentenversi-

cherungen sowie Hinterbliebenenzusatzversicherungen Pro-

dukte, die das Langlebigkeitsrisiko für den Kunden absi-

chern. Für diese Produkte ist für die RVL das Langlebig-

keitsrisiko vorhanden. Im Bestand haben diese Produkte ge-

messen an der gesamten Versicherungssumme (Bestand 

ohne Kapitalisierungsprodukte zum 31.12.2020) einen Anteil 

von ca. 27 %. Das Langlebigkeitsrisiko ist somit wesentlich 

für die Gesellschaft. 

Stornorisiko 

Die Verträge im Bestand der RVL sind in der Regel rück-

kaufsfähig. Stornierungen des Kunden werden neben wirt-

schaftlichen Zwängen (u.a. Geldmangel, Arbeitslosigkeit) 

auch aufgrund von wirtschaftlichen Überlegungen mit Vorteil 

für den Kunden bzw. Nachteil für die Gesellschaft durchge-

führt. Je nach Tarifgeneration und Produkt ist das Stornori-

siko unterschiedlich hoch vorhanden. Da nahezu der ge-

samte Bestand betroffen ist, ist das Risiko somit wesentlich 

für die Gesellschaft. 

Lebensversicherungskostenrisiko 

Das Kostenrisiko ist wesentlich für die Gesellschaft, da die 

tatsächlich anfallenden Kosten die kalkulatorisch angenom-

menen Kosten übersteigen können. Dabei ist jeder Versi-

cherungsvertrag im Bestand relevant. 
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Krankenversicherungstechnisches Risiko 

     

Krankenversicherungstechnisches Risiko 

Risiken  Beschreibung  Einstufung 

Krankenversicherungstech-
nisches Risiko 

 

Das Krankenversicherungstechnische Risiko bezeichnet die Gefahr, die sich aus der 
Übernahme von Kranken- und Unfallversicherungsverpflichtungen ergibt, und zwar in 
Bezug auf die abgedeckten Risiken und verwendeten Prozesse bei der Ausübung des 
Geschäfts. 

 Wesentlich 

Krankenversicherungstech-
nisches Risiko nAd Leben 

 

Das Krankenversicherungstechnische Risiko nAd Leben bezeichnet die Gefahr, die 
sich aus der Übernahme von Kranken- und Unfallversicherungsverpflichtungen nach 
Art der Lebensversicherung ergibt, und zwar in Bezug auf die abgedeckten Risiken 
und die verwendeten Prozesse bei der Ausübung des Geschäfts. 

 Wesentlich 

Krankenversicherungstech-
nisches Risiko nAd Nichtleben 

 

Das Krankenversicherungstechnische Risiko nAd Nichtleben bezeichnet die Gefahr, 
die sich aus der Übernahme von Kranken- und Unfallversicherungsverpflichtungen 
nach Art der Schadenversicherung ergibt, und zwar in Bezug auf die abgedeckten 
Risiken und die verwendeten Prozesse bei der Ausübung des Geschäfts. 

 Nicht wesentlich 

Katastrophenrisiko Kranken-
versicherung 

 

Risiko eines Verlustes oder einer nachteiligen Veränderung des Werts der Versicher-
ungsverbindlichkeiten, das sich aus einer signifikanten Ungewissheit in Bezug auf die 
Preisfestlegung und die Annahmen bei der Rückstellungsbildung für extreme oder 
außergewöhnliche Ereignisse ergibt. 

 Nicht wesentlich 

     

Krankenversicherungstechnisches Risiko nAd 
Lebensversicherung 

Das Produktportfolio der RVL beinhaltet mit Pflege- und Be-

rufsunfähigkeitsversicherungen sowie Berufsunfähigkeitszu-

satzversicherungen Produkte, die das Risiko der Invalidität 

für den Kunden absichern. Bei der Kalkulation der Tarife 

werden Rechnungsgrundlagen bezüglich Sterblichkeit, 

Langlebigkeit, Invalidität, Kosten und Storno festgelegt. Das 

Revisionsrisiko ist für die Produkte der RVL nicht vorhan-

den. Somit sind alle Risiken – mit Ausnahme des Revisions-

risikos – innerhalb des Krankenversicherungstechnischen 

Risikos nach Art der Lebensversicherung (nAd LV) vorhan-

den. Im Bestand haben diese Produkte, gemessen an der 

gesamten Versicherungssumme (Bestand ohne Kapitalisie-

rungsprodukte zum 31.12.2020), einen Anteil von ca. 32 %. 

Das Krankenversicherungstechnische Risiko nAd LV ist so-

mit insgesamt wesentlich. 

Risikominderungstechniken / 
Risikosteuerung 

Bereits bei der Produktentwicklung – dies gilt sowohl für die 

Weiterentwicklung bestehender Produkte als auch für die 

Konzeption innovativer neuer Absicherungen – werden die 

versicherungstechnischen Risiken durch eine sorgfältige 

und vorsichtige Kalkulation minimiert. Im Einklang mit den 

gesetzlichen Vorschriften geschieht dies durch eine Berück-

sichtigung ausreichender Sicherheitsmargen in den Rech-

nungsgrundlagen. Die Rechnungsgrundlagen werden dabei 

so bemessen, dass sie sowohl der aktuellen Risikosituation 

genügen als auch einer sich möglicherweise ändernden Ri-

sikolage standhalten. Mittels aktuarieller Controllingsysteme 

wird regelmäßig geprüft, ob eine Änderung in der Kalkula-

tion für zukünftiges Neugeschäft vorgenommen werden 

muss. Zudem wird die Berechnung laufend an neueste Er-

kenntnisse der Versicherungsmathematik angepasst. Die 

Angemessenheit der verwendeten Rechnungsgrundlagen 

wird im Rahmen der Produktentwicklung und im Vertrags-

verlauf durch den Verantwortlichen Aktuar überwacht. 

Das Lebensversicherungskostenrisiko wird durch Realisie-

rung von Kosteneinsparpotentialen und nachhaltiges Wirt-

schaften begrenzt. 

Zur Minderung des Stornorisikos werden die Lebensversi-

cherungsverträge so ausgestaltet, dass auf veränderte Le-

bensumstände der Versicherungsnehmer mit einem Höchst-

maß an Flexibilität reagiert werden kann. Eine Auswahl un-

terschiedlicher Optionen ermöglicht es so dem Kunden, sei-

nen Vertrag weiterzuführen statt zu kündigen.  

Hohe Einzel- oder Kumulrisiken werden durch angemes-

sene Rückversicherungen begrenzt. Darüber hinaus stellen 

die Deklarationen der zukünftigen Überschussbeteiligungen 

ein wesentliches Instrument zur Verringerung der versiche-

rungstechnischen Risiken der Lebensversicherung dar. 

Risikokonzentrationen 

Risikokonzentrationen entstehen durch das Eingehen von 

einzelnen Risiken oder stark korrelierten Risiken, welche 

durch ein hohes Schaden- und Ausfallpotenzial gekenn-

zeichnet sind. 

Um eine Konzentration nachteiliger Risiken im Bestand zu 

verhindern, wird eine Reihe von Maßnahmen getroffen. Zur 

Begrenzung des Sterblichkeits- und Invaliditätsrisikos wer-

den vor Vertragsabschluss umfangreiche Risikoprüfungen 

vorgenommen. Insgesamt darf die Annahme von Risiken 

nur unter Einhaltung festgelegter Zeichnungsrichtlinien erfol-

gen. 
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    Versicherungstechnisches 
Risiko 

     

 

 

Risikosensitivitäten / -stresse 

Unter den aktuellen Rahmenbedingungen am Kapitalmarkt 

sind im Lebensversicherungstechnischen Risiko das Storno-

risiko, das Kostenrisiko sowie das Langlebigkeitsrisiko und 

im Krankenversicherungstechnischen Risiko das Stornori-

siko bedeutende Risikotreiber. Stornoveränderungen erhö-

hen je nach Höhe des Rechnungszinses und Kapitalmarkt-

umfeld den Kapitalbedarf. Durch eine höhere Langlebigkeit 

(d.h. niedrigere Sterblichkeit) verbleiben Verträge, die einen 

über dem Kapitalmarkt liegenden Rechnungszins haben 

und somit den Kapitalbedarf erhöhen, länger im Bestand. 

Für die hypothetischen Stresstests des versicherungstechni-

schen Risikos werden simultan die Parameter für das 

Storno- und Sterblichkeitsniveau für alle künftigen Jahre 

verändert. In den beiden Szenarien wird das Storno erhöht 

bzw. verringert. Simultan dazu wird eine niedrigere Sterb-

lichkeit zugrunde gelegt. Ein Anstieg der Kosten führt so-

wohl zu niedrigeren Eigenmitteln als auch zu einem höheren 

Risikokapital. Die Veränderungen in der Höhe des Risikoka-

pitals werden netto ausgewiesen. Die Entwicklung der zu-

künftigen Überschussbeteiligung sowie der Verlustabsorpti-

onsfähigkeit der latenten Steuern sind entsprechend berück-

sichtigt. 

Im versicherungstechnischen Stresstest (Rückgang Storno) 

steigt das Stornorisiko um 521 TEuro, das Langlebigkeitsri-

siko sinkt um 7.099 TEuro. Insgesamt sinkt das Lebensver-

sicherungstechnische Risiko um 1.548 TEuro, das SCR 

steigt um 35.786 TEuro. Der Anstieg des SCR resultiert im 

Wesentlichen aus einem Anstieg des Marktrisikos um 

52.924 TEuro. Die versicherungstechnischen Rückstellun-

gen steigen um 63.417 TEuro. Die Eigenmittel verändern 

sich insgesamt um 57.441 TEuro. 

Im versicherungstechnischen Stresstest (Erhöhung Storno) 

sinkt das Stornorisiko um 877 TEuro, das Langlebigkeitsri-

siko steigt um 1.982 TEuro. Das Lebensversicherungstech-

nische Risiko steigt insgesamt um 2.937 TEuro, das SCR 

um 19.622 TEuro. Der Anstieg des SCR resultiert im We-

sentlichen aus einem Anstieg des Marktrisikos um 

27.034 TEuro. Die versicherungstechnischen Rückstellun-

gen verändern sich um -44.302 TEuro. Die Eigenmittel ver-

ändern sich insgesamt um 40.824 TEuro.  

Im Ergebnis verändert sich die Risikotragfähigkeit in beiden 

Stresstests um -25 % bzw. -7 %-Punkte. Die Risikotragfä-

higkeit ist auch im Stressfall auf einem ausreichenden Ni-

veau.  

Zusätzlich zu den genannten Stresstests wird ein Kosten-

stress simuliert. In diesem Stresstest erhöhen sich die bei 

der Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellun-

gen berücksichtigten Kosten.  

Im Kostenstress steigt der Kapitalbedarf im Lebensversiche-

rungstechnischen Risiko um 19.941 TEuro und das Marktri-

siko um 59.659 TEuro an, was sich in einem Anstieg des 

SCR in Höhe von 47.949 TEuro zeigt. Die Veränderung des 

Lebensversicherungstechnischen Risikos resultiert insbe-

sondere aus einem Anstieg des Kostenrisikos um 

13.913 TEuro. Wesentlicher Treiber für die Entwicklung des 

Marktrisikos ist der Anstieg des Spreadrisikos um 

46.132 TEuro. Die versicherungstechnischen Rückstellun-

gen steigen um 41.081 TEuro. Die Eigenmittel verändern 

sich insgesamt um -29.734 TEuro. 

Im Ergebnis sinkt die Bedeckungsquote im Stress um 28 %-

Punkte, sodass eine ausreichende Risikotragfähigkeit auch 

im Kostenstress sichergestellt ist. 

 

         

Bedeckungsquote im Stresstest 

  Vor Stress  Erhöhung Storno  Rückgang Storno  Erhöhung Kosten 

31.12.2020         

Bedeckungsquote  553,4%  546,7%  528,5%  525,0% 

         

 

Im Rahmen der Stresstestberechnungen wurden risikoredu-

zierende oder eigenmittelerhöhende Maßnahmen nicht be-

rücksichtigt. Die Entwicklung des Zinses sowie die dauer-

hafte Finanzierbarkeit der Verpflichtungen werden laufend 

beobachtet, um Maßnahmen frühzeitig ergreifen zu können. 

  



34 Marktrisiko 
 

 

 

 

 

C.2 Marktrisiko

Risikoexponierung 

       

Marktrisiko 

Risiken  Beschreibung  
Mapping zu den Sol-
vency II- Modulen  Einstufung 

Marktrisiko 

 

Das Marktrisiko bezeichnet die Gefahr, die sich aus Schwankungen in der 
Höhe oder in der Volatilität der Marktpreise von Finanzinstrumenten ergibt, 
die den Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unterneh-
mens beeinflussen. Es spiegelt zudem die strukturelle Inkongruenz 
zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten insbesondere im 
Hinblick auf deren Laufzeit wider. 

   Wesentlich 

Zinsrisiko 

 

Das Zinsrisiko beschreibt die Sensitivität der Werte von Vermögenswerten, 
Verbindlichkeiten und Finanzinstrumenten in Bezug auf Veränderungen in 
der Zinskurve oder in Bezug auf die Volatilität der Zinssätze. 

 Zinsrisiko  Wesentlich 

Aktienrisiko 

 

Das Aktienrisiko beschreibt die Sensitivität der Werte von Ver-
mögenswerten, Verbindlichkeiten und Finanzinstrumenten in Bezug auf 
Veränderungen in der Höhe oder bei der Volatilität der Marktpreise von Ak-
tien. 

 Aktienrisiko  Wesentlich 

Immobilienrisiko 

 

Das Immobilienrisiko beschreibt die Sensitivität der Werte von Ver-
mögenswerten, Verbindlichkeiten und Finanzinstrumenten in Bezug auf 
Veränderungen in der Höhe oder bei der Volatilität der Marktpreise von Im-
mobilien. 

 Immobilienrisiko  Wesentlich 

Spreadrisiko 

 

Das Spreadrisiko beschreibt die Sensitivität der Werte von Ver-
mögenswerten, Verbindlichkeiten und Finanzinstrumenten in Bezug auf 
Veränderungen in der Höhe oder in der Volatilität der Credit-Spreads über 
der risikofreien Zinskurve. Dabei  setzt sich dieser Spread im Allgemeinen 
aus verschiedenen Komponenten zusammen (z.B. Prämien für potentielle 
Ausfälle, steuerliche Aspekte und eingeschränkte Liquidität/Fungibilität). 

 Spreadrisiko  Wesentlich 

Währungsrisiko 

 

Das Währungsrisiko beschreibt die Sensitivität der Werte von Ver-
mögenswerten, Verbindlichkeiten und Finanzinstrumenten in Bezug auf 
Veränderungen in der Höhe oder bei der Volatilität der Wechselkurse. 

 Währungsrisiko  Wesentlich 

Beteiligungsrisiko 
 
Beteiligungsrisiko bezeichnet das Risiko, dass sich aus Wertveränder-
ungen des Beteiligungsportfolios ergibt. 

 Aktienrisiko  Wesentlich 

Nicht-Erreichen der 
vereinbarten 
Bestandsverzinsung 
(Zinsgarantierisiko)  

Das Zinsgarantierisiko bezeichnet das Risiko, dass die bei Vertragsab-
schluss vereinbarte garantierte Mindestverzinsung nicht dauerhaft auf dem 
Kapitalmarkt erwirtschaftet werden kann. 

 Marktrisiko  Wesentlich 

       

 

Die RVL ist die größte Lebensversicherungsgesellschaft der 

R+V und stellt mit fast 63 % des Kapitalanlagevolumens 

auch die größte Gesellschaft der R+V dar.  

Die Anlagepolitik der Gesellschaft trägt durch Wahrung ei-

ner angemessenen Mischung und Streuung der Kapitalanla-

gen dem Ziel der Risikoverminderung und Sicherung der In-

teressen der Versicherungsnehmer in besonderem Maße 

Rechnung. Dies führt in der Folge dazu, dass bei der RVL 

alle im Marktrisiko auftretenden Submodule in signifikantem 

Umfang vorhanden sind. Einen besonderen Anlageschwer-

punkt bilden Kapitalanlagen in festverzinsliche Wertpapiere. 

Aufgrund des andauernden Niedrigzinsumfeldes besteht für 

die Versicherungsbestände der Lebensversicherung mit ei-

ner Garantieverzinsung ein erhöhtes Zinsrisiko. Da der zu 

erwirtschaftende Garantiezins bei einem anhaltenden Zins-

tief bis hin zu Negativzinsen und bei engen Credit-Spreads 

vor zusätzliche Herausforderungen stellen kann, wird dieses 

Risiko für die RVL als besonders wesentlich eingestuft. 

Bei der RVL werden Aktien im Rahmen einer langfristigen 

Anlagestrategie zur Sicherstellung der Erfüllbarkeit der Ver-

pflichtungen gegenüber den Versicherungsnehmern ge-

nutzt. Es besteht nicht der Anspruch, aus den kurzfristigen 

Schwankungen durch Realisierungen Gewinne zu erzielen.  

Währungsrisiken aus in Fremdwährungen gehaltenen Kapi-

talanlagen und Immobilienrisiken sind für die RVL ebenfalls 

aufgrund der relativen Höhe dieser Investments als wesent-

lich einzustufen. 
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    Marktrisiko      

 

 

Das Beteiligungsrisiko der RVL ist aufgrund der absoluten 

und der relativen Höhe der von der Gesellschaft gehaltenen 

Beteiligungen als wesentlich einzustufen. 

Für Lebensversicherungen, die eine Garantieverzinsung be-

inhalten, besteht das Risiko, dass die bei Vertragsabschluss 

vereinbarte garantierte Mindestverzinsung nicht dauerhaft 

auf dem Kapitalmarkt erwirtschaftet werden kann (Zinsga-

rantierisiko). Aufgrund der langen Vertragsdauern ergibt 

sich das Risiko negativer Abweichungen von den Kalkulati-

onsannahmen über die Laufzeit der Verträge. Wesentliche 

Ursachen sind dabei die Änderung des gesamten Kapital-

marktumfelds sowie die Laufzeitinkongruenz von Kapitalan-

lagen und Versicherungsverträgen. 

Risikominderungstechniken / 
Risikosteuerung 

Die Steuerung der Risiken aus der Kapitalanlage erfolgt in-

nerhalb der von EIOPA vorgegebenen Leitlinien, der Vor-

schriften des VAG, der aufsichtsrechtlichen Rundschreiben 

und der internen Anlagerichtlinien. Die Einhaltung der inter-

nen Regelungen in der Risikomanagement-Leitlinie für das 

Anlagerisiko sowie der weiteren aufsichtsrechtlichen Anla-

gegrundsätze und Regelungen wird bei der RVL durch ein 

qualifiziertes Anlagemanagement, geeignete interne Kon-

trollverfahren, eine perspektivische Anlagepolitik sowie 

sonstige organisatorische Maßnahmen sichergestellt. Dabei 

umfasst die Steuerung der Risiken sowohl ökonomische als 

auch bilanzielle Aspekte. Auf organisatorischer Ebene be-

gegnet die RVL Anlagerisiken durch eine strikte funktionale 

Trennung von Anlage, Abwicklung und Controlling. 

Die RVL nimmt fortlaufend Erweiterungen und Verfeinerun-

gen des Instrumentariums zur Risikoidentifikation, -bewer-

tung und -analyse bei der Neuanlage und der Beobachtung 

des Anlagebestands vor, um den Veränderungen an den 

Kapitalmärkten zu begegnen und Risiken frühzeitig zu er-

kennen, zu begrenzen oder zu vermeiden. 

Kapitalanlagerisiken begegnet die RVL grundsätzlich durch 

Beachtung des Prinzips einer möglichst großen Sicherheit 

und Rentabilität bei Sicherstellung der jederzeitigen Liquidi-

tät, um die Qualität des Portfolios zu gewährleisten. Durch 

Wahrung einer angemessenen Mischung und Streuung der 

Kapitalanlagen trägt die Anlagepolitik der RVL dem Ziel der 

Risikoverminderung in besonderem Maße Rechnung.  

Bei R+V werden regelmäßige Untersuchungen zum Asset-

Liability-Management durchgeführt. Mithilfe von Stresstests 

und Szenarioanalysen wird der notwendige Umfang von Si-

cherungsmitteln zur Wahrung der Solvabilität laufend über-

prüft. Insbesondere werden Auswirkungen eines lang anhal-

tenden niedrigen Zinsniveaus sowie volatiler Kapitalmärkte 

systematisch geprüft. 

Risikokonzentrationen 

Risikokonzentrationen sind Ansammlungen von Einzelrisi-

ken, die aufgrund hoher Abhängigkeiten bzw. verwandter 

Wirkungszusammenhänge mit deutlich erhöhter Wahr-

scheinlichkeit gemeinsam schlagend werden. Die Abhängig-

keiten und die Verwandtschaft der Wirkungszusammen-

hänge offenbaren sich teilweise erst in Krisensituationen. 

Nach § 124 VAG müssen Versicherungsunternehmen ihre 

gesamten Vermögenswerte nach dem Grundsatz der unter-

nehmerischen Vorsicht anlegen. Zu den gesetzlichen Anfor-

derungen dieses Grundsatzes gehört auch: 

› Anlagen sind in angemessener Weise so zu mischen 

und zu streuen, dass eine übermäßige Abhängigkeit von 

einem bestimmten Vermögenswert oder Emittenten oder 

von einer bestimmten Unternehmensgruppe oder einem 

geografischen Raum und eine übermäßige Risikokon-

zentration im Portfolio als Ganzem vermieden werden 

und 

› Vermögensanlagen bei demselben Emittenten oder bei 

Emittenten, die derselben Unternehmensgruppe ange-

hören, dürfen nicht zu einer übermäßigen Risikokonzent-

ration führen. 

R+V hat diese Anforderungen aus dem VAG weiter konkreti-

siert in ihrer Risikomanagementleitlinie für das Anlagerisiko. 

Dort sind insbesondere die quantitativen Beschränkungen 

zur Mischung sowie die schuldnerbezogenen Beschränkun-

gen zur Streuung festgelegt.  

Im Sinne einer weiteren Detaillierung werden die Grunds-

ätze aus der Risikomanagementleitlinie für das Anlagerisiko 

durch spezielle Richtlinien ergänzt, die Vorgaben und Best-

immungen zu einzelnen Anlageklassen beinhalten. Im Rah-

men dieser speziellen Richtlinien sind weitere spezifische 

quantitative und schuldnerbezogene Beschränkungen für 

die jeweilige Anlageform definiert.  

Die Umsetzung dieser Normen bei Kapitalanlagen führt 

dazu, dass das Versicherungsunternehmen eine weitge-

hende Diversifizierung der Anlagerisiken beachtet und somit 

Risikokonzentrationen weitgehend vermieden werden.  

Risikosensitivitäten / -stresse 

Für das Marktrisiko werden seitens der RVL diverse hypo-

thetische Stresstests durchgeführt, um die Auswirkungen ei-

nes Stresses einer einzelnen Risikoart auf die Risikotragfä-

higkeit der RVL zu analysieren. Diese hypothetischen 

Stresstests für das Marktrisiko umfassen dabei die Subrisi-

kokategorien Zinsrisiko, Spreadrisiko sowie Aktienrisiko. Die 

Veränderungen in der Höhe des Risikokapitals werden netto 

ausgewiesen. Die Entwicklung der zukünftigen Überschuss-

beteiligung sowie der Verlustabsorptionsfähigkeit der laten-

ten Steuern sind entsprechend berücksichtigt. 

Im Hinblick auf das Zinsrisiko wird eine Parallelverschie-

bung der Zinsstrukturkurve +/- 100 Basispunkte simuliert. 

Bei diesen Zinsszenarien wird ein Auf- bzw. Abschlag auf 

die momentane Swapzinskurve vorgenommen.  
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Durch die Parallelverschiebung der Zinsstrukturkurve um 

100 Basispunkte nach oben sinkt das Marktrisiko um 

551.558 TEuro. Der Rückgang des Risikokapitals für das 

Marktrisiko resultiert aus einem Anstieg des Zinsrisikos um 

234.521 TEuro in Verbindung mit einem starken Rückgang 

des Spreadrisikos um 472.474 TEuro sowie einem Rück-

gang des Aktienrisikos um 146.918 TEuro. Das SCR sinkt 

um 418.257 TEuro, die versicherungstechnischen Rückstel-

lungen um 7.073.568 TEuro. Die Eigenmittel verändern sich 

insgesamt um 94.794 TEuro. Im Ergebnis steigt die Risiko-

tragfähigkeit um 420 %-Punkte.  

Im entgegengesetzten Szenario, Parallelverschiebung der 

Zinsstrukturkurve um 100 Basispunkte nach unten, steigt 

das Marktrisiko um 1.537.042 TEuro. Der Anstieg des Risi-

kokapitals für das Marktrisiko folgt im Wesentlichen einem 

Anstieg des Aktienrisikos sowie des Spreadrisikos um 

436.427 TEuro bzw. um 1.082.346 TEuro. Das SCR steigt 

um 1.389.408 TEuro. Die versicherungstechnischen Rück-

stellungen steigen um 9.746.138 TEuro. Die Eigenmittel ver-

ändern sich insgesamt um -975.904 TEuro. Die Bede-

ckungsquote sinkt im Stress um 364 %-Punkte.  

Das Aktienrisiko wird durch einen weltweiten Aktienkurs-

rückgang gestresst.  

Durch den simulierten Schock am Aktienmarkt steigt das 

Marktrisiko um 695.068 TEuro. Dies resultiert im Wesentli-

chen aus einem Anstieg des Spreadrisikos um 

615.709 TEuro. Das SCR steigt um 508.241 TEuro. Die ver-

sicherungstechnischen Rückstellungen sinken um 

1.611.052 TEuro. Die Eigenmittel verändern sich insgesamt 

um -327.152 TEuro. Im Ergebnis sinkt die Risikotragfähig-

keit um 209 %-Punkte.  

Für das Spreadrisiko erfolgt die Simulation eines Anstiegs 

der Creditspreads in den Segmenten Bank und Corporate. 

Der Creditspread-Stresstest ist dabei als rein aktivseitiger 

Stresstest konzipiert.  

Im Ergebnis führen die gestiegenen Creditspreads haupt-

sächlich zu einem Anstieg des Spreadrisikos um 

992.449 TEuro sowie des Aktienrisikos um 724.354 TEuro. 

Dies führt insgesamt zu einem Anstieg des Marktrisikos um 

1.870.542 TEuro. Das SCR steigt um 1.386.962 TEuro. Die 

versicherungstechnischen Rückstellungen sinken um 

2.530.286 TEuro. Die Eigenmittel verändern sich insgesamt 

um -846.469 TEuro, was die Bedeckungsquote im Stress 

um 358 %-Punkte sinken lässt.  

Bei den oben gezeigten Stresstests des Marktrisikos zeigt 

die Gesellschaft abhängig vom Stressszenario eine zum 

Teil starke Reduktion der Risikotragfähigkeit. Insbesondere 

die Ergebnisse des Szenarios Parallelverschiebung der 

Zinsstrukturkurve um 100 Basispunkte nach unten und des 

Szenarios Creditspread-Ausweitung veranlasst die Gesell-

schaft zur laufenden Beobachtung der Entwicklungen am 

Kapitalmarkt, um ggf. zusätzliche solvenzkapitalsteuernde 

Maßnahmen zu ergreifen. 

           

Bedeckungsquote im Stresstest 

  Vor Stress  
Zinsanstieg, 

100BP  
Zinsrückgang, 

100 BP  
Aktienkurs- 

rückgang  
Spreadanstieg 

Bank, Corporate 

31.12.2020           

Bedeckungsquote  553,4%  973,5%  189,5%  344,1%  195,2% 

           

 

Im Rahmen der Stresstestberechnungen wurden risikoredu-

zierende oder eigenmittelerhöhende Maßnahmen nicht be-

rücksichtigt. Die Entwicklung des Zinses sowie die dauer-

hafte Finanzierbarkeit der Verpflichtungen werden laufend 

beobachtet, um Maßnahmen frühzeitig ergreifen zu können. 
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C.3 Kreditrisiko

Risikoexponierung 

       

Risikoexponierung 

Risiken  Beschreibung  
Mapping zu den Solvency 
II-Modulen  Einstufung 

Kreditrisiko 

 

Kreditrisiko bezeichnet die Gefahr von Verlusten aus dem Ausfall von 
Gegenparteien (Kreditnehmer, Emittenten, Kontrahenten und Rückversi-
cherungsunternehmen) sowie aus der Migration der Bonität dieser 
Adressen. 

   Wesentlich 

Ausfallrisiko  Beim Ausfallrisiko handelt es sich um das Risiko, dass Verluste aus dem 
Ausfall von Gegenparteien entstehen. Darunter fallen: 
- Kreditnehmer (Zinszahlungen und Forderungen), 
- Emittenten handelbarer Schuld-/Beteiligungstitel (Schul-
dverschreibungen, Aktien, Genussscheine o.ä.), 
- Kontrahenten (ggf. positive Marktwerte von Derivaten) oder 
- Rückversicherungsunternehmen (Absicherung von Verbindlichkeiten) 

   Wesentlich 

Kreditnehmer   Gegenparteiausfallrisiko  Wesentlich 

Emittenten   Spreadrisiko  Wesentlich 

Aktien   Aktienrisiko  Wesentlich 

Kontrahenten   Gegenparteiausfallrisiko  Wesentlich 

Rückversicher-
ungsunternehmen  

 Gegenparteiausfallrisiko  Nicht wesentlich 

Migrationsrisiko  Das Migrationsrisiko bildet die Gefahr von Wertverlusten ab, die durch eine 
Verschlechterung der Bonitätseinstufung (Ratingmigration) eines 
- Emittenten handelbarer Schuld-/Beteiligungstitel (Schul-
dverschreibungen, Genussscheine o.ä.), oder 
- Kontrahenten (CVA-Risiko) entstehen. CVA (Credit Valuation Adjust-
ment) stellt hierbei die Wertanpassung von außerbörslich gehandelten 
Derivaten für erwartete Verluste aus dem Ausfall einer Gegenpartei dar. 
 

   Wesentlich 

Emittenten   Spreadrisiko  Wesentlich 

Kontrahenten 

 

 Gegenparteiausfallrisiko  Wesentlich 

Verwertungsrisiko  Das Verwertungsrisiko resultiert sowohl aus der Unsicherheit über die Ver-
wertungsquote vorhandener Sicherheiten als auch aus der Unsicherheit 
über die Einbringungsquote (Recovery Rate) nach dem Ausfall von 
Gegenparteien. 

   Wesentlich 

Kreditnehmer   Gegenparteiausfallrisiko  Wesentlich 

Emittenten   Spreadrisiko  Wesentlich 

       

 

Kreditrisiken bestehen in einer möglichen Verschlechterung 

der wirtschaftlichen Verhältnisse von Emittenten bzw. 

Schuldnern und der daraus resultierenden Gefahr des teil-

weisen oder vollständigen Ausfalls von Forderungen oder 

bonitätsbedingter Wertminderungen. Die Kapitalanlage der 

Gesellschaft weist grundsätzlich eine hohe Bonität und eine 

solide Besicherungsstruktur auf. In den dominierenden 

Branchen Öffentliche Hand und Finanzsektor handelt es 

sich insbesondere um Forderungen in Form von Staatsan-

leihen und gesetzlich besicherten deutschen und europäi-

schen Pfandbriefen. 

Trotzdem sind aufgrund des hohen Anteils der festverzinsli-

chen Wertpapiere am Gesamtbestand die damit verbunde-

nen Risiken als wesentlich einzustufen. 

In der R+V bestehen umfangreiche Investments in Hypothe-

kendarlehen sowie gewerbliche Immobilienfinanzierung. 

Dieser Bestand wird zu einem ganz überwiegenden Teil von 

der RVL gehalten und stellt somit trotz der hinterlegten Si-

cherheiten ein wesentliches Risiko dar. 

Risikominderungstechniken / 
Risikosteuerung 

Den Risiken aus dem Ausfall von Forderungen aus dem 

Versicherungsgeschäft wird durch ein effektives Forde-

rungsmanagement begegnet. Uneinbringliche Forderungen 

gegenüber Versicherungsnehmern werden unmittelbar als 

Minderung der Beitragseinnahmen gebucht. Zudem wird 

dem Forderungsausfallrisiko durch eine angemessene Pau-

schalwertberichtigung Rechnung getragen, die nach den Er-

fahrungswerten aus der Vergangenheit ausreichend bemes-

sen ist. Dies gilt ebenso für das Ausfallrisiko auf Forderun-

gen gegenüber Versicherungsvermittlern. Abrechnungsfor-

derungen aus dem Rückversicherungsgeschäft bestehen 

nicht. 

Um Kontrahenten- und Emittentenrisiken zu beurteilen, zieht 

die RVL zur Unterstützung die Einschätzungen internationa-

ler Ratingagenturen heran, die durch eigene Bonitätsanaly-

sen ergänzt werden. Für die wesentlichen Gegenparteien 

wird die Einhaltung der Limite fortlaufend überprüft. Die 

Auslastung der Limite und Einhaltung der Anlagerichtlinien 

wird regelmäßig überwacht. 
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Risikokonzentrationen 

Zum Umgang mit Risikokonzentrationen wird auf die Aus-

führungen zu Risikokonzentrationen innerhalb des Marktrisi-

kos verwiesen. 

Risikosensitivitäten / -stresse 

Für das Gegenparteiausfallrisiko der RVL ist lediglich die 

Ausfallwahrscheinlichkeit der Gegenpartei (Probability of 

Default) ein Risikofaktor. Im Gegenparteiausfallrisiko wer-

den jedoch nur OTC Derivate (im Wesentlichen Devisenter-

mingeschäfte und Swaps) betrachtet, deren Bestand auf-

grund ihres geringen Volumens als immateriell eingestuft 

wird. Aus diesem Grund erfolgen keine Stresstests für das 

Gegenparteilausfallrisiko der RVL. 

Stresstests für das Spreadrisiko, welches gemäß der inter-

nen Risikokategorisierung der RVL und der Standardformel 

unter dem Marktrisiko geführt wird, sind entsprechend unter 

dem Marktrisiko in Kapitel C.2 beschrieben. 

C.4 Liquiditätsrisiko 

Für eine Versicherung bedeutet Liquiditätsrisiko, dass das 

Unternehmen nicht in der Lage ist, Anlagen und andere Ver-

mögenswerte zu realisieren, um seinen finanziellen Ver-

pflichtungen bei Fälligkeit nachzukommen. Das grundsätzli-

che Risiko von Marktwertverlusten wird jedoch bereits in 

den Modulen Zins-, Spread- und Aktienrisiko berücksichtigt 

und quantifiziert. Die mangelnde Fungibilität wird im 

Spreadrisiko durch entsprechende Aufschläge berücksich-

tigt und quantifiziert. Eine zusätzliche Kapitalunterlegung ist 

nicht erforderlich. 

Um dem Liquiditätsrisiko zu begegnen, wird die Liquidität 

von R+V zentral gesteuert. Im Rahmen der Mehrjahrespla-

nung wird eine integrierte Simulation zur Bestands- und Er-

folgsentwicklung im Kapitalanlagebereich sowie zur Ent-

wicklung der Cashflows durchgeführt. Basis der Steuerung 

ist der prognostizierte Verlauf aller wesentlichen Zahlungs-

ströme aus dem versicherungstechnischen Geschäft, den 

Kapitalanlagen und der allgemeinen Verwaltung. 

Der „bei künftigen Prämien einkalkulierte erwartete Gewinn 

(EPIFP)“ zum Stichtag 31. Dezember 2020 beträgt 

363.692 TEuro. 

C.5 Operationelles Risiko 

Das operationelle Risiko wird für die RVL als wesentlich ein-

gestuft.  

Das operationelle Risiko bezeichnet das Risiko von Verlus-

ten aufgrund von unzulänglichen oder fehlgeschlagenen in-

ternen Prozessen oder aus mitarbeiter- und systembeding-

ten oder externen Vorfällen. Das operationelle Risiko um-

fasst auch Compliance- und Rechtsrisiken. 

Für das operationelle Risiko werden Szenarien identifiziert. 

Zur Plausibilisierung der Szenarien sowie zur Früherken-

nung von möglichen negativen Entwicklungen wurden ge-

eignete quantitative oder qualitative Indikatoren entwickelt 

und dem entsprechenden Szenario zugeordnet. Die Über-

prüfung der Szenarien findet jährlich statt. 

C.6 Andere wesentliche Risiken 

Länderrisiko 

Das Länderrisiko umfasst die Gefahr, dass seitens einer 

ausländischen Regierung Restriktionen erlassen werden, 

die den Transfer von Finanzmitteln von Schuldnern dieses 

Landes an ausländische Gläubiger untersagen. Für die RVL 

wurde dieses Risiko aufgrund existierender Investitionen au-

ßerhalb Deutschlands identifiziert. Aufgrund der Höhe der 

Investments ist dieses Risiko als wesentlich einzustufen. 

Das Länderrisiko bezieht sich jedoch nicht auf eine Migra-

tion oder einen Ausfall des betreffenden Landes und der 

emittierten Verpflichtungen, da diese Risiken bereits im Kre-

ditrisiko berücksichtigt werden.  

Modellrisiko 

Zur Risikomessung werden verschiedene Modelle einge-

setzt. Durch den Einsatz dieser Modelle entsteht ein Risiko 

bezüglich der angemessenen Auswahl und Spezifikation 

(z.B. Unwägbarkeiten in der Parametrisierung). Aufgrund 

der Identifikation dieses Risikos in verschiedenen Modulen 

der Standardformel wird das Modellrisiko für die RVL als 

wesentlich eingeschätzt. 

Strategisches Risiko 

Das strategische Risiko existiert für die RVL. Es ist wesent-

lich, da es für die Gesellschaft existenziell notwendig ist, auf 

veränderte Rahmenbedingungen angemessen zu reagieren 

und damit weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben.  

Reputationsrisiko 

Das Reputationsrisiko existiert für die RVL. Es ist wesent-

lich, da es für die Gesellschaft existenziell notwendig ist, 

sich einen guten Ruf gegenüber Kunden, Mitarbeitern/ Be-

werbern, Öffentlichkeit/ Medien, Verbundpartnern/ Vertrieb 

und Aufsicht zu bewahren und damit weiterhin wettbewerbs-

fähig zu bleiben. Vor dem Hintergrund des durch neue Me-

dien veränderten Kommunikationsverhaltens und der 

dadurch erhöhten Verbreitungsgeschwindigkeit von schlech-

ten Unternehmensnachrichten, hat dieses Risiko stark an 

Bedeutung gewonnen. 

C.7 Sonstige Angaben 

Im Berichtszeitraum lagen keine berichtspflichtigen sonsti-

gen Informationen vor.
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D Bewertung für Solvabilitätszwecke 

Ziel ist das Aufstellen einer Bilanz mit Marktwerten oder 

marktkonsistent bewerteten Aktiva und Passiva (nachfol-

gend „Solvabilitätsübersicht“) im Sinne der Vorgaben von 

Solvency II (vergleiche §§ 74-88 VAG). In der Solvabilitäts-

übersicht sind Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 

grundsätzlich mit ihrem beizulegenden Zeitwert (Fair Value) 

zu bewerten. 

In Bezug auf die Bewertung der Vermögenswerte und Ver-

bindlichkeiten gilt nach § 74 VAG: 

› Der beizulegende Zeitwert entspricht für Vermögens-

werte dem Betrag, zu dem die Vermögenswerte zwi-

schen sachverständigen, vertragswilligen und voneinan-

der unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden 

könnten. 

› Der beizulegende Zeitwert entspricht für Verbindlichkei-

ten dem Betrag, zu dem die Verbindlichkeiten zwischen 

sachverständigen, vertragswilligen und voneinander un-

abhängigen Geschäftspartnern übertragen oder begli-

chen werden könnten. Eine Berichtigung der Bewertung, 

um die Bonität des Versicherungsunternehmens zu be-

rücksichtigen, findet nicht statt. 

Grundsätzlich besteht die Anforderung, verlässliche und be-

obachtbare Marktpreise anzusetzen, das heißt eine „mark to 

market“ Bewertung vorzunehmen. Ist dies nicht möglich, so 

werden konstruierte „Marktpreise“ unter Berücksichtigung 

aller vorhandenen Marktinformationen verwendet („mark to 

model“). 

Für Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die weder zu 

den versicherungstechnischen Rückstellungen, noch zu den 

einforderbaren Beträgen aus Rückversicherungsverträgen 

gehören, gilt weiterhin: 

› Ansatz und Bewertung erfolgen nach International Fi-

nancial Reporting Standards (IFRS), sofern Konformität 

zu § 74 VAG nachweisbar ist. 

› Ist die Bewertung nach IFRS temporär beziehungsweise 

permanent nicht konsistent, so ist eine alternative, zu § 

74 VAG konsistente Bewertungsmethode anzuwenden. 

› Einzelne Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind 

separat zu bewerten. 

› Die Bewertung erfolgt unter der Annahme der Unterneh-

mensfortführung, also jeweils mit dem Going-Concern-

Ansatz. 

Für die Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte der genann-

ten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist seitens der 

Rechtsgrundlagen von Solvency II eine dreistufige Bewer-

tungshierarchie vorgegeben. Level 1 sieht eine Bewertung 

von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zu Marktprei-

sen vor, die an aktiven Märkten für identische Vermögens-

werte bzw. Verbindlichkeiten notiert sind. Sofern die Krite-

rien von Level 1 nicht erfüllt sind, erfolgt eine Bewertung zu 

Marktpreisen ähnlicher Vermögenswerte oder Verbindlich-

keiten, die an aktiven Märkten notiert sind (Level 2). Hierbei 

sind Korrekturen für preisrelevante Unterschiede zwischen 

dem Bewertungs- und Vergleichsobjekt zu berücksichtigen. 

Fehlt es an Marktpreisen an aktiven Märkten, so sind in Le-

vel 3 der Bewertungshierarchie alternative Bewertungsme-

thoden heranzuziehen, um die beizulegenden Zeitwerte der 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu bestimmen. 

Die versicherungstechnischen Rückstellungen werden ge-

mäß Solvency II ökonomisch bewertet. Anstelle des Vor-

sichtsprinzips der deutschen handelsrechtlichen Rech-

nungslegung entspricht der angesetzte ökonomische Wert 

der versicherungstechnischen Rückstellungen dem aktuel-

len Betrag, der bei einer Übertragung der Versicherungsver-

pflichtungen von einem auf das andere Unternehmen ge-

zahlt würde. 

Die Unterschiede zwischen der Bilanz gemäß Handelsge-

setzbuch (HGB) und der ökonomischen Solvabilitätsüber-

sicht begründen sich im Wesentlichen durch ausweistechni-

sche Unterschiede sowie durch abweichende Bewertungs-

methoden. Beispiele für wesentliche Unterschiede sind hier-

bei stille Reserven oder Lasten bei der handelsrechtlichen 

Bewertung der Kapitalanlagen und die nach HGB vorsich-

tige Bewertung der versicherungstechnischen Rückstellun-

gen, die Bewertung von Investmentfonds sowie der Ausweis 

von einforderbaren Beträgen aus Rückversicherungsverträ-

gen. 

Die nachfolgenden Abschnitte geben eine quantitative und 

qualitative Beschreibung der zugrundeliegenden Bewer-

tungsmethoden sowie Ergebnisse der Solvabilitätsübersicht 

der RVL einschließlich der wesentlichen Unterschiede zur 

deutschen handelsrechtlichen Bilanzierung zum Stichtag. 

Die HGB-Vergleichsspalte beinhaltet die HGB-Werte in der 

nach Solvency II-Vorgaben umgegliederten Bilanzstruktur. 

D.1 Vermögenswerte 

Abgegrenzte Abschlusskosten 

Ein Ansatz der abgegrenzten Abschlusskosten ist unter Sol-

vency II grundsätzlich nicht vorgesehen, da die noch nicht 

fälligen Ansprüche aus dem selbstabgeschlossenen Ge-

schäft an Versicherungsnehmer in der Bewertung der versi-

cherungstechnischen Rückstellungen (siehe D.2 Versiche-

rungstechnische Rückstellungen) berücksichtigt werden. 

Unter HGB werden in diesem Posten Forderungen gegen-

über Versicherungsnehmern aus noch nicht getilgten Ab-

schlusskosten mit den Nennwerten ausgewiesen. 
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Immaterielle Vermögenswerte 

Die Position kann entgeltlich erworbene Konzessionen, ge-

werbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, Li-

zenzen an solchen Rechten und Werten sowie geleistete 

Anzahlungen umfassen. Unter Solvency II können immateri-

elle Vermögenswerte gemäß IAS 38 aktiviert werden, sofern 

der Vermögenswert einzeln veräußert werden kann und das 

Versicherungsunternehmen nachweisen kann, dass für 

identische oder ähnliche Vermögenswerte ein abgeleiteter 

Wert vorliegt. Andernfalls sind sie mit Null anzusetzen. Zum 

Stichtag werden in der Solvabilitätsübersicht keine immateri-

ellen Vermögenswerte angesetzt, da diese nicht einzeln ver-

äußert werden können.  

Die Bewertung der immateriellen Vermögenswerte in der 

HGB-Bilanz erfolgt zu Anschaffungskosten, die linear inner-

halb der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrie-

ben werden. Von der Aktivierung selbst erstellter immateriel-

ler Vermögenswerte des Anlagevermögens nach § 248 Abs. 

2 HGB wird abgesehen. Im Ergebnis ergibt sich daraus der 

in der Tabelle dargestellte Unterschied im Wertansatz zwi-

schen der Handelsbilanz und der Solvabilitätsübersicht. 

Latente Steueransprüche 

Latente Steuern werden gemäß Solvency II für alle Vermö-

genswerte und Verbindlichkeiten berücksichtigt, bei denen 

der Wertansatz in der Steuerbilanz von dem in der Solvabili-

tätsübersicht abweicht. Aktive latente Steuern sind zu bilan-

zieren, wenn Aktivposten in der Solvabilitätsübersicht niedri-

ger oder Passivposten höher anzusetzen sind als in der 

Steuerbilanz und sich diese Differenzen in der Zukunft mit 

steuerlicher Wirkung wieder ausgleichen (temporäre Diffe-

renzen). Entsprechend sind passive latente Steuern zu bi-

lanzieren, wenn Aktivposten in der Solvabilitätsübersicht hö-

her oder Passivposten niedriger anzusetzen sind als in der 

Steuerbilanz. 

Die Gesellschaft weist gemäß IAS 12 in der Solvabilitäts-

übersicht keine aktiven latenten Steuern aus, sondern stellt 

die aktiven und passiven Latenzen saldiert auf der Passiv-

seite dar.  

Das Konzept von Berechnung und bilanziellem Ausweis der 

latenten Steuern in der Solvabilitätsübersicht folgt dabei 

grundsätzlich den Regelungen der IFRS gemäß IAS 12. 

Die RVL geht bei der Berechnung der latenten Steuern in 

der Solvabilitätsübersicht zweistufig vor: Die latenten Steu-

ern gemäß IFRS werden in geeigneter Weise in die Solvabi-

litätsübersicht übernommen und die Bewertungsunter-

schiede zwischen IFRS und Solvency II mit zusätzlichen la-

tenten Steuern belegt. Die Bewertungsunterschiede werden 

mit dem individuellen Unternehmenssteuersatz der RVL 

multipliziert, wobei steuerliche Spezialregelungen zur An-

wendung kommen. Am Stichtag bereits beschlossene Steu-

ersatzänderungen werden berücksichtigt.    

Für die Sicherstellung der Werthaltigkeit der errechneten ak-

tiven latenten Steuern ist dabei der Zeitpunkt entscheidend, 

zu dem steuerliche Erträge und Aufwendungen anfallen: Um 

steuerliche Verlustvorträge nutzen zu können, müssen die 

Aufwendungen zeitlich grundsätzlich vor den Erträgen anfal-

len.  

Die aktiven latenten Steuern der RVL stammen insbeson-

dere aus den folgenden Sondereffekten: 

› Latente Steuern auf die Risikomarge 

› Zweistufige Berechnung der latenten Steuern 

Für die Sondereffekte wurde das Vorliegen der benötigten 

zeitlichen Abfolge von Erträgen und Aufwendungen nachge-

wiesen. Im Rahmen der Prüfung der Solvabilitätsübersicht 

durch den Wirtschaftsprüfer wurde u.a. die Werthaltigkeits-

analyse aktiver latenter Steuern überprüft und als angemes-

sen beurteilt.  

Unter HGB wurden die latenten Steuern der Gesellschaft in 

Ausübung des Wahlrechts des §273 Abs. 1 S. 2 nicht bilan-

ziert. Die RVL ist ertragsteuerliche Organgesellschaft der 

DZ BANK AG. Unter Anwendung der wirtschaftlichen Be-

trachtungsweise werden die latenten Steuern gemäß Sol-

vency II sowie die resultierende Verlustausgleichsfähigkeit 

auf Ebene der Organgesellschaft ausgewiesen. 

Immobilien für den Eigenbedarf und 
Sachanlagen  

In der Solvabilitätsübersicht wird unter diesem Posten bei 

der RVL die Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgewie-

sen. Entsprechend dem IFRS-/HGB-Ansatz erfolgte die Be-

wertung zu Anschaffungskosten, die linear innerhalb der be-

triebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben wurden. 

Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten zwischen 250 

Euro und 1.000 Euro lagen, wurden in einen Sammelposten 

eingestellt, der über fünf Jahre – beginnend mit dem Jahr 

der Bildung – abgeschrieben wird. 

Weiterhin werden in dieser Position auch eigengenutzte Im-

mobilien geführt. Unter Solvency II erfolgt eine Bewertung 

zum Marktwert. Dieser ergibt sich u.a. aus der Bewertung 

der zugrundeliegenden Bodenrichtwerte. Eine Aktualisie-

rung erfolgt alle fünf Jahre. 

Gemäß HGB werden diese eigengenutzten Immobilien mit 

den um Abschreibungen geminderten Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprin-

zips bei einer dauernden Wertminderung bilanziert. Die 

planmäßigen Abschreibungen erfolgten linear. Zuschreibun-

gen erfolgten gemäß § 253 Abs. 5 Satz 1 HGB; jedoch ma-

ximal auf die um planmäßige Abschreibungen verminderten 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. 
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Solvency II-

Wert 
 HGB-Wert 

  TEuro  TEuro 

Geschäfts- oder Firmenwert  -  0 

Abgegrenzte Abschlusskosten  -  48.888 

Immaterielle Vermögenswerte  0  5.140 

Latente Steueransprüche  0  0 

Überschuss bei den Altersver-
sorgungsleistungen 

 0  0 

Immobilien und Sachanlagen für 
den Eigenbedarf 

 300.739  123.017 

Summe  300.739  177.046 

     

 

Anlagen (außer Vermögenswerte für index- 
und fondsgebundene Verträge) 

Alle Kapitalanlagen außer Grundstücke und Gebäude sowie 

Beteiligungen zählen zu den finanziellen Vermögenswerten, 

die gemäß Solvency II zum Marktwert bewertet werden. Die 

Zuordnung der Anlagen zu den Kategorien nach Solvency II 

weicht ggf. von den Eingruppierungen nach HGB ab. Prinzi-

piell ist eine Deckungsgleichheit der Anlagen nach Solvency 

II und HGB gewährleistet. 

Grundlegend werden Anlagen, die auf einem aktiven Markt 

gehandelt werden, entsprechend der zum Bilanzstichtag an 

den Finanzmärkten notierten Preise bewertet. Außerbörslich 

gehandelte Wertpapiere werden anhand der an den Finanz-

märkten allgemein anerkannten Bewertungsmethoden er-

mittelt. Die im Rahmen der Solvabilitätsübersicht offenge-

legten beizulegenden Zeitwerte entsprechen weitgehend 

den Zeitwerten, die im Anhang des Geschäftsberichtes ge-

mäß den Vorschriften § 54 ff. der Verordnung über die 

Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen (Rech-

VersV) veröffentlicht werden. 

Grundlegende Unterschiede in der Darstellung der Anlagen 

nach den deutschen Rechnungslegungsvorschriften und 

den regulatorischen Anforderungen gemäß Solvency II be-

stehen im Hinblick auf die Bewertungsmethode und die ge-

forderte Gliederung. 

Die Grundlage für die Zugangs- und Folgebewertung von 

Anlagen nach den deutschen Rechnungslegungsvorschrif-

ten bilden die gesetzlichen Vorschriften gemäß § 253 HGB.  

Diesen Vorschriften folgend werden Anlagen in Folgeperio-

den entsprechend zu fortgeführten Anschaffungskosten o-

der zu beizulegenden Werten bewertet, wobei die histori-

schen Anschaffungskosten die jeweilige Obergrenze bei der 

Folgebewertung bilden. Die Erfassung von möglichen Wert-

minderungen entspricht den Vorschriften § 253 Abs. 3 und 4 

HGB. Niedrigere Wertansätze aus der Vergangenheit wer-

den auf die Anschaffungskosten beziehungsweise den nied-

rigeren beizulegenden Wert gemäß § 253 Abs. 5 HGB zu-

geschrieben, sofern die Gründe für vorgenommene Wert-

minderungen nicht mehr existieren. 

Weiterführende Angaben zu den Anlagearten, deren Bewer-

tungsmethoden sowie zu weiteren quantitativen und qualita-

tiven Unterschieden zwischen den deutschen Rechnungsle-

gungsvorschriften und den Anforderungen gemäß Solvency 

II werden nachfolgend gegeben: 

Immobilien (außer zur Eigennutzung) 

Diese Position beinhaltet fremdgenutzte Grundstücke und 

Gebäude, welche unter Solvency II zum Zeitwert gemäß 

IAS 40 bewertet werden. Hiernach werden die beizulegen-

den Zeitwerte der Immobilien mittels Vergleichswert-, Er-

tragswert- oder Sachwertverfahren sowie den Vereinbarun-

gen der abgeschlossenen Verträge ermittelt. Die Wertermitt-

lung erfolgt unter anderem unter Berücksichtigung aktueller 

Marktberichte, veröffentlichter Indizes sowie regionaler be-

ziehungsweise überregionaler Vergleichspreise. 

Unter HGB werden Grundstücke, grundstücksgleiche 

Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden 

Grundstücken mit den um Abschreibungen geminderten An-

schaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des 

Niederstwertprinzips bei einer dauernden Wertminderung bi-

lanziert. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear. 

Zuschreibungen erfolgen gemäß § 253 Abs. 5 Satz 1 HGB; 

jedoch maximal auf die um planmäßige Abschreibungen 

verminderten Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Anteile an verbundenen Unternehmen, 
einschließlich Beteiligungen 

Die Bilanzposition „Anteile an verbundenen Unternehmen, 

einschließlich Beteiligungen“ umfasst alle Anteile an Unter-

nehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäfts-

betrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu 

jenen Unternehmen zu dienen. 

Zur Ermittlung der Zeitwerte der Beteiligungen der RVL wer-

den im Wesentlichen die folgenden Bewertungsverfahren 

eingesetzt. Die relative Gewichtung der eingesetzten Be-

wertungsverfahren wird jeweils in Klammern angegeben: 

› Approximation (0,1%) 

› Net Asset-Value (NAV) (96,9%) 

› Ertragswert (3,0%) 

Da keine Marktpreisnotierungen für Beteiligungen an Versi-

cherungs- und Rückversicherungsunternehmen vorliegen, 

werden unter Solvency II die Beteiligungen nach der ange-

passten Equity-Methode bewertet. Es handelt sich dabei um 

ein nach den Rechtsgrundlagen von Solvency II definiertes 

Bewertungsverfahren, bei dem Versicherungsunternehmen 

mit ihrem anteiligen Solvency-II-Eigenkapital angesetzt wer-
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den. Der Wertansatz entspricht dem Überschuss der Ver-

mögenswerte über die Verbindlichkeiten in der Solvabilitäts-

übersicht des Versicherungs- oder Rückversicherungsunter-

nehmens. Ein dabei vorhandener Überschuss wird mit dem 

Anteil an der Beteiligung als Zeitwert angesetzt. 

Bei der Gesellschaft besteht eine Beteiligung an dem Versi-

cherungsunternehmen Assimoco Vita S. p. A. 

Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 

werden nach HGB zu Anschaffungskosten, bei voraussicht-

lich dauerhafter Wertminderung vermindert um Abschrei-

bungen, bilanziert. Wenn die Gründe für eine in der Vergan-

genheit getätigte Abschreibung nicht mehr bestehen, wer-

den gemäß § 253 Abs. 5 Satz 1 HGB Zuschreibungen auf 

den Zeitwert bis maximal zum Anschaffungswert vorgenom-

men. 

Aktien – notiert 

Unter dieser Position werden an einer öffentlichen Börse no-

tierte Anteile am Kapital eines Unternehmens, zum Beispiel 

anteilsmäßiger Besitz eines Unternehmens, ausgewiesen. 

Beteiligungen sind hiervon ausgeschlossen. Ansatz und Be-

wertung der Bilanzposition nach Solvency II erfolgen mit 

dem jeweiligen Börsenwert. 

Für den Buchwert der HGB-Bilanz werden Aktien zu An-

schaffungskosten, vermindert um Abschreibungen nach 

dem strengen Niederstwertprinzip, bewertet, soweit sie nicht 

dem Anlagevermögen zugeordnet sind. Aktien, die gemäß § 

341 b Abs. 2 Satz 1 HGB dem Anlagevermögen zugeordnet 

sind, werden gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB bei Vorliegen 

einer dauerhaften Wertminderung mit dem am Abschlusstag 

niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Andernfalls er-

folgt der Ansatz mit dem Anschaffungswert. Aktien wurden 

mit ihrem Marktwert angesetzt. Per 31.12.2020 wurde von 

dem Wahlrecht, auf den nachhaltigen Wert oder den höhe-

ren Anteilswert der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzu-

schreiben, kein Gebrauch gemacht. 

Aktien – nicht notiert 

Diese Bilanzposition beinhaltet Anteile am Kapital eines Un-

ternehmens, die nicht an einer öffentlichen Börse notiert 

sind, zum Beispiel anteilsmäßiger Besitz eines Unterneh-

mens. Beteiligungen werden hiervon ausgeschlossen. An-

satz und Bewertung der Bilanzposition nach Solvency II er-

folgen grundsätzlich mit Rücknahmepreisen, die durch ex-

terne Kurslieferanten gemeldet werden. 

Für Beteiligungen des Genossenschaftssektors, die als 

nicht notierte Aktien geführt werden, dient der Anschaf-

fungswert als Approximation für den Zeitwert. 

Für den Buchwert der HGB-Bilanz werden Aktien zu An-

schaffungskosten, vermindert um Abschreibungen nach 

dem strengen Niederstwertprinzip, bewertet, soweit sie nicht 

dem Anlagevermögen zugeordnet sind. Aktien, die gemäß § 

341 b Abs. 2 Satz 1 HGB dem Anlagevermögen zugeordnet 

sind, werden gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB bei Vorliegen 

einer dauerhaften Wertminderung mit dem am Abschlusstag 

niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Andernfalls er-

folgt der Ansatz mit dem Anschaffungswert. Aktien wurden 

mit ihrem Marktwert angesetzt. Per 31.12.2020 wurde von 

dem Wahlrecht, auf den nachhaltigen Wert oder den höhe-

ren Anteilswert der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzu-

schreiben, kein Gebrauch gemacht. 

Staats- und Unternehmensanleihen 

Hierunter fallen durch öffentliche Stellen (Zentralstaaten / 

Bundesstaaten, supranationale staatliche Institutionen, Re-

gionalregierungen oder Kommunalverwaltungen) sowie von 

Unternehmen ausgegebene Anleihen, Schuldscheinforde-

rungen und Darlehen, Namensschuldverschreibungen so-

wie übrige Ausleihungen. Ansatz und Bewertung der Bilanz-

position erfolgen nach Solvency II mit dem jeweiligen Markt-

wert. Dieser ergibt sich für börsennotierte Wertpapiere 

durch Börsenkurse oder Rücknahmepreise. Für Rententitel 

ohne regelmäßige Kursversorgung erfolgt die Ermittlung 

grundsätzlich anhand der Discounted Cashflow Methode.  

Für den Buchwert der HGB-Bilanz werden Inhaberschuld-

verschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 

zu Anschaffungskosten, vermindert um Abschreibungen, 

nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet, soweit sie 

nicht dem Anlagevermögen zugeordnet sind. 

Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche 

Wertpapiere, die gemäß § 341 b Abs. 2 Satz 1 HGB dem 

Anlagevermögen zugeordnet sind, werden mit dem fortge-

führten Anschaffungswert, oder bei Vorliegen einer dauer-

haften Wertminderung gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB mit 

dem niedrigeren Zeitwert angesetzt. Die Amortisation einer 

Differenz zwischen den fortgeführten Anschaffungskosten 

und dem Rückzahlungsbetrag erfolgte unter Anwendung der 

Effektivzinsmethode erstmalig im Geschäftsjahr. Sofern 

keine dauerhafte Wertminderung der Devise vorlag, wird die 

Währungsumrechnung zum Devisenkassamittelkurs am An-

schaffungszeitpunkt vorgenommen. Wenn die Gründe für 

eine in der Vergangenheit getätigte Abschreibung im An-

lage- und Umlaufvermögen nicht mehr bestehen, werden 

gem. § 253 Abs. 5 Satz 1 HGB Zuschreibungen auf den 

Zeitwert bis maximal zum fortgeführten Anschaffungswert 

vorgenommen. 

Schuldscheinforderungen, Darlehen und Namensschuldver-

schreibungen sowie die übrigen Ausleihungen werden mit 

dem fortgeführten Anschaffungswert angesetzt, soweit nicht 

Einzelwertberechtigungen vorzunehmen sind. Die Amortisa-

tion einer Differenz zwischen den Anschaffungskosten und 

dem Rückzahlungsbetrag erfolgt unter Anwendung der Ef-

fektivzinsmethode. 

Strukturierte Schuldtitel 

Bei einem strukturierten Produkt wird ein derivatives Finan-

zinstrument (zum Beispiel eine Option) mit einem nichtderi-

vativen Instrument (zum Beispiel einer Anleihe) kombiniert. 
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Nach Solvency II wird unter der Position „Strukturierte 

Schuldtitel“ der jeweilige Marktwert ausgewiesen, wobei 

keine Zerlegung dieser Schuldtitel erfolgt. Die Strukturierten 

Produkte werden mittels anerkannter finanzmathematischer 

Methoden bewertet. Hierzu wird ein Shifted Libor-Market 

Modell verwendet. Eingehende Bewertungsparameter sind 

hierbei Geldmarkt-/Swapzinskurven, emittenten- und risi-

koklassenspezifische Credit-Spreads, Volatilitäten und Kor-

relationen für CMS-Swapsätze, ggf. Devisenkassakurse. 

Unter HGB werden bei R+V Finanzderivate und Struktu-

rierte Schuldtitel in ihre einzelnen Bestandteile zerlegt. Die 

derivativen Bestandteile werden mittels anerkannter finanz-

mathematischer Methoden bewertet.  

Besicherte Wertpapiere 

Unter dieser Bilanzposition werden alle Anleihen gegenüber 

Zweckgemeinschaften zusammengefasst, die Forderungen 

gegenüber Dritten bündeln, in verschiedene Qualitätsklas-

sen tranchieren und als Zins und Tilgung an den Inhaber 

der Anleihe weiterleiten (sogenannte Asset Backed Securi-

ties, ABS). 

Unter Solvency II werden die Marktwerte der ABS-Produkte 

nach der Discounted Cashflow Methode ermittelt; dabei 

werden überwiegend am Markt beobachtbare Werte heran-

gezogen. 

Da aktuell alle Besicherten Wertpapiere der RVL dem Anla-

gevermögen zugeordnet sind, wird gemäß HGB als Wert 

dieser Bilanzposition der jeweilige Anschaffungswert, ver-

mindert um in der Vergangenheit vorgenommene Abschrei-

bungen, herangezogen. 

Investmentfonds 

Unter der Position „Investmentfonds“ (laut offizieller EIOPA-

Übersetzung: „Organismen für gemeinsame Anlagen“) wer-

den alle Investitionen bei Unternehmen, deren alleiniger 

Zweck in gemeinsamen Anlagen in übertragbare Wertpa-

piere und / oder andere Kapitalanlagen liegt, ausgewiesen. 

Investmentfonds umfassen unter anderem Aktienfonds, 

Rentenfonds, Mischfonds, Geldmarktfonds, Immobilien-

fonds, Infrastrukturfonds sowie Sonstige Fonds. Die RVL 

hält Immobilien-, Renten- sowie Mischfonds. 

Als beizulegender Zeitwert für Anteile an Investmentfonds 

nach Solvency II werden Börsenkurse, Rücknahmepreise o-

der Nettoinventarwerte inkl. Fonds-Kasse zum Bilanzstich-

tag verwendet. 

Investmentanteile, die gemäß §341b Abs. 2 Satz 1 HGB 

dem Anlagevermögen zugeordnet sind, werden gemäß § 

253 Abs. 3 Satz 5 HGB bei Vorliegen einer dauerhaften 

Wertminderung mit dem am Abschlusstag niedrigeren bei-

zulegenden Wert angesetzt. Andernfalls erfolgt der Ansatz 

mit dem Anschaffungswert. Bei Wertpapier-Spezialfonds 

wurde basierend auf den enthaltenen Vermögenswerten der 

nachhaltige Wert ermittelt. Dabei wurden Inhaberschuldver-

schreibungen bei gegebener Bonität des Schuldners mit 

dem Rückzahlungsbetrag angesetzt, ansonsten mit dem 

Marktwert. Aktien wurden mit ihrem Marktwert angesetzt. 

Per 31.12.2020 wurde von dem Wahlrecht, auf den nachhal-

tigen Wert oder den höheren Anteilswert der Kapitalverwal-

tungsgesellschaft abzuschreiben, kein Gebrauch gemacht. 

Derivate 

Nach Solvency II werden unter der Bilanzposition „Derivate“ 

auf der Aktivseite die aktuell positiven Marktpreise aller De-

rivate zusammengefasst. Insbesondere die Zahlungsströme 

von Swaps werden unter Solvency II getrennt nach Mittelzu-

flüssen und -abflüssen dargestellt. Die Derivate mit aktuell 

negativem Marktwert werden als Gegenposition auf der 

Passivseite dargestellt. 

Derivative Finanzinstrumente werden am Bilanzstichtag mit 

ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet. Hierzu werden bei 

börsengehandelten Finanzinstrumenten die aktuellen Bör-

senschlusskurse herangezogen. Für nicht börsengehan-

delte Finanzinstrumente werden beizulegende Zeitwerte 

mittels anerkannter Bewertungsmodelle, insbesondere Dis-

counted Cashflow Methoden sowie dem Shifted Libor-Mar-

ket Modell ermittelt. Grundsätzlich erfolgt dies auf der Basis 

von am Markt beobachtbaren Parametern, wie zum Beispiel 

Zinsstrukturkurven unter Berücksichtigung von emittenten- 

und risikoklassenspezifischen Credit-Spreads und gegebe-

nenfalls weiteren Markt-Parametern (insbesondere Volatili-

täten). Anderenfalls werden sonstige anerkannte Bewer-

tungsverfahren zugrunde gelegt. 

Zins-Swaps werden anhand des Shifted Libor-Market Mo-

dells bewertet, Bewertungsparameter sind Geldmarkt-

/Swapzinsstrukturkurven sowie gegebenenfalls Devisenkas-

sakurse. 

Vorkäufe / Termingeschäfte werden auf Basis der Discoun-

ted Cashflow Methode bewertet, Bewertungsparameter hier-

bei sind die Zinskurve und der Credit-Spread. Aktien-/index-

bezogene Optionen werden mittels Monte Carlo Simulation 

in einem um Forward-Volatilitäten erweiterten Local-Volati-

lity-Modell bewertet. Als Datengrundlage dienen u.a. Aktien- 

bzw. Indexkurse, implizite Volatilitäten und prognostizierte 

Dividendenzahlungen. Index Warrants mit einer enthaltenen 

plain vanilla Call Option werden auf Basis validierter Kontra-

hentenkurse bewertet. 

Im Unterschied zu den bilanziellen Richtlinien von Solvency 

II ist eine gesonderte Bilanzierung von Derivaten mit positi-

ven Marktwerten im Rahmen der handelsrechtlichen Rech-

nungslegung nicht vorgesehen. 

Einlagen außer Zahlungsmitteläquivalente 

Diese Bilanzposition umfasst alle Einlagen außer übertrag-

baren Einlagen. Dies bedeutet, dass sie zu keinem Zeit-

punkt für Zahlungsvorgänge genutzt werden können und 
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dass es nicht ohne nennenswerte Beschränkung oder Ge-

bühren möglich ist, ihre Umwandlung in Bargeld zu verlan-

gen oder sie auf Dritte zu übertragen. Kassen- oder Geldbe-

stände außerhalb der Kapitalanlage werden in der Bilanzpo-

sition „Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente“ aus-

gewiesen.  

Der Ausweis in der Solvabilitätsübersicht erfolgt aufgrund 

des kurzfristigen Charakters mit dem HGB-Buchwert zuzüg-

lich der Stückzinsen. Einlagen bei Kreditinstituten werden 

gemäß HGB mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Nega-

tive Einlagenzinsen werden saldiert mit Erträgen ausgewie-

sen. 

Quantitative oder qualitative Unterschiede zur deutschen 

handelsrechtlichen Rechnungslegung bestehen nicht. 

  

     

Kapitalanlagen 

  Solvency II-Wert  HGB-Wert 

  TEuro  TEuro 

Immobilien (außer zur Eigennutzung)  1.153.999  580.540 

Anteile an verbundenen Unternehmen, einschließlich Beteiligungen  2.130.484  1.908.564 

Aktien  528.120  429.728 

davon Aktien - notiert  109.773  335.334 

davon Aktien - nicht notiert  418.347  94.395 

Anleihen  31.775.463  26.797.277 

davon Staatsanleihen  7.856.410  6.625.565 

davon Unternehmensanleihen  20.157.226  16.999.242 

davon Strukturierte Schuldtitel  2.684.598  2.264.009 

davon Besicherte Wertpapiere  1.077.229  908.462 

Investmentfonds  25.932.520  23.103.344 

Derivate  1.349.184  20.150 

Einlagen außer Zahlungsmitteläquivalenten  30.000  30.000 

Sonstige Anlagen  0  0 

Summe  62.899.770  52.869.603 

     

Vermögenswerte für index- und 
fondsgebundene Verträge 

Hierunter fallen Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko 

von Inhabern von Lebensversicherungspolicen. Entspre-

chend dem IFRS-/HGB-Ansatz erfolgt die Bewertung mit 

dem zum Bilanzstichtag aktuellen Börsenkurs. 

Quantitative oder qualitative Unterschiede zur deutschen 

handelsrechtlichen Rechnungslegung bestehen nicht. 

Darlehen und Hypotheken 

In der Kategorie Darlehen und Hypotheken werden nicht 

derivative Vermögenswerte mit festen oder bestimmbaren 

Zahlungen, die nicht in einem aktiven Markt notiert sind, 

ausgewiesen. R+V hat dieser Kategorie Policen- und Hy-

pothekendarlehen zugeordnet. 

Policendarlehen umfassen Ausleihungen an Versiche-

rungsnehmer, die über Policen besichert sind. Die Policen-

darlehen werden unter HGB zu Nominalwerten angesetzt. 

Der Ausweis in der Solvabilitätsübersicht erfolgt mit dem 

HGB-Buchwert zuzüglich der Stückzinsen. 

Einforderbare Beträge aus 
Rückversicherungsverträgen 

Diese Position entspricht dem Anteil der Rückversicherer 

am Besten Schätzwert der versicherungstechnischen 

Rückstellungen und ist eng mit der Modellierung der versi-

cherungstechnischen Rückstellungen verknüpft. Eine de-

taillierte Beschreibung dieser Bilanzposition folgt in Ab-

schnitt D.2 unter „Bester Schätzwert der Einforderbaren 

Beträge aus Rückversicherungsverträgen“. Dort erfolgt 

auch der Vergleich mit der Bilanzierung gemäß HGB. 

Forderungen gegenüber Versicherungen und 
Vermittlern 

Entsprechend dem Ansatz in der HGB-Bilanz erfolgt die 

Bewertung mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher 

Wertberichtigungen. Im Gegensatz zur HGB-Bilanz werden 

in der Solvabilitätsübersicht nur die überfälligen Forderun-
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gen gegenüber Versicherungen und Vermittlern ausgewie-

sen, wohingegen die nicht überfälligen Forderungen Teil 

der versicherungstechnischen Rückstellungen sind.  

Forderungen (Handel, nicht Versicherung) 

Ansatz und Bewertung erfolgen bei dieser Position grund-

sätzlich nach den Regelungen der IFRS.  

Weiterhin resultiert der Unterschied zur HGB-Bilanz aus 

der Bilanzierung von Forderungen im Zusammenhang mit 

Rentenzahlungsverpflichtungen. Nach IFRS (IAS 19) wird 

unter Solvency II auf der Aktivseite der Erstattungsan-

spruch aus Rentenzahlungsverpflichtungen ausgewiesen. 

Dieser umfasst Rückdeckungsversicherungen, Forderun-

gen gegenüber Pensionsfonds und Forderungen gegen-

über der Unterstützungskasse GmbH. 

Im Vergleich dazu werden unter HGB auf der Aktivseite le-

diglich Rückdeckungsversicherungen und Forderungen an 

Pensionsfonds (gezahlte Einmalbeiträge für Auslagerun-

gen in früheren Geschäftsjahren) ausgewiesen. 

Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalente 

Ansatz und Bewertung erfolgen bei dieser Position nach 

den Regelungen der IFRS, das heißt, es werden soge-

nannte Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente im 

Sinne der in IAS 7 für die Zahlungsstrom-Rechnung gege-

benen Definition erfasst und die Bewertung erfolgt zum 

Nennwert. Grundsätzlich werden unter diesem Posten 

Bank- und Kassenguthaben ausgewiesen. 

Quantitative oder qualitative Unterschiede zur deutschen 

handelsrechtlichen Rechnungslegung bestehen nicht. 

Sonstige nicht an anderer Stelle 
ausgewiesene Vermögenswerte 

Unter dieser Position werden alle sonstigen nicht an ande-

rer Stelle ausgewiesenen Vermögenswerte bilanziert.  

     

Sonstige Vermögenswerte     

  Solvency II-Wert  HGB-Wert 

  TEuro  TEuro 

Vermögenswerte für index- und fondsgebundene Verträge  1.711.197  1.711.197 

Darlehen und Hypotheken  10.921.826  9.035.536 

davon Policendarlehen  38.211  37.867 

davon Darlehen und Hypotheken an Privatpersonen  10.123.522  8.369.288 

davon Sonstige Darlehen und Hypotheken  760.092  628.381 

Einforderbare Beträge aus Rückversicherungsverträgen von:  -75.498  25.310 

Nichtlebensversicherungen und Krankenversicherung nAd Nichtlebensversicherung  0  0 

Lebensversicherungen und Krankenversicherung nAd Lebensversicherung  -75.498  25.310 

davon Krankenversicherung nAd Lebensversicherung  -59.156  24.554 

davon Lebensversicherungen  -16.342  756 

Depotforderungen  0  0 

Forderungen gegenüber Versicherungen und Vermittlern  101.582  51.633 

Forderungen gegenüber Rückversicherern  0  0 

Forderungen (Handel, nicht Versicherung)  557.695  546.946 

Eigene Aktien  0  0 

In Bezug auf Eigenmittelbestandteile fällige Beträge oder ursprünglich eingeforderte, aber noch 
nicht eingezahlte Mittel  0  0 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  748.717  748.717 

Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Vermögenswerte  381.593  381.638 

Summe  14.347.111  12.500.978 
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D.2 Versicherungstechnische 
Rückstellungen 

Für das Versicherungsgeschäft der RVL ergeben sich in der 

Segmentierung nach Solvency II die folgenden Geschäfts-

bereiche: 

Versicherungstechnische Rückstellungen - 
Lebensversicherung 

› Versicherungen mit Überschussbeteiligung  

› Sonstige Lebensversicherung 

› Index- und Fondsgebundene Versicherungen 

Versicherungstechnische Rückstellungen - 
Krankenversicherung nAd 
Lebensversicherung 

› Krankenversicherung (Direktversicherungsgeschäft) 

Im Geschäftsbereich Krankenversicherung nAd Lebensver-

sicherung ist das Geschäft aus Berufsunfähigkeitsversiche-

rungen abgebildet. 

In der Solvabilitätsübersicht werden für sämtliche Versiche-

rungsverpflichtungen gegenüber Versicherungsnehmern 

und Anspruchsberechtigten versicherungstechnische Rück-

stellungen gebildet. Diese werden auf vorsichtige, verlässli-

che und objektive Art und Weise berechnet (§ 75 Abs. 1 

VAG). 

Der Wert der versicherungstechnischen Rückstellungen ent-

spricht dem aktuellen Betrag, den Versicherungsunterneh-

men zahlen müssten, wenn sie ihre Versicherungsverpflich-

tungen unverzüglich auf ein anderes Versicherungsunter-

nehmen übertragen würden (§ 75 Abs. 2 VAG). Die Berech-

nung der versicherungstechnischen Rückstellungen erfolgt 

unter Berücksichtigung der von den Finanzmärkten bereit-

gestellten Informationen sowie allgemein verfügbarer Daten 

über versicherungstechnische Risiken und hat mit diesen 

konsistent zu sein (Marktkonsistenz). Die versicherungs-

technischen Rückstellungen ergeben sich aus der Summe 

des Besten Schätzwerts und der Risikomarge. 

Bei der Bewertung der versicherungstechnischen Rückstel-

lungen werden die Übergangsmaßnahme nach § 352 VAG 

und die Volatilitätsanpassung nach § 82 VAG angewendet.  

Bester Schätzwert 

Der beste Schätzwert einer versicherungstechnischen 

Rückstellung ist ein wahrscheinlichkeitsgewichteter, diskon-

tierter Durchschnitt aller zukünftigen Ein- und Auszahlungs-

ströme. Die Abzinsung der Zahlungen erfolgt mit den lauf-

zeitabhängigen Zinssätzen der von der Aufsicht vorgegebe-

nen risikofreien Zinsstrukturkurve unter Berücksichtigung 

der tatsächlichen Zahlungszeitpunkte. 

Bei der Projektion der künftigen Zahlungsströme werden 

alle ein- und ausgehenden Zahlungsströme berücksichtigt, 

die zur Abrechnung der Versicherungsverbindlichkeiten 

während ihrer Laufzeit benötigt werden (§ 77 Abs. 3 VAG): 

Prämienzahlungen und damit im Zusammenhang stehende 

Zahlungsströme, sämtliche Zahlungen an Versicherungs-

nehmer und Anspruchsberechtigte (einschließlich künftiger 

Überschussbeteiligungen, unabhängig davon, ob sie ver-

traglich garantiert werden oder nicht) sowie sämtliche bei 

der Bedienung der Versicherungsverpflichtungen anfallen-

den Aufwendungen.  

Die Projektion von Prämien, garantierten Leistungen und 

Kostenaufwendungen erfolgt für die wesentlichen Bestände 

einzelvertraglich bis zum Ablauf. Das nicht einzelvertraglich 

modellierte Geschäft wird durch einen angemessenen Ska-

lierungsansatz berücksichtigt.  

Neben den Produkt- und Bestandsdaten zu Beginn der Pro-

jektion gehen insbesondere Annahmen zur Entwicklung der 

Bestände über die Projektionsphase ein. Dies sind Annah-

men zur Biometrie und zum Versicherungsnehmerverhalten, 

wie z.B. Sterbewahrscheinlichkeiten 2. Ordnung, Kapitalab-

findungs- und Stornowahrscheinlichkeiten.  

Bei der Projektion der Kosten wurde Inflation berücksichtigt.  

Zur Bewertung der Leistungen aus Überschussbeteiligung 

wird für jedes Projektionsjahr eine Überschussbeteiligung in 

Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden RfB-Mittel zuge-

teilt. Die Fortschreibung der RfB erfolgt unter Beachtung der 

Mindestzuführungsverordnung.  

Der Wert der Optionen und Garantien wird durch eine 

stochastische Simulation ermittelt. 

Es handelt sich beim Besten Schätzwert um eine Brut-

torückstellung, das heißt entlastende Effekte aus Rückversi-

cherung werden nicht berücksichtigt. 

Die Modelle zur Bewertung der versicherungstechnischen 

Rückstellungen werden laufend an veränderte Anforderun-

gen angepasst und weiterentwickelt. 

Die versicherungstechnischen Rückstellungen gemäß HGB 

setzen sich aus Beitragsüberträgen, fondgebundenen Versi-

cherungen, Deckungsrückstellung, Rückstellung für noch 

nicht abgewickelte Versicherungsfälle, Rückstellung für Bei-

tragsrückerstattung und Ansammlungsguthaben zusammen. 
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Vt. Rückstellungen - Lebensversicherung und Krankenversicherung nAd Lebensversicherung 

  HGB  Solvency II-Wert 

  

vt. Rückstellungen  Bester Schätzwert  Risikomarge  

Auswirkung der 
Übergangs- 
maßnahme  

Summe 

  TEuro  TEuro  TEuro  TEuro  TEuro 

Versicherung mit Überschuss-
beteiligung  59.003.946  70.680.541  732.696  -5.365.356  66.047.881 

Sonstige Lebensversicherung  739.774  818.064  9.727  -254.264  573.527 

Index- und fondsgebundene Versi-
cherung  1.644.131  1.486.636  14.155  -73.256  1.427.536 

Summe Lebensversicherung  61.387.851  72.985.242  756.578  -5.692.877  68.048.943 

Krankenversicherung nAd Lebens-
versicherung  2.044.637  -211.842  10.489  1.546.702  1.345.349 

Summe Krankenversicherung  2.044.637  -211.842  10.489  1.546.702  1.345.349 

           

Bester Schätzwert der Versicherung mit 
Überschussbeteiligung 

Der Beste Schätzwert der Versicherungen mit Überschuss-

beteiligung beträgt 70.680.541 TEuro und setzt sich aus 

dem Erwartungswert der garantierten Leistungen, dem Wert 

der Optionen und Garantien und den Leistungen aus Über-

schussbeteiligung zusammen. 

Mit dem Rückkaufsrecht und dem Kapitalwahlrecht sind die 

wesentlichen Optionen der Versicherungsnehmer berück-

sichtigt.  

Bester Schätzwert der Sonstigen 
Lebensversicherung 

Der Beste Schätzwert der Sonstigen Lebensversicherung 

beträgt 818.618 TEuro und umfasst Lebensversicherungen 

ohne Überschussbeteiligung. Er setzt sich aus dem Erwar-

tungswert der garantierten Leistungen und dem Wert der 

Optionen und Garantien zusammen. 

Mit dem Rückkaufsrecht und dem Kapitalwahlrecht sind die 

wesentlichen Optionen der Versicherungsnehmer berück-

sichtigt. 

Bester Schätzwert der Index- und 
Fondsgebundenen Versicherungen 

Der Beste Schätzwert der Index- und Fondsgebundenen 

Versicherungen beträgt 1.486.636 TEuro und setzt sich aus 

dem Erwartungswert der garantierten Leistungen, dem Wert 

der Optionen und Garantien und den Leistungen aus Über-

schussbeteiligung zusammen. 

Die Projektion von Prämien, garantierten Leistungen und 

Kostenaufwendungen erfolgt für die wesentlichen Bestände 

einzelvertraglich bis zum Ablauf. Dabei werden die Verträge 

in einen fondsgebundenen Teil während der Aufschubzeit 

und einen konventionellen Teil während des Rentenbezugs 

aufgespalten. Verrentete Fondsguthaben werden in den 

Zahlungsströmen des Geschäftsbereiches Versicherungen 

mit Überschussbeteiligung berücksichtigt. Das nicht einzel-

vertraglich modellierte Geschäft wird durch einen angemes-

senen Skalierungsansatz berücksichtigt. 

Für die Bestimmung der Leistungen aus Beteiligung an Ri-

siko- und sonstigen Überschüssen in der Aufschubzeit wer-

den Risiko- und sonstige Überschüsse für jedes Jahr im 

Projektionszeitraum ermittelt und unter Einhaltung der Min-

destzuführungsverordnung auf Versicherungsnehmer und 

Unternehmen aufgeteilt.  

Im Rentenbezug werden die Leistungen aus Überschussbe-

teiligung analog der konventionellen Versicherungen im Ge-

schäftsbereich Versicherungen mit Überschussbeteiligung 

ermittelt. 

Zur Bewertung der Optionen wurde ein dynamisches Versi-

cherungsnehmerverhalten bezüglich Rückkauf berücksich-

tigt. 

Bester Schätzwert der Krankenversicherung 
nAd Lebensversicherung 

Der Beste Schätzwert der Krankenversicherung nAd Le-

bensversicherung beträgt -211.842 TEuro und setzt sich  

aus dem Erwartungswert der garantierten Leistungen, dem 

Wert der Optionen und Garantien und den Leistungen aus 

Überschussbeteiligung zusammen. 

Kapitalmarktabhängiges Versicherungsnehmerverhalten 

wurde nicht berücksichtigt. 
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Vergleich zur HGB-Bilanzierung 
(Lebensversicherung und 
Krankenversicherung nAd 
Lebensversicherung) 

Die Abweichung zwischen den Rückstellungen nach HGB und 

Solvency II ist im Wesentlichen durch unterschiedliche Bewer-

tungsansätze begründet. Bewertungsunterschiede ergeben sich aus 

den biometrischen Rechnungsgrundlagen, der Bewertung der 

Überschussbeteiligung und dem Diskontsatz. 

Biometrische Rechnungsgrundlagen sind unter HGB nach dem 

Vorsichtsprinzip und unter Solvency II auf Basis beobachteter Da-

ten gewählt.  

Die HGB-Rückstellungen enthalten die RfB. Der gebundene 

Teil der RfB ist unter Solvency II im Erwartungswert der ga-

rantierten Leistung enthalten. Der ungebundene Teil der 

RfB ist hingegen nicht Teil der Rückstellungen, sondern wird 

in die Eigenmittelposition Überschussfonds überführt. Zu-

dem erfolgt eine Bewertung der Leistungen aus Über-

schussbeteiligung. 

Für die Ermittlung der Deckungsrückstellung nach HGB wird 

das Minimum aus dem Rechnungszins für die Beitragskal-

kulation und dem Höchstrechnungszins gemäß Deckungs-

rückstellungsverordnung (DeckRV) verwendet. Dieses Mini-

mum liegt derzeit in den relevanten Laufzeiten über dem ri-

sikolosen Zins des Besten Schätzwertes. Durch die Zinszu-

satzrückstellungen unter HGB reduziert sich die Bewer-

tungsdifferenz zum Besten Schätzwert. 

     

Vergleich HGB zu Solvency II - Lebensversicherung 
und Krankenversicherungen nAd Lebensversiche- 
rung 

  HGB-Wert  

Solvency 

II-Wert 

  TEuro  TEuro 

Lebensversicherung  61.387.851  68.048.943 

Bester Schätzwert    72.985.242 

Risikomarge    756.578 

Auswirkung der Übergangsmaßnahme    -5.692.877 

Fondsgebundene Versicherungen  1.711.197   

Beitragsüberträge  196.099   

Deckungsrückstellungen  56.293.830   

Rückstellung für noch nicht abgewick-
elte Versicherungsfälle  111.714   

Rückstellung für Beitragsrückerstattung  2.501.157   

Sonstige vt. Rückstellungen  0   

Ansammlungsguthaben / gut-
geschriebene Überschussanteile  573.853   

Krankenversicherung nAd Lebensver-
sicherung  2.044.637  1.345.349 

Bester Schätzwert    -211.842 

Risikomarge    10.489 

Auswirkung der Übergangsmaßnahme    1.546.702 

Beitragsüberträge  19.708   

Deckungsrückstellung  1.755.805   

Rückstellung für noch nicht abgewick-
elte Versicherungsfälle  121.048   

Rückstellung für Beitragsrückerstattung  148.077   

     

 

Risikomarge 

Die Risikomarge stellt sicher, dass der Wert der versiche-

rungstechnischen Rückstellungen dem Betrag entspricht, 

den Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen 

bei Bestandsübernahme erwartungsgemäß benötigen, um 

die Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen 

zu erfüllen. 

Für die Ermittlung der Risikomarge wird ein Betrag an an-

rechnungsfähigen Eigenmitteln berechnet, der der Solvenz-

kapitalanforderung entspricht, die für die Bedeckung der 

Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen wäh-

rend ihrer Laufzeit erforderlich ist. Zur Berücksichtigung der 

Kapitalbereitstellungskosten wird der ermittelte Kapitalbe-

trag mit einem Kapitalkostensatz verzinst. 

Für die Berechnung der Risikomarge wurde von der Verein-

fachung der Methode 1 gemäß Leitlinie 62 der EIOPA-Leitli-

nien zur Bewertung von versicherungstechnischen Rück-

stellungen Gebrauch gemacht: Ermittlung von Näherungs-

werten für die Einzel- oder Teilrisiken innerhalb einiger oder 
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sämtlicher für die Berechnung der künftigen Solvenzkapital-

anforderungen zu verwendenden Module und Untermodule. 

Die Zeitreihe der zukünftigen Solvenzkapitalanforderungen 

werden mit dem laufzeitabhängigen, risikofreien Zinssatz 

diskontiert und zum Barwert summiert. Nach dem Kapi-

talkostenansatz wird der Barwert mit dem regulatorisch vor-

gegebenen Kapitalkostensatz von 6 % multipliziert. 

Die Ergebnisse der RVL sind in den Abschnitten zu den 

„Besten Schätzwerten“ dargestellt. 

Unter HGB gibt es keine Rückstellungsposition, die der Risi-

komarge entspricht. 

Bester Schätzwert der Einforderbaren Beträge 
aus Rückversicherungsverträgen 

In der Solvabilitätsübersicht wird unter der Position „Einfor-

derbare Beträge aus Rückversicherungsverträgen“ der Bar-

wert der Zahlungsströme aus Rückversicherungsverträgen 

zuzüglich der Depotverbindlichkeiten ausgewiesen. 

Hierzu werden die erwarteten Rückversicherungsergebnisse 

mittels aktuarieller Verfahren über den gesamten Projekti-

onszeitraum fortgeschrieben und mit der risikolosen Zins-

kurve diskontiert.  

Aufgrund der geringen Ausfallwahrscheinlichkeiten in den 

relevanten Bonitätsstufen wird aus Materialitätsgründen auf 

eine Anpassung der Einforderbaren Beträge um das Gegen-

parteiausfallrisiko verzichtet. 

Im Gegensatz zur HGB-Rechnungslegung erfolgt der Aus-

weis in der Solvabilitätsübersicht vollständig auf der Aktiv-

seite. Die abweichende Bewertung bewirkt, dass sich die 

Einforderbaren Beträge aus Rückversicherung nach Sol-

vency II (-75.498 TEuro) deutlich von denen nach HGB 

(25.310 TEuro) unterscheiden. 

 

     

Einforderbare Beträge 

  
HGB-vt. Rück- 

stellungen  
SII-Einford. 

Beträge 

  TEuro  TEuro 

Versicherung mit Überschussbeteiligung  756  -16.269 

Sonstige Lebensversicherung  0  -73 

Index- und fondsgebundene Versicherung  0  0 

Krankenversicherung  24.554  -59.156 

Summe  25.310  -75.498 

     

Grad der Unsicherheit 

Die Berechnung der versicherungstechnischen Rückstel-

lungen ist aufgrund der verwendeten Grundlagen, Metho-

den und Annahmen, die in die Berechnung eingehen, mit 

Unsicherheiten behaftet. Im Rahmen von internen und ex-

ternen Prüfungen werden sämtliche Annahmen und Metho-

den auf Angemessenheit untersucht, so dass die beste-

henden Unsicherheiten als kontrollierbar eingestuft werden 

können. Darüber hinaus werden Sensitivitätsberechnungen 

angestellt, um ein Verständnis der Wirkungsweise der An-

nahmen zu erlangen und die gewonnenen Erkenntnisse in 

die Festlegung der Annahmen einfließen zu lassen. 

Die wesentlichen Unsicherheitsfaktoren für die Bewertung 

der versicherungstechnischen Rückstellungen ergeben 

sich aus den folgenden Sachverhalten:  

Nicht-ökonomische Annahmen 

Die Herleitung der Rechnungsgrundlagen nach bester 

Schätzung umfasst Annahmen zur Biometrie (Sterblichkeit 

und Invalidität), Kosten und zum zukünftigen Verhalten von 

Versicherungsnehmern (Storno und die Ausübung vertrag-

licher Optionen wie beispielsweise das Kapitalwahlrecht, 

Zuzahlungen und Dynamikerhöhungen). Diese Annahmen 

werden entweder auf Basis historischer Beobachtungen 

hergeleitet oder beruhen auf Expertenschätzungen. Das 

tatsächliche Eintreten ist jedoch von zukünftigen Ereignis-

sen abhängig und unterliegt daher einer Schätzunsicher-

heit. 

Ökonomische Annahmen 

Bei der Berechnung des Wertes der Optionen und Garan-

tien werden Kapitalmarktszenarien verwendet, die mit den 

am Finanzmarkt beobachtbaren Preisen in Einklang stehen 

(Marktkonsistenz). Zur Erzeugung der Kapitalmarktszena-

rien wird ein ökonomischer Szenariogenerator genutzt, 

dessen Kalibrierung für einen langen, über den liquiden 

Teil des Kapitalmarkts hinausgehenden Projektionszeit-

raum erfolgt und somit ein Prognoserisiko enthält. 
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Managementregeln 

Die entsprechenden Parameter im Modell dienen dazu, die 

erwarteten zukünftigen Handlungen des Managements re-

alistisch abzubilden und sind mit dem Management abge-

stimmt. Da die Entscheidungen des Managements letztlich 

von den Rahmenbedingungen und der jeweiligen konkre-

ten Situation abhängen und zudem ermessensabhängig 

sind, bildet eine modellhafte Implementierung immer nur 

eine begrenzte Auswahl an Handlungsoptionen ab. Daher 

besteht auch für die Festlegung der Managementregeln 

eine Unsicherheit. 

Unter die Managementregeln mit den größten Ergebnis-

auswirkungen auf die versicherungstechnischen Rückstel-

lungen fallen insbesondere: 

› Annahmen zur Steuerung der Kapitalanlagen 

› Steuerung der Gewinn- und Verlustrechnung 

› Annahmen zur Höhe und Struktur der Überschussbetei-

ligung 

Methoden 

Bei der Berechnung der versicherungstechnischen Rück-

stellungen werden Näherungslösungen im Modell genutzt: 

› Die Abbildung des Versichertenbestandes im Modell er-

folgt im Wesentlichen bis auf einzelne Teilbestände ein-

zelvertraglich. Der Modellierungsgrad wird regelmäßig 

überprüft und kontinuierlich ausgebaut. Die Auswirkun-

gen von Teilbeständen, die über eine Näherungslösung 

modelliert werden, ist gering. 

› Die Methode zur Berechnung der Risikomarge kann 

gemäß den regulatorischen Vorgaben nach einem ver-

einfachten Ansatz erfolgen. Für die Berechnung wird 

die beste Vereinfachungsmethode genutzt, welche eine 

Fortschreibung der Solvenzkapitalanforderungen nach 

jeweils geeigneten Risikotreibern vorsieht. Da es sich 

um keine exakte Berechnung der zukünftigen Solvenz-

kapitalanforderungen handelt, unterliegt der Wert einer 

Unsicherheit. 

Anwendung von Volatilitätsanpassung und 
Übergangsmaßnahme 

Die RVL wendet nach Genehmigung durch die BaFin die 

Volatilitätsanpassung gemäß § 82 VAG an. Die Volatilitäts-

anpassung ist eine Maßnahme für Anbieter von Versiche-

rungen mit langfristigen Garantien und in ihrer Wirkung 

zeitlich nicht beschränkt. Sie dient dazu Spreadausweitun-

gen auszugleichen, die sich zwar in der Solvenzbetrach-

tung auswirken, de facto jedoch für das Versicherungsun-

ternehmen keine Belastung darstellen, weil es sich ledig-

lich um vorübergehende Marktpreisschwankungen handelt. 

Dadurch soll prozyklisches Verhalten von Versicherungs-

unternehmen in Krisensituationen verhindert werden. Die 

Volatilitätsanpassung wird zu jedem Berechnungsstichtag 

anhand der aktuellen Spreads ermittelt und unterliegt da-

her Schwankungen.  

           

Auswirkungen der Volatilitätsanpassung und der Übergangsmaßnahme 

  

Mit Volatilitäts- 
anpassung und 

Übergangs- 
maßnahme  

Mit Volatilitäts- 
anpassung, ohne 

Übergangs- 
maßnahme  

Auswirkung der 
Übergangs- 
maßnahme  

Ohne Volatilitäts- 
anpassung, ohne 

Übergangs- 
maßnahme  

Auswirkung der 
Volatilitäts- 
anpassung 

  TEuro  TEuro  TEuro  TEuro  TEuro 

Versicherungstechnische 
Rückstellungen 

 
69.394.293  73.540.467  -4.146.174  73.577.544  -37.077 

Solvenzkapitalanforderung (SCR)  991.838  1.466.958  -475.119  1.680.238  -213.280 

Mindestkapitalanforderung (MCR)  446.327  660.131  -213.804  756.107  -95.976 

Gesamteigenmittel  5.488.738  2.646.931  2.841.808  2.609.009  37.922 

auf SCR anrechenbare 
Eigenmittel  5.488.738  2.646.931  2.841.808  2.609.009  37.922 

Bedeckungsquote SCR  553%  180%  373%  155%  25% 

auf MCR anrechenbare 
Eigenmittel  5.387.338  2.545.531  2.841.808  2.507.609  37.922 

Bedeckungsquote MCR  1207%  386%  821%  332%  54% 

           

 

Die RVL wendet erstmals die Übergangsmaßnahme für die 

versicherungstechnischen Rückstellungen gemäß § 352 

VAG an. Die Übergangsmaßnahme ist zeitlich bis zum 

31.12.2031 begrenzt und soll den Unternehmen den Über-

gang von Solvabilität I zu Solvency II erleichtern. Das 

Rückstellungstransitional berechnet sich aus der Differenz 

der Rückstellungen gemäß Solvabilität II und HGB und ver-

ringert sich in jedem Jahr des Übergangszeitraums um 

1/16. Die Höhe des im ersten Jahr des Übergangszeit-

raums ansetzbaren Abzugs wurde zum 01.01.2016 unter 

Berücksichtigung der Begrenzung gemäß § 352 Abs. 4 

VAG bestimmt. Im Jahr 2020 sank der abzugsfähige Anteil 

des Rückstellungstransitionals auf 12/16. 
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D.3 Sonstige Verbindlichkeiten 

Andere Rückstellungen als 
versicherungstechnische Rückstellungen 

Die Bilanzierung der anderen Rückstellungen als versiche-

rungstechnische Rückstellungen entspricht nach Solvency 

II den Vorschriften der IFRS. Die Position umfasst unter 

anderem Rückstellungen, die nach IAS 19 bilanziert wer-

den. Die Bewertung erfolgt gemäß IAS 19 auf Basis der zu 

den Rentenzahlungsverpflichtungen erläuterten Prämissen. 

Ansatz und Bewertung der weiteren Rückstellungen dieser 

Bilanzposition erfolgt entsprechend dem IFRS-/HGB-An-

satz mit dem Erfüllungsbetrag. Der Wert aus der Solvabili-

tätsübersicht entspricht dem IFRS-Ansatz. Unterschiede 

zur deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegung sind 

auf die nach IAS 19 bewerteten Rückstellungen, sowie auf 

die nach IFRS nicht anzusetzenden Rückstellungen für 

drohende Verluste aus dem Kapitalanlagebereich zurück-

zuführen. 

Quantitative oder qualitative Unterschiede zur deutschen 

handelsrechtlichen Rechnungslegung bestehen nicht. 

Rentenzahlungsverpflichtungen 

Die Bilanzierung der Rentenzahlungsverpflichtungen nach 

Solvency II entspricht den Vorschriften der IFRS. 

Die Bewertung der leistungsorientierten Altersversorgungs-

systeme der R+V erfolgt gemäß IAS 19 nach Anwart-

schaftsbarwertverfahren und basiert auf versicherungsma-

thematischen Gutachten. Der Berechnung liegen aktuelle 

Sterbe-, Invaliditäts- und Fluktuationswahrscheinlichkeiten, 

erwartete Gehalts-, Anwartschafts- und Rentensteigerun-

gen sowie ein realitätsnaher Rechnungszins zugrunde. Der 

Rechnungszins orientiert sich an den Zinssätzen, die für 

langfristige Industrieanleihen von Emittenten bester Bonität 

gelten. Als Rechnungsgrundlage für die Sterblichkeits- und 

Invaliditätsannahmen dienen die Richttafeln 2018 G von 

Klaus Heubeck.  

Die Bewertung der Rentenzahlungsverpflichtungen nach 

HGB erfolgt entsprechend den Vorschriften des § 253 Abs. 

1 HGB inkl. Einmalbeiträgen aus Auslagerungen an Pensi-

onsfonds aus früheren Geschäftsjahren (§ 246 Abs. 2, S. 2 

HGB kommt nicht zur Anwendung). 

Der Unterschied zur HGB-Bilanz resultiert aus den unter-

schiedlichen Bewertungsansätzen nach IFRS und HGB. 

Latente Steuerschulden 

Siehe hierzu die Erläuterungen unter D.1 (Vermögens-

werte). 

Derivate 

Siehe hierzu die Erläuterungen unter D.1 (Vermögens-

werte). 

Finanzielle Verbindlichkeiten außer 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

Entsprechend dem Ansatz in der HGB-Bilanz erfolgt die 

Bewertung mit dem Erfüllungsbetrag. Der Wert aus der 

Solvabilitätsübersicht entspricht dem HGB-Buchwert.  

Quantitative oder qualitative Unterschiede zur deutschen 

handelsrechtlichen Rechnungslegung bestehen nicht. 

Verbindlichkeiten gegenüber 
Versicherungen und Vermittlern 

Entsprechend dem Ansatz in der HGB-Bilanz erfolgt die 

Bewertung mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher 

Wertberichtigungen. Im Gegensatz zur HGB-Bilanz werden 

in der Solvabilitätsübersicht nur die überfälligen Verbind-

lichkeiten gegenüber Versicherungen und Vermittlern aus-

gewiesen, wohingegen die nicht überfälligen Forderungen 

Teil der versicherungstechnischen Rückstellungen sind. 

Verbindlichkeiten gegenüber 
Rückversicherern 

Entsprechend dem Ansatz in der HGB-Bilanz erfolgt die 

Bewertung mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher 

Wertberichtigungen. Im Gegensatz zur HGB-Bilanz werden 

in der Solvabilitätsübersicht nur die überfälligen Verbind-

lichkeiten gegenüber Rückversicherern ausgewiesen, wo-

hingegen die nicht überfälligen Forderungen Teil der versi-

cherungstechnischen Rückstellungen sind.  

Verbindlichkeiten (Handel, nicht 
Versicherung) 

Entsprechend dem Ansatz in der HGB-Bilanz erfolgt die 

Bewertung mit dem Erfüllungsbetrag. Der Wert aus der 

Solvabilitätsübersicht entspricht dem HGB-Ansatz.   

Quantitative oder qualitative Unterschiede zur deutschen 

handelsrechtlichen Rechnungslegung bestehen nicht. 

Sonstige nicht an anderer Stelle 
ausgewiesene Verbindlichkeiten 

Unter dieser Bilanzposition werden alle sonstigen nicht an 

anderer Stelle ausgewiesenen Verbindlichkeiten erfasst, 

die unter keiner anderen Position bilanziert werden. Ent-

sprechend dem IFRS-/HGB-Ansatz erfolgt die Bewertung 

mit dem Erfüllungsbetrag. Der Wert aus der Solvabilitäts-

übersicht entspricht dem IFRS-Ansatz. 
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Sonstige Verbindlichkeiten 

  Solvency II-Wert  HGB-Wert 

  TEuro  TEuro 

Eventualverbindlichkeiten  0  0 

Andere Rückstellungen als versicherungstechnische 
Rückstellungen 

 
28.417  26.996 

Rentenzahlungsverpflichtungen  26.601  12.549 

Depotverbindlichkeiten  22.842  22.842 

Latente Steuerschulden  1.304.366  0 

Derivate  405.691  25.082 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  0  0 

Finanzielle Verbindlichkeiten außer Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten  974.507  970.243 

Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen und 
Vermittlern  2.412  255.756 

Verbindlichkeiten gegenüber Rückversicherern  0  2.536 

Verbindlichkeiten (Handel, nicht Versicherung)  691  691 

Nachrangige Verbindlichkeiten  53.000  53.000 

davon nicht in den Basiseigenmitteln aufgeführte nachrangige Verbindlichkeiten  0  0 

davon in den Basiseigenmitteln aufgeführte nachrangige Verbindlichkeiten  53.000  53.000 

Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene 
Verbindlichkeiten  463  463 

Summe  2.818.990  1.370.158 

     

D.4 Alternative 
Bewertungsmethoden 

Die nachfolgende Tabelle stellt die angewandten Bewer-

tungshierarchien für die relevanten Bilanzpositionen der 

RVL im Überblick dar.
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      Sonstige Angaben    

 

 

       

Solvency II-Bewertungshierachie       

  Bewertungslevel 

  
Notierte Marktpreise auf 

aktiven Märkten  

Notierte Marktpreise 
ähnlicher 

Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten  

nicht am Markt 

beobachtbare 
Bewertungsparameter 

  Level 1  Level 2  Level 3 

Aktiva       

Immobilien für den Eigenbedarf und Sachanlagen      X 

Immobilien (außer zur Eigennutzung)      X 

Anteile an verbundenen Unternehmen, einschließlich Beteiligungen      X 

Aktien       

davon Aktien - notiert  X     

davon Aktien - nicht notiert      X 

Anleihen       

davon Staatsanleihen  X  X  X 

davon Unternehmensanleihen  X  X  X 

davon Strukturierte Schuldtitel    X  X 

davon Besicherte Wertpapiere      X 

Investmentfonds  X  X  X 

Derivate    X   

Vermögenswerte für index- und fondsgebundene Verträge  X  X   

Darlehen und Hypotheken      X 

Sonstige Vermögenswerte    X  X 

Passiva       

Rentenzahlungsverpflichtungen      X 

Derivate    X   

Sonstige Verbindlichkeiten      X 

       

 

Für weitere Informationen zur Bewertung der einzelnen Ver-

mögenswerte und Verbindlichkeiten, siehe die Erläuterun-

gen unter D.1 (Vermögenswerte), bzw. D.3 (sonstige Ver-

bindlichkeiten). 

D.5 Sonstige Angaben 

Im Berichtszeitraum lagen keine berichtspflichtigen sonsti-

gen Informationen vor.
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E Kapitalmanagement

E.1 Eigenmittel 

Kapitalmanagementstrategie 

Dem Zusammenspiel zwischen Kapital- und Risikoma-

nagement kommt eine wichtige Funktion bei der Sicher-

stellung der Gesamtsolvabilität zu. Darüber hinaus erfor-

dern die Volatilität der Soll- und Ist-Werte aufgrund der 

Verankerung des Marktwertprinzips in der Solvency II-

Richtlinie sowie die Anforderung, dass der Risikokapital-

bedarf jederzeit mit anrechnungsfähigen Eigenmitteln zu 

bedecken ist, einerseits eine kontinuierliche Beobachtung 

der Bedeckung und andererseits ein angemessenes, zu-

kunftsorientiertes Management der Eigenmittel. Im Rah-

men des Kapitalmanagements sind mögliche Maßnah-

men zu beurteilen, die einer Verbesserung oder Wieder-

herstellung der Eigenmittelausstattung unter Normalbe-

dingungen sowie in Stresssituationen dienen können. 

Die vorausschauende Gegenüberstellung der Kapitalan-

forderungen und der verfügbaren Eigenmittel über den 

Planungshorizont findet im mittelfristigen Kapitalmanage-

mentplan statt. 

Das Kapitalmanagement liegt – als wesentlicher Teil des 

Risikomanagements – in der Verantwortung des Vor-

stands der RVL. Ein zentraler Aspekt des Kapitalma-

nagementprozesses stellt die Erstellung des mittelfristi-

gen Kapitalmanagementplans dar. Die Aufgabe des Ka-

pitalmanagementplans liegt darin, die jederzeitige Bede-

ckung der Kapitalanforderungen der RVL zu gewährleis-

ten. Der mittelfristige Kapitalmanagementplan berück-

sichtigt insbesondere folgende Aspekte: 

› geplante Kapitalemissionen; 

› die Fälligkeit von Eigenmittelbestandteilen unter Ein-

beziehung sowohl der vertraglich vereinbarten Fällig-

keit als auch einer vorzeitigen Rückzahlungs- oder 

Tilgungsmöglichkeit; 

› die Auswirkung einer Emission, Tilgung, Rückzahlung 

oder anderweitigen Veränderung der Bewertung von 

Eigenmittelbestandteilen auf die Anrechnungsgren-

zen zur Bedeckung von SCR und MCR (Tiering); 

› die Anwendung und die Implikationen der Ausschüt-

tungsstrategie; 

› die Ergebnisse der im Rahmen des ORSA durchge-

führten Projektionen. 

Der Betrachtungshorizont des Kapitalmanagementplans 

ergibt sich aus dem Geschäftsplanungshorizont der RVL. 

Der Kapitalmanagementplan berücksichtigt die Ergeb-

nisse der im ORSA durchgeführten Projektionen und 

stellt daraus die im Verlauf der Planungsperiode resultie-

rende Entwicklung der Bedeckung dar. Der Kapitalma-

nagementplan spiegelt somit die Wechselwirkung zwi-

schen der Kapitalplanung und dem Risikoprofil des Un-

ternehmens sowie die Verzahnung der beiden Prozesse 

wider. 

Aufgrund der gesetzlich geforderten Verzahnung des Ka-

pitalmanagementprozesses mit dem ORSA orientiert sich 

die Frequenz der Aktualisierung des Kapitalmanage-

mentplans an der Frequenz des ORSA-Prozesses. Somit 

ist der Kapitalmanagementplan einerseits jährlich infolge 

eines regulären ORSA und andererseits infolge eines ad-

hoc ORSA zu aktualisieren. 

Im Berichtszeitraum gab es keine wesentlichen Änderun-

gen im Hinblick auf die zugrunde gelegten Ziele, Annah-

men und Maßnahmen der Kapitalmanagementstrategie. 

Gesamteigenmittel 

Die Gesamteigenmittel setzen sich aus den Basiseigen-

mitteln und den ergänzenden Eigenmitteln zusammen. 

Basiseigenmittel sind der Überschuss der Vermögens-

werte über die Verbindlichkeiten abzüglich des Betrages 

der eigenen Aktien, nicht-anzuerkennender Beteiligungen 

an Finanz- und Kreditinstituten sowie vorhersehbarer Di-

videnden und Ausschüttungen.  

Ergänzende Eigenmittel sind solche, die nicht zu den Ba-

siseigenmitteln zählen, und die zum Ausgleich von Ver-

lusten eingefordert werden können, sofern die Aufsicht 

diese nach einer Kriterienprüfung genehmigt. Zur Stär-

kung der Risikotragfähigkeit wurde der Ansatz von noch 

nicht eingezahltem Eigenkapital in Höhe von 

101.400 TEuro als Tier-2 Eigenmittel von der BaFin ge-

nehmigt und zum 31.12.2020 erstmals als Bestandteil 

der anrechnungsfähigen Eigenmittel angesetzt. 

Gemäß § 91 VAG werden die gesamten Eigenmittel je 

nach Ausprägung beziehungsweise Erfüllungsgrad der 

regulatorisch vorgegebenen Merkmale in drei unter-

schiedliche Klassen, sogenannte „Tiers“, unterteilt. Die 

Einstufung erfolgt gemäß den nachfolgenden Mindestan-

forderungen: 

› Ständige Verfügbarkeit 

› Nachrangigkeit 

› Ausreichende Laufzeit 

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, ob und inwieweit ein Ei-

genmittelbestandteil frei ist von Verpflichtungen oder An-

reizen zur Rückzahlung des Nominalbetrags, obligatori-

schen festen Kosten und sonstigen Belastungen. 
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        Eigenmittel  

 

 

Zum Stichtag unterteilen sich die Basiseigenmittel der 

RVL in Tier 1-Eigenmittel in Höhe von 5.334.338 TEuro 

TEuro und Tier 2-Eigenmittel in Höhe von 53.000 TEuro. 

Tier 3-Eigenmittel sind nicht vorhanden.  

         

Gesamteigenmittel         

  Gesamt  Tier 1  Tier 2  Tier 3 

2020  TEuro  TEuro  TEuro  TEuro 

Grundkapital (ohne Abzug eigener An-
teile)  98.800  98.800  0  0 

Auf Grundkapital entfallendes Emis-
sionsagio  612.500  612.500  0  0 

Überschussfonds  1.783.309  1.783.309  0  0 

Ausgleichsrücklage  2.839.729  2.839.729  0  0 

Nachrangige Verbindlichkeiten  53.000  0  53.000  0 

Betrag in Höhe des Werts der latenten 
Netto-Steueransprüche  0  0  0  0 

Basiseigenmittel nach Abzügen  5.387.338  5.334.338  53.000  0 

Nicht eingezahltes Eigenkapital  101.400  0  101.400  0 

Gesamteigenmittel  5.488.738  5.334.338  154.400  0 

2019         

Grundkapital (ohne Abzug eigener An-
teile)  98.800  98.800  0  0 

Auf Grundkapital entfallendes Emis-
sionsagio  612.500  612.500  0  0 

Überschussfonds  2.101.967  2.101.967  0  0 

Ausgleichsrücklage  904.598  904.598  0  0 

Nachrangige Verbindlichkeiten  53.000  0  53.000  0 

Betrag in Höhe des Werts der latenten 
Netto-Steueransprüche  0  0  0  0 

Basiseigenmittel nach Abzügen  3.770.864  3.717.864  53.000  0 

Nicht eingezahltes Eigenkapital  0  0  0  0 

Gesamteigenmittel  3.770.864  3.717.864  53.000  0 

         

 

Die Basiseigenmittel der RVL setzen sich zum Stichtag im 

Wesentlichen aus 98.800 TEuro Grundkapital, der Kapital-

rücklage gemäß § 272 HGB – enthalten in der Position 

„Auf Grundkapital entfallendes Emissionsagio“ – in Höhe 

von 612.500 TEuro, dem Überschussfonds in Höhe von 

1.783.309 TEuro sowie der Ausgleichsrücklage in Höhe 

von 2.839.729 TEuro zusammen. Neben dem Eigenkapital 

verfügt die RVL über zusätzliche Eigenmittel in Form 

nachrangiger Verbindlichkeiten. Diese betragen insgesamt 

53.000 TEuro die sämtlich von Unternehmen der genos-

senschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisen-

banken gezeichnet wurden. Latente Netto-Steueransprü-

che liegen zum Stichtag nicht vor.  

Das Grundkapital wird als solches bezeichnet, sofern zum 

einen die Aktien direkt vom Unternehmen ausgegeben 

werden und zum anderen die Aktien, im Falle der Insol-

venz, einen Anspruch des Inhabers auf das Restvermö-

gen der Gesellschaft verkörpern. Das Grundkapital der 

RVL ist in 7.700.000 nennwertlose Stückaktien (vinkulierte 

Namensaktien) eingeteilt. 

Der Überschussfonds zählt nach § 93 Abs. 1 VAG zu den 

Tier 1-Eigenmitteln. Der Überschussfonds wird als Barwert 

der Auszahlungen aus der zum Bewertungsstichtag nicht 

festgelegten handelsrechtlichen RfB ermittelt. Dabei setzt 

sich die nicht festgelegte RfB aus der Summe der freien 

RfB und des Schlussüberschussanteilfonds zusammen.  

Die Gesellschaft weist aktive latente Steuern in Höhe von 

0 TEuro aus.  

Gemäß Solvency II wird die Ausgleichsrücklage ermittelt, 

indem vom Überschuss der Aktiva über die Passiva die 

separat ausgewiesenen Basiseigenmittel, die vom Unter-

nehmen gehaltenen eigenen Aktien, vorhersehbare Divi-

denden, Ausschüttungen und Entgelte sowie Beteiligun-

gen an Finanz- und Kreditinstituten abgezogen werden.  
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Ausgleichsrücklage       

  
HGB-Wert  Umbewertung  

Solvency II- 
Wert 

  TEuro  TEuro  TEuro 

Gewinnrücklage/Verlustrücklage  33.681  33.681  - 

Bilanzgewinn/Bilanzverlust  0  0  - 

Bewertungsunterschiede  -  2.806.048  - 

Anlagen  52.869.603  10.030.167  62.899.770 

Sonstige Vermögenswerte  12.678.023  1.969.827  14.647.851 

Vt. Rückstellungen  61.520.775  -7.873.517  69.394.293 

Überschussfonds / freie RfB  1.911.713  128.403  1.783.309 

Sonstige Verbindlichkeiten  1.370.158  -144.465  1.514.623 

Latente Steuerschulden nach Saldierung  0  -1.304.366  1.304.366 

Vorhersehbare Dividenden, Ausschüttungen und Entgelte  -  0  0 

Ausgleichsrücklage    2.839.729   

       

 

Die Ausgleichsrücklage enthält zum Stichtag unter ande-

rem die Gewinnrücklage nach HGB in Höhe von 

33.681 TEuro sowie Anpassungen durch Neubewertung 

der Kapitalanlagen (10.030.167 TEuro) und der versiche-

rungstechnischen Rückstellungen. Weiterhin liegen latente 

Steuerschulden nach Saldierung in Höhe von 

1.304.366 TEuro vor, welche unter HGB nicht angesetzt 

werden. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert der 

Ausgleichsrücklage um 214 % verändert. Der starke An-

stieg der Ausgleichsrücklage resultiert aus der erstmaligen 

Anwendung des Rückstellungstransitionals. 

Anrechnungsfähige Eigenmittel 

Zur Bestimmung der anrechnungsfähigen Eigenmittel ge-

mäß Solvency II sind neben der Eigenmittelgüte, d.h. der 

Klassifizierung in Tiers, zusätzlich quantitative Anforderun-

gen an die Zusammensetzung der zur Bedeckung heran-

zuziehenden Eigenmittel zu beachten. Dabei ist grund-

sätzlich zwischen Anforderungen im Zusammenhang mit 

der Bedeckung des SCR und Anforderungen im Zusam-

menhang mit der Bedeckung des MCR zu unterscheiden. 

Die zur Verfügung stehenden Eigenmittel der RVL beste-

hen fast vollständig aus Eigenmitteln der höchsten Quali-

tätsstufe. Unter Tier 2 werden die nachrangigen Verbind-

lichkeiten und das nicht eingezahlte Eigenkapital ange-

setzt.  Das nicht eingezahlte Eigenkapital kann nicht zur 

Bedeckung des MCR herangezogen werden.

         

Anrechnungsfähige Eigen-
mittel         

  Gesamt  Tier 1  Tier 2  Tier 3 

2020  TEuro  TEuro  TEuro  TEuro 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der 
SCR anrechnungsfähigen Eigenmittel  5.488.738  5.334.338  154.400  0 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der 
MCR anrechnungsfähigen Eigenmittel  5.387.338  5.334.338  53.000  0 

2019         

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der 
SCR anrechnungsfähigen Eigenmittel  3.770.864  3.717.864  53.000  0 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der 
MCR anrechnungsfähigen Eigenmittel  3.770.864  3.717.864  53.000  0 
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        Solvenzkapitalanforderung 
und 
Mindestkapitalanforderung 

 

 

 

Vergleich zum HGB-Eigenkapital 

Die Unterschiede zum HGB-Eigenkapital umfassen zum 

Stichtag im Wesentlichen den Überschussfonds 

(1.783.309 TEuro), das nicht eingezahlte Eigenkapital 

(101.400 TEuro) nachrangige Verbindlichkeiten 

(53.000 TEuro), die aus Darlehen mit einer Laufzeit bis 

zum 31.12.2024 bestehen, sowie die in der Ausgleichs-

rücklage enthaltenen Umbewertungen der Vermögens-

werte und Verbindlichkeiten (2.806.048 TEuro). Die Ver-

änderungen der versicherungstechnischen Rückstellun-

gen beziehen sich auf Bewertungs- und Ansatzunter-

schiede zwischen HGB und Solvency II.  

Insgesamt ergeben sich anrechnungsfähige Eigenmittel 

in Höhe von 5.488.738 TEuro. 

E.2 Solvenzkapitalanforderung 
und Mindestkapitalanforderung 

Der Solvenzkapitalbedarf (SCR) wird im Standardmodell 

unter dem Grundsatz der Unternehmensfortführung so 

ermittelt, dass alle quantifizierbaren Risiken, denen ein 

Versicherungsunternehmen ausgesetzt ist, berücksichtigt 

werden. Er wird als Value at Risk (VaR) zu einem Kon-

fidenzniveau von 99,5 % über einen Zeitraum von einem 

Jahr berechnet. 

Grundsätzlich folgt die Berechnung des SCR einem mo-

dularen Aufbau. In dieser Struktur werden Risiken, die ei-

nen ähnlichen Ursprung aufweisen, zu sogenannten Risi-

komodulen zusammengefasst, wobei bei der RVL fol-

gende Risiken berücksichtigt werden: 

› Lebensversicherungstechnisches Risiko 

› Krankenversicherungstechnisches Risiko 

› Marktrisiko 

› Gegenparteiausfallrisiko 

› Operationelles Risiko 

Die jeweiligen Risikomodule setzen sich zusätzlich aus 

verschiedenen Subrisikomodulen zusammen. Für diese 

werden die jeweiligen Kapitalanforderungen bestimmt 

und anschließend zum SCR der übergeordneten Risiko-

kategorie aggregiert. Gemäß diesem Aufbau werden die 

einzelnen Risikokategorien zur sogenannten Basissol-

venzkapitalanforderung (BSCR) aggregiert. Um anschlie-

ßend das Gesamt-SCR zu ermitteln, wird einerseits die 

Kapitalanforderung für operationelle Risiken zum BSCR 

hinzugerechnet und anderseits wird der Einfluss risiko-

mindernder Effekte (Verlustausgleichsfähigkeit der versi-

cherungstechnischen Rückstellungen) berücksichtigt. 

Für die aktuelle Berechnung der Solvenzkapitalanforde-

rungen werden, außer für das Gegenparteiausfallrisiko 

und das Stornorisiko, keine vereinfachten Berechnungen 

verwendet. Im Gegenparteiausfallrisiko wird zwischen 

zwei Typen unterschieden: Derivate, Sichteinlagen und 

Rückversicherungsverträge werden in einem ratingba-

sierten Ansatz als Typ-1-Exponierungen behandelt, für 

Hypothekendarlehen und Außenstände wird als Typ-2-

Exponierungen eine vereinfachte Berechnung verwendet. 

Die jeweiligen Risikobeiträge werden mit einem Varianz-

Kovarianz-Ansatz zum SCR des Moduls aggregiert. Im 

Stornorisiko als Subrisikomodul des lebensversiche-

rungstechnischen bzw. des krankenversicherungstechni-

schen Risikos werden die einzelnen Kapitalanforderun-

gen vereinfacht auf Basis von Vertragsgruppen berech-

net.  

Das BSCR beträgt zum Stichtag 9.396.021 TEuro. Die 

Ermittlung erfolgt durch Aggregation der Risikomodule 

mittels einer Wurzelformel sowie einer vorgegebenen 

Korrelationsmatrix, welche die Abhängigkeiten der Risi-

komodule berücksichtigt. Der daraus entstehende Diver-

sifikationseffekt beträgt 2.450.230 TEuro. Das SCR der 

RVL setzt sich aus dem BSCR und dem operationellen 

Risiko (OpRisk) in Höhe von 305.155 TEuro zusammen, 

abzüglich der Risikominderung durch die Verlustaus-

gleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstel-

lungen in Höhe von 8.250.348 TEuro sowie der latenten 

Steuern (die ausschließlich aus der Umkehrung latenter 

Steuerverbindlichkeiten resultiert) 458.989 TEuro und be-

trägt somit 991.838 TEuro. Das MCR liegt bei 

446.327 TEuro, dies entspricht 45 % des SCR-Wertes. 

Die Aufteilung des SCR auf die einzelnen Risikokatego-

rien kann der folgenden Tabelle entnommen werden: 
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SCR / MCR 

  BRUTTO 2020  NETTO 2020 

  TEuro  TEuro 

Marktrisiko  7.986.357  1.044.457 

Gegenparteiausfallrisiko  94.177  10.661 

Lebensversicherungstechnisches 
Risiko  2.048.168  175.076 

Krankenversicherungstechnisches 
Risiko  1.717.549  125.540 

Nichtlebensversicherungstech-
nisches Risiko  0  0 

Diversifikation  -2.450.230  -210.061 

Risiko immaterielle Ver-
mögenswerte 

 
0 

 
0 

Basissolvenzkapitalanforderung  9.396.021  1.145.673 

Operationelles Risiko  305.155 

Verlustausgleichsfähigkeit der ver-
sicherungstechnischen Rückstel-
lungen  -8.250.348   

Verlustausgleichsfähigkeit der 
latenten Steuern  -458.989 

Solvenzkapitalanforderung  991.838 

Mindestkapitalanforderung  446.327 

     

 

Das Marktrisiko nimmt mit 7.986.357 TEuro (brutto) die 

größte Risikoposition der RVL ein, gefolgt vom Lebens-

versicherungstechnischen Risiko mit 2.048.168 TEuro 

(brutto) und dem Krankenversicherungstechnischen Ri-

siko mit 1.717.549 TEuro (brutto).  

Zum Stichtag liegen ausreichende Eigenmittel zur Bede-

ckung des Risikokapitals des Unternehmens vor. Die auf-

sichtsrechtliche Bedeckungsquote des SCR liegt bei 

553 %, die des MCR bei 1.207 %.  

Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen gemäß 

DVO Artikel 297 Abs. 2 a sind wir zu folgender Aussage 

verpflichtet: Der endgültige Betrag der Solvenzkapitalan-

forderung unterliegt noch der aufsichtlichen Prüfung. 

E.3 Verwendung des 
durationsbasierten Untermoduls 
Aktienrisiko bei der Berechnung der 
Solvenzkapitalanforderung 

Die Durationsmethode für das Aktienrisiko wird bei der 

Berechnung der Solvenzkapitalanforderung nicht ange-

wendet. 

E.4 Unterschiede zwischen der 
Standardformel und etwa 
verwendeten internen Modellen 

Ein internes Modell kommt bei der RVL nicht zur Anwen-

dung. 

E.5 Nichteinhaltung der 
Mindestkapitalanforderung und 
Nichteinhaltung der 
Solvenzkapitalanforderung 

Zum Bilanzstichtag und während des Berichtszeitraumes 

lag stets eine ausreichende Bedeckung des SCR sowie 

MCR vor. Gegenwärtig sind keine Risiken bekannt, die 

zu einer Nichteinhaltung der Solvenzkapitalanforderung 

oder Mindestkapitalanforderung führen. 

E.6 Sonstige Angaben 

Im Berichtszeitraum lagen keine berichtspflichtigen sons-

tigen Informationen vor.
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A.o. Abschreibungen  Außerordentliche Abschreibungen  bzw.  beziehungsweise 

ABS 
 
Asset-Backed-Securities  CA  Condor Allgemeine Versicherungs-Aktiengesell-

schaft 

Abs.  Absatz  ca.  circa 

abzgl.  abzüglich  CAA  Commissariat aux Assurances 

AG  Aktiengesellschaft  CDL  Condor-Dienstleistungs GmbH 

AktG  Aktiengesetz  CL  Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft 

ALV  Arbeitslosigkeitzusatzversicherung  CMS  Constant Maturity Swaps 

ALM  Asset-Liability-Management  CRA  Credit Rating Agency 

Art.  Artikel  CVA  Credit Valuation Adjustment 

AU  Arbeitsunfähigkeitsversicherung  DAV  Deutsche Aktuarvereinigung e.V. 

AUZ  Aktuarieller Unternehmenszins  DB  Direktionsbetrieb 

AWV 
 
Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwal-
tung 

 DBO  Defined Benefit Obligation 

ATZ  Altersteilzeit  DeckRV  Deckungsrückstellungsverordnung 

BaFin  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  DIIR  Deutsches Institut für Interne Revision 

BÄK  Bundesärztekammer  DQ  Data Quality 

bAV  betriebliche Altersvorsorge  DVO  Durchführungsverordnung 

BCM  Business Continuity Management  DZ BANK AG  Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 

BKA  Bundeskriminalamt  e.V.  eingetragener Verein 

BKK  Betriebskrankenkasse  EDV  Elektronische Datenverarbeitung 

bKV 
 
betriebliche Krankenversicherung  EFSF  Europäischer Finanzstabilisierungsmechanis-

mus 

BLU  Bestandssystem Leben Unfall  EG  Europäische Gemeinschaft 

BoS  Board of Supervisors  Einford.  Einforderbar 

BP 
 
Basispunkte  EIOPA  European Insurance and Occupational Pensions 

Authority 

BSCR  Basis SCR  Erfa  Erfahrungsaustausch 

BSM  Branchensimulationsmodell  ESM  Europäischer Stabilisierungsmechanismus 

bspw.  beispielsweise  etc.  et cetera 

BU  Berufsunfähigkeitsversicherung  EU  Europäische Union 

BUC  Berufsunfähigkeitsversicherung Chemie  EUR  Euro 

BUZ  Berufsunfähigkeitszusatzversicherung  EVT  Ertragsschadenversicherung Tier 

bzgl.  bezüglich  EWU  Europäische Währungsunion 
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EZB  Europäische Zentralbank  KV  Krankenversicherung 

FD  Filialdirektion  KWG  Kreditwesengesetz 

FLV  Fondsgebundene Lebensversicherung  LA  Lenkungsausschuss 

Fondsgeb.  Fondsgebunden  LAZ  Lebensarbeitszeit 

FRV  Fondsgebundene Rentenversicherung  lfd.  laufend 

GA 
 
Generalagentur  LSA  Loi du 7 decembre 2015 sur le secteur des as-

surances 

GAAP  Generally Accepted Accounting Principles  LV  Lebensversicherung 

GDV 
 
Gesamtverband der Deutschen Versicher-
ungswirtschaft e.V. 

 LVRG  Lebensversicherungsreformgesetz 

ggf.  gegebenenfalls  MARS  Maklerabrechnungssystem 

GKV 
 
Gesetzliche Krankenversicherung  MCR  Minimum Capital Requirement (Mindestkapita-

lanforderung) 

GmbH  Gesellschaft mit beschränkter Haftung  Mgm.  Management 

GOÄ  Gebührenordnung für Ärzte  nAd  nach Art der 

GPAR  Gegenparteiausfallrisiko  NAV  NetAsset Value 

grds.  grundsätzlich  NPP  Neue-Produkte-Prozess 

GWG  Geldwäschegesetz  Nr.  Nummer 

HGB  Handelsgesetzbuch  o.ä.  oder ähnliches 

HRB  Handelsregister Abteilung B  OpRisk  Operationelles Risiko 

HUR  Haftpflicht-Unfallrenten  OEDIV  Oetker Daten- und Informationsverarbeitung KG 

HZV  Haftpflicht-Zusatzversicherung  ORSA  Own Risk and Solvency Assessment 

i.R.  in Ruhestand  OTC  Over-the-counter 

IAS  International Accounting Standards  pAV  private Altersvorsorge 

IDD  Insurance Distribution Directive  PG  Patentgesetz 

IDW  Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.  PKV  Private Krankenversicherung 

IFRS  International Financial Reporting Standards  PUMA  Portale und mobiler Arbeitsplatz 

IIA  Institute of Internal Auditors  PSG  Pflegestärkungsgesetz 

IKS  Internes Kontrollsystem  QPPM  Quasi Peak Programme Meter 

IRKS  Integrierte Risiko- und Kapitalsteuerung  QRT  Quantitative Reporting Templates 

ISRK  Interne Schadenregulierungskosten  OSN  Overall Solvency Needs 

KV 

 

Krankenversicherung  R+V  Hier: R+V Versicherung AG Versicher-
ungsgruppe 

KoSt  Koordinierungsstelle  R4/2011  BaFin Rundschreiben 4/2011 
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RechVersV 
 
Verordnung über die Rechnungslegung von 
Versicherungsunternehmen 

 u.a.  unter anderem 

Reg. CAA 
 
Règlement du Commissariat aux Assurances N° 
15/03 vom 7. Dez. 2015 

 Überschussf.  Überschussfonds 

RfB 
 
Rückstellung für Beitragsrückerstattung  UBR  Unfallversicherungsgeschäft mit Beitragsrück-

gewähr 

RMF  Risikomanagementfunktion  üG  übernommenes Rückversicherungsgeschäft 

RSR  Regular Supervisory Report  UFR  Ultimate Forward Rate 

RV  Rückversicherung  U-Kasse  Unterstützungskasse 

RVA  R+V Allgemeine Versicherung AG  USA  Vereinigte Staaten von Amerika 

RVK  R+V Krankenversicherung AG  USD  US-Dollar 

RVL  R+V Lebensversicherung AG  usw.  und so weiter 

RVLux  R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A.  UZV  Unfallzusatzversicherung 

RVV  R+V Versicherung AG  VAG  Versicherungsaufsichtsgesetz 

RZ  Rechenzentrum  VAG a.F.  Versicherungsaufsichtsgesetz alte Fassung 

RZV  Risikozusatzversicherung  VaR  Valuie at Risk 

S.A.  Societa` Anonima  Verbindl.  Verbindlichkeiten 

S&P  Standard and Poor's  VMF  Versicherungsmathematische Funktion 

saG  selbst abgeschlossenes Versicherungsgeschäft  VT  Versicherungstechnik 

SAP FS-CD 
 
SAP Financial Services Collections and Dis-
bursements 

 Vt.  Versicherungstechnisch 

SAP FS-ICM 
 
SAP Financial Services Incentive and Commis-
sion Management 

 VTV  Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft Versi-
cherungsverein auf Gegenseitigkeit 

SATEC 

 

Nationalen Institut für Statistik und 
Wirtschaftsstudien des Großherzogtums Luxem-
burg 

 VV-KR  Bereich Konzern-Revision der R+V 

SCR 
 
Solvency Capital Requirement (Solvenzkapita-
lanforderung) 

 VVaG  Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 

SFCR  Solvency and Financial Condition Report  VVG  Versicherungsvertragsgesetz 

SII  Solvency II  VVS  Vertriebsverwaltungssystem 

sog.  sogenannte  WertV  Wertermittlungsverordnung 

SPV  Soziale Pflegeversicherung  z.B.  zum Beispiel 

SRK  Schadenregulierungskosten  ZÜB  Zukünftige Überschussbeteiligung 

SV 
 
Schadenversicherung  ZÜRS  Zonierungssystem für Überschwemmung, Rück-

stau und Starkregen 

SVG  Selbstverwaltungsgesetz     

SWOT  Strenght-Weaknesses-Opportunites-Threats     

TEuro  Tausend Euro     

TV  Television     

       

 


